


































































































































































































































































































































































































































































































































254 § 68. Das Reichsland. Die Organisation des Reichslandes. 

zwei Mitglieder von der Handwerkskammer zu Straßburg; sie 
brauchen nicht derselben anzugehören 1). 

Endlich ist in Aussicht genommen, daß drei »Vertreter« des Ar­
beiterstandes hinzutreten, sobald durch Reichs- oder Landesgesetz eine 
Arbeitervertretung geschaffen ist, der die Wahl dieser Vertreter über­
tragen werden kann. 

Für alle diese Mitglieder gilt die Regel, daß wählbar nur Reichs­
angehörige sind, die in Elsaß-Lothringen ihren Wohnsitz haben und 
mindestens 30 Jahre alt sind. Die Wahlordnungen sind vom Kaiser 
zu erlassen (§ 6 Abs. 2). 

Die Mitglieder der dritten Kategorie werden vom Kaiser ernannt 
und zwar, wie bereits oben erwähnt wurde, auf Vorschlag des Bun­
desrats; sie müssen reichsangehörig und in Elsaß-Lothringen wohn­
haft sein. Ihre Zahl darf die der übrigen Mitglieder nicht übersteigen 
(§ 6 Abs. 1 Ziff. III). 

Die Mitglieder der ersten Kategorie verlieren ihren Sitz in der 
Kammer mit dem Ausscheiden aus ihrem Amte; die Mitgliedschaft der 
gewählten und ernannten Mitglieder dauert fünf Jahre von dem Tage 
an, an welchem ihnen die Wahl oder Ernennung amtlich mitgeteilt 
ist 2) ; ferner mit dem Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Berufung sowie durch die Auflösung der ersten Kammer (§ 6 Abs. 4). 

b) Die B i  1 d u n  g d e r  z w e i t en K a m m e r  ist teils durch §§ 7 
und 8 des Verfassungsgesetzes teils durch das Wahlgesetz geregelt. 
Die verfassungsrechtlichen Regeln, welche durch Landesgesetz nicht 
abgeändert werden können, sind folgende: 

Die Kammer besteht ausschließlich aus gewählten Mitgliedern. 
Die Wahlen sin<l allgemeine, direkte und geheime. Die Wahl­
periode beträgt fünf Jahre ; sie beginnt mit dem Tage der all­
gemeinen Wahlen 3) . Die letzteren finden gleichzeitig für sämt­
liche Abgeordnete an einem Tage statt, der durch Verordnung 
des S t a t t h a l t e r s festgesetzt und im Gesetzblatt für Elsaß­
Lothringcn bekannt gemacht wird. 

Diese Grundsätze sind durch das W a h 1 g e s e t z ergänzt und 
näher bestimmt worden. Die Zahl der Abgeordneten ist auf 60 fest­
gesetzt und auf die 23 Kreise des Reichslandes verteilt; jeder Abge­
ordnete wird aber in einem besonderen Wahlkreise gewählt 4) . Inner-

1) Wahlordnung vom 15. Aug. 1911; Gesetzbl. S. 75. Jedes der beiden Mitglieder 
wird besonders gewählt (§ 4). 

2) Die Wahlordnungen schreiben übereinstimmend vor, daß das Ergebnis der 
Wahl von dem Vorsitzenden der Versammlung verkündet und dem Gewählten, sofern 
er nicht bei der Verkündung anwesend war, durch Brief mit Postzustellungsurkunde 
mitgeteilt und im Zentral- und Bezirksamtsblatt bekannt gemacht wird. 

3) Die für die Legislaturperiode des Reichstags aufgestellte falsche Behauptung, 
daß sie erst mit dem ersten Zusammentritt des neugewählten Reichstags beginne 
(siehe Bd. I, S. 340), ist dadurch für den els.-lothr. Landtag ausgeschlossen. 

4) Durchschnittlich entfallen auf einen Wahlkreis etwa 30 000 Einwohner nach 
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halb der einzelnen Verwaltungskreise werden die Wahlkreise durch 
Kaiserliche Verordnung mit Zus�immung des Bundesrats unter tunlich­
ster Anlehnung an die bestehende Kantonaleinteilung in der Weise 
abgegrenzt, daß die Bevölkerung des Verwaltungskreises möglichst 
gleichmäßig auf die einzelnen Wahlkreise verteilt wird 1) . Die Wahl­
kreise müssen örtlich zusammenhängen (§ 1). 

Die Voraussetzung der Wahlberechtigung2) sind männliches Ge­
schlecht, Reichsangehörigkeit, un'd ein mindestens dreijähriger Wohn­
sitz in Elsaß-Lothringen. Einjähriger Wohnsitz genügt für Personen, 
die in Elsaß-Lothringen ein öffentliches Amt ausüben, oder Religions­
diener oder Lehrer an öffentlichen Schulen sind (§ 2 Abs. 1). Die 
Ausschließungsgründe von der Berechtigung zum Wählen sind die 
üblichen und entsprechen den bei den Reichstagswahlen geltenden ; 
eigentümlich ist nur die Vorschrift, daß ausgeschlossen sind: ))Personen, 
welche bei Abschluß der Wählerliste mit den für die letzten beiden 
Rechnungsjahre fälligen direkten Staatssteuern oder Gemeindeabgaben 
trotz rechtzeitiger Mahnung und ohne Stundung erhalten zu haben, 
ganz oder zum Teil im Rückstand sind« (§ 2 Abs. 3 Ziff. 3). Das 
Wahlrecht darf nur in der Gemeinde ausgeübt werden, in der der 
Wahlberechtigte seit mindestens einem Jahre seinen Wohnsitz hat (§ 2 

Abs. 4) 3) . Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme; das Wahlrecht ist 
das gleiche; es gibt weder Klassenwahlen noch Pluralitätsstimmen (§ 3). 

Wäh l b a r  sind die männlichen Einwohner Elsaß-Lothringens, 
welche seit mindestens drei Jahren die Reichsangehörigkeit besitzen, 
ebensolange in Elsaß-Lothringen ihren Wohnsitz haben, eine direkte 
Staatssteuer entrichten und das 30. Lebensjahr vollendet haben und 
denen die Ausschließungsgründe von der Wahlberechtigung nicht ent­
gegenstehen. 

Die Wahl erfolgt gemeindeweise auf Grund von Wählerlisten. Die 
Regeln über die Aufstellung der Wählerlisten und die Erledigung von 
Einwendungen gegen dieselben enthält § 5 des Wahlgesetzes. Bemer­
kenswert ist, daß für die Entscheidung über Einwendungen drei In­
stanzen gegeben sind ; die erste wird gebildet durch den Bürgermeister 
und zwei Mitglieder des Gemeinderats, die zweite ist das Amtsgericht, 
die dritte das Landgericht. Die Berufung zur Wahl erfolgt durch den 
Bürgermeister mindestens acht Tage vor dem Wahltage mittelst orts­
üblicher Bekanntmachung. Der Wahltag muß ein Sonntag sein (§ 7). 

der Volkszählung vom 1. Dez. 1910. Die bisweilen erheblichen Verschiedenheiten 
unter den einzelnen Wahlkreisen beruhen meistens darauf, daß das Wahlgesetz den 
räumlichen Zusammenhang der Wahlkreise u n b e d i n g t  vorschreibt. 

1) Die Kaiserlische Verordnung ist am 3. Juli 1911 ergangen und im RGBl. S. 267 
verkündet worden. Die Wahlkreiseinteilung kann nur durch (Landes-)Gesetz abge­
ändert werden. W ahlges. § 13, Abs. 2. 

2) Grade diese hätten ihren Platz im Verfassungsges. erhalten sollen. 
3) Besondere Bestimmungen für den Fall, daß die Gemeinde in Stimmbezirke 

eingeteilt ist oder mehrere Wahlkreise umfaßt, sind in § 6 des Gesetzes gegeben. 
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Das Wahlrecht wird in Person durch Abgabe eines Stimmzettels in eine 
abgeschlossene Wahlurne ausgeübt. Für die Beschaffenheit des Stimm­
zettels gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Reichstagswahlen; 
die Wahlurnen sollen den im Verordnungswege zu erlassenden Be­
stimmungen entsprechen (§ 8). Die Wahl sowie die Ermittelung des 
Wahlergebnisses erfolgt öffentlich (§ 9). Falls die Wahl keine Majorität 
für einen Kandidaten ergeben hat, findet keine sogen. Stichwahl statt, 
sondern am 7. Tage nach der Hauptwahl eine Nachwahl, bei welcher 
derjenige gewählt ist, welcher die meisten gültigen Stimmen (relative 
Mehrheit) erhalten hat (§ 10). Wird die Wahl abgelehnt oder für 
ungültig erklärt oder scheidet ein Mitglied während der Wahlperiode 
aus, so findet ))sofort« eine Ersatzwahl statt (§ 11) 1) . Die Verteilung 
der Kosten der Wahlen ist so wie bei den Reichstagswahlen geregelt 
(§ 12). Soweit das Verfahren durch das Wahlgesetz nicht festgestellt 
ist, wird es durch Kaiserliche Verordnung geregelt, welche nur durch 
(Landes-)Gesetz abgeändert werden kann (§ 13) 2). 

c) Die Entscheidung über die Gültigkeit angefochtener Wahlen der 
Mitglieder beider Kammern ist durch das Verfassungsgesetz § 9 den 
letzteren entzogen und einem Senat des Oberlandesgerichts übertragen, 
an dessen Stelle der oberste Verwaltungsgerichtshof treten wird, .sobald 
derselbe errichtet sein wird 3) . Berechtigt zur Erhebung des Einspruchs 
ist jeder Wahlberechtigte, der an der betreffenden Wahl teilnehmen 
durfte, und bei Wahlen zur zweiten Kammer auch jeder Wählbare, 
der bei der Wahl Stimmen auf sich vereinigt hat 4) . Der Einspruch 
ist binnen 14 Tagen nach der amtlichen Feststellung des Wahlergeb­
nisses bei dem Oberlandesgericht einzulegen und zu rechtfertigen 5). 

Im übrigen hat jede Kammer die Legitimation ihrer Mitglieder zu 
prüfen. Zu diesem Zwecke sind ihr die abgeschlossenen Akten über 
die Wahl ihrer Mitglieder vorzulegen und wenn Zweifel entstehen, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen der Mitgliedschaft vorhanden sind, 
so entscheidet das erwähnte Gericht auf Verlangen der Kammer, der 
das Mitglied angehört 6). 

1) In der Wahlordnung § 27 wird dies näher dahin bestimmt, daß die Frist, in 
welcher die Ersatzwahl vorzunehmen ist, in der Regel den Zeitraum eines Viertel­

jahres seit Erledigung des Sitzes nicht überschreiten soll. 
2) Diese W a h 1 o r d n u n  g ist erlassen am 31. Juli 1911 (Gesetzbl. S. 45); sie 

enthält Vorschriften über die Aufstellung und Berichtigung der Wählerlisten(§ 1-6), 
über die Zusammensetzung und die Funktionen des Wahlvorstandes(§ 7 ff.); über die 
Stimmzettel und deren Abgabe (§ 12 ff.); über die Nachwahl (§ 25) und über die Be­
nachrichtigung des Gewählten (§ 26) . 

3) Diese Vorschrift schließt sich an das bisherige Recht an; vgl. die M o -
t i  V e S. 16. 

4) Hiernach genügen z w e i  Stimmen zur Legitimation zur Erhebung des Ein­

spruchs. 
5) Der Einspruch kann sowohl auf den Mangel einer gesetzlichen Voraussetzung 

als auch auf Unregelmäßigkeiten des Verfahrens gestützt werden. Mo t iv e a. a. 0. 

6) Das Verlangen der Kammer kann nur durch einen B e s c h l u ß  erklärt werden; 
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d) Hinsichtlich der Rechte des Landtages und der Landtagsmit­
glieder enthält das Verfassungsgesetz in den §§ 10-22 Vorschriften, 
welche teils den für den Landesausschuß bisher in Geltung gewesenen, 
teils den für den Reichstag, teils den für die Landtage Preußens und 
anderer deutscher Staaten, deren Landtag aus zwei Kammern besteht, 
geltenden Regeln entsprechen. Sie brauchen hier nicht im einzelnen 
wiederholt zu werden 1). Hervorzuheben sind nur folgende Punkte: Der 
Kaiser kann b e i d e  Kammern auflösen, da auch die erste Kammer 
zum Teil durch Wahlen gebildet wird. Im Falle der Auflösung ver­
lieren aber nicht nur die gewählten, sondern auch die vom Kaiser 
ernannten Mitglieder die Mitgliedschaft. Die Auflösung nur einer 
Kammer hat für die andere den Schluß der Sitzungsperiode zur Folge. 
Der Landtag muß binnen 90 Tagen wieder versammelt werden; dadurch 
ist zugleich die Frist begrenzt, innerhalb deren die Neuwahlen vor­
genommen werden müssen (§ 12). 

Da die Geschäftsordnung keine Bestimmung treffen kann, welche 
den Vorschriften des Verfassungsgesetzes widerspricht, so kann sie auch 
keine Ausnahme von den beiden im § 15 Abs. 1 des Gesetzes sank­
tionierten Grundsätzen zulassen; sie darf weder den Ausschluß der 
Oeffentlichkeit bei den Verhandlungen einer Kammer noch den Ge­
brauch einer anderen Sprache als der deutschen gestatten 2). 

Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist in der ersten Kammer die 
Anwesenheit von mindestens 23 Mitgliedern 3), in der zweiten Kammer 
die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mitglieder, 
also 31, erforderlich (§ 18). Sämtliche Mitglieder beider Kammern er­
halten eine »Entschädigung« nach Maßgabe eines Landesgesetzes (§ 22 
Abs. 1)4). 

die Kammer kann daher, trotzdem Zweifel an der Gültigkeit der Wahl entstanden 
sind, die Wahl unbeanstandet lassen, indem sie den erwähnten Beschluß nicht faßt. 
Es hängt also von dem Belieben der Majorität der betreffenden Kammer ab, ob sie 
die gerichtliche Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl herbeiführen will oder 
nicht. Dagegen darf der Beschluß kein U r t e i l  über die Berechtigung der erhobenen 
Zweifel bezw. über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl enthalten. Hat das 
Gericht bereits einen Einspruch abgewiesen, so kann die Kammer nicht aus dem 
gleichen Grunde das Verlangen auf nochmalige Entscheidung des Gerichts stellen. 

1) Vrgl. darüber die Erörterungen von A l f r. S c h u l z e  S. 74ff. u. H e i m  S.SO:ff. 

2) Das Gesetz sagt: „Die Geschäftssprache ist deutsch". Die Geschäftssprache 
ist nicht nur die Sprache der Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen, sondern 
umfaßt auch die Verhandlungen und Berichte der Kommissionen, der an den Landtag 
gerichteten Petitionen usw. 

3) Da die Höchstzahl der Mitglieder, so lange Vertreter des Arbeiterstandes der 
ersten Kammer nicht angehören, 46 beträgt, so ist dies die Hälfte dieses Maximal­
bestandes. 

4) Bis zum Erlasse dieses Gesetzes, längstens jedoch bis zum 1. Juli 1912, er­
halten sie die bisher den Mitgliedern des Landesausschusses zustehende Entschädi­
gung; falls also das Diätengesetz bis zum 1. Juli 1912 nicht zustande kommt, erhalten 
sie von diesem Zeitpunkt an nichts. § 21 Abs. 2 des Ges. v. 4. Juli 1879 ist durch 
das Ges. v. 31. Mai 1911, § 27 aufgehoben worden. Vrgl. S c h u l z e  S. 84. 
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8. Die Einführung des Bundesgesetzes, betreffend die Gleich­
berechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher 
Beziehung vom 3. Juli 1869 (BGBl. S. 292), welche bisher verabsäumt 
worden war, ist durch § 25 des Verfassungsgesetzes nachgeholt worden. 
Elsaß-Lothringen wurde dadurch den deutschen Bundesstaaten in 
dieser Beziehung gleichgestellt. Die privilegierte Stellung, welche nach 
dem bisher in Geltung gewesenen französischen Staatskirchenrecht, die 
katholische, lutherische und reformierte Kirche hinsichtlich der öffent­
lichen Ausübung des Kultus hatten, ist dadurch beseitigt und die 
Sekten sind von den bisherigen Beschränkungen befreit worden 1). 

n. Eine nur für Elsaß-Lothringen, dagegen für· keinen deutschen 
Bundesstaat 'erforderliche Grenzziehung zwischen der Zuständigkeit 
der Reichs- und Landesbehörden betrifft das E i s e n b a h n w e s e n, 
da alle vollspurigen und einige wichtige schmalspurige Eisenbahnen 
in Elsaß-Lothringen im Eigentum des Reichs stehen und von Reichs­
behörden verwaltet werden. Durch den Frankfurter Frieden sind nicht 
nur die damals vorhanden gewesenen Eisenbahnen privatrechtlich 
gegen einen Kaufpreis dem Reich abgetreten worden, sondern auch 
alle in der Staatsgewalt enthaltenen, das Eisenbahnwesen betreffenden 
Rechte, die unter dem Namen ))Eisenbahnhoheit« zusammengefaßt 
werden, sind auf das Deutsche Reich übergegangen 2). Die Ausübung 
dieser Hoheitsrechte sowie die oberste Leitung und Ueherwachung des 
Betriebes gehörte nach der Reichsverfassung zur Zuständigkeit des 
Reichskanzlers als des Chefs aller Zweige der Reichsverwaltung. Diese 
Verwaltung wurde aber, als das Ministerium für Elsaß-Lothringen er­
richtet wurde, nicht mehr vom Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen, 
sondern von dem Reichsamt für die Reichseisenbahnen geführt 3) und 
ging durch das Gesetz vom 4. Juli 1879 auf das Ministerium nicht 
über; denn § 3 dieses Gesetzes übertrug dem Ministerium nur die vom 
Reichskanzleramt für Elsaß-Lothringen und vom Reichsjustizamt bis­
her geübten Obliegenheiten. Demnach ist in diesen Funktionen auch 
der Statthalter nicht an die Stelle des Reichskanzlers getreten. Da die 
Geldmittel zum Ausbau und der Ausrüstung der Eisenbahnen in Elsaß­
Lothringen zum weit überwiegenden Teile aus Reichsmitteln bewilligt 
worden sind und diese Kosten, sowie die Betriebsüberschüsse und 
Verwaltungskosten im Reichsetat veranschlagt werden, so ist der Reichs­
kanzler für die Befolgung dieser Bewilligungen und Anschläge und die 
Verwaltung der Bahnen dem Bundesrat und Reichstag verantwortlich 
und diese Verantwortlichkeit kann nicht auf den Statthalter, der mit 
dieser Verwaltung nichts zu tun hat, übergehen. Die Ausübung der sogen. 

1) Vgl. die Erklärung des Vertreters der els.-lothr. Regierung im Kommissions­
bericht S. 43 fg. 

2) Vgl. W i ß m a n n , Enteignungshoheit und Reichseisenbahnen in Els.-Lothr. 
Straßburg 1906. B r u ck Bd. 3, S. 159 ff. 

3) Siehe Bd. I, S. 400. 
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Eisenbahnhoheit ist aber von der Verwaltung und dem Betrieb der 
Reichsbahnen nicht zu trennen; ))eine anderweitige Ordnung würde -
wie die Motive zum Verfassungsgesetz sagen - mit der dem Reiche 
zukommenden staatsrechtlichen Stellung nicht vereinbar sein, dieses 
vielmehr in die Stellung eines Konzessionärs des Landes herabdrücken 
und ihm die Erfüllung seiner Aufgaben erschweren«. Die Ausübung 
aller in der sogen. Eisenbahnhoheit enthaltenen Rechte mußte daher 
den Organen des Reichs verbleiben. 

Andererseits sind mit dem Bau und Betrieb der Eisenbahnen 
schwerwiegende Verkehrsbedürfnisse und polizeiliche Interessen ver­
bunden, deren Wahrnehmung den Behörden der Landesverwaltung 
obliegt. Aus dieser auf keiner Seite festbegrenzten Zuständigkeit der 
Reichs- und Landesbehörden ergaben sich Zweifel und Meinungsver­
schiedenheiten, welche zwar praktisch durch gegenseitiges Entgegen­
kommen erledigt wurden, aber eine bestimmtere gesetzliche Regelung 
wünschenswert erscheinen ließen. Eine solche ist jetzt durch § 24 

des Verfassungsgesetzes in folgender Weise erfolgt. 
Das Reich hat in Elsaß-Lothringen das E i s e n b a h n  - Mo n o p o l. 

Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, dürfen nur vom 
Reich selbst oder mit dessen Zustimmung gebaut werden. Es ist also 
nicht ausgeschlossen, daß auch das Land, die Bezirke, Städte, Aktien­
gesellschaften und Privatpersonen Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen 
bauen und betreiben; aber sie bedürfen dazu der Genehmigung der 
Reichsbehörde. Tatsächlich sind alle wichtigen Eisenbahnlinien im 
Eigentum und Betrieb des Reichs. Ueber diejenigen Eisenbahnen, 
welche das Reich n i c h t selbst baut oder betreibt, enthält das Gesetz 
keine Bestimmungen; bei der Erteilung der Zustimmung können die 
Rechte des Reichs und die Befugnisse der Reichseisenbahnbehörden 
für jeden einzelnen Fall festgestellt werden. Die Zustimmung kann 
nach freiem Ermessen erteilt oder versagt werden und es bedarf keiner 
Darlegung der Gründe, aus welchen sie versagt wird. Im übrigen ist 
die Kompetenz der Landesbehörden nicht beschränkt; die Konzession 
wird von ihnen erteilt und die staatliche Aufsicht von ihnen geführt. 
Dies gilt insbesondere von Straßenbahnen, Stadtbahnen und ähnlichen 
Anlagen. 

Soweit aber das Reich selbst Eisenbahnen baut oder betreibt, steht 
die Ausübung der auf den Bau und Betrieb der Eisenbahnen sich be­
ziehenden Rechte der Reichsverwaltung zu. Dahin gehört die Fest­
setzung des Planes der Anlage in allen Einzelheiten und die Ab­
grenzung des Bahnkörpers, die Feststellung der Erforderlichkeit und 
des Umfangs der Enteignung, die Ausübung der nach dem Landesrecht 
zur Ausführung öffentlicher Unternehmungen gegebenen Zwangsrechte, 
die Bahnpolizei und die Befugnisse, welche den Eisenbahnverwaltungen 
nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. Nov. 1904 
(RGBI. S. 387) und der Verkehrsordnung vom 23. Dez. 1908 (RGBI. 
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1909 S. 93) zustehen 1) . Da aber der Umfang dieser Rechte weder 
durch ein Reichseisenbahngesetz noch durch das Landesrecht in klarer 
und abschließender 'Veise festgestellt ist und in dieser Beziehung 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Reichs- und Landesverwaltung 
entstehen können, so ist die Entscheidung darüber dem Bundesrat 
übertragen worden (§ 24 Abs. 2). Es entspricht dies der Funktion, 
welche dem Bundesrat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Reichskanzler und der Regierung eines Bundesstaates hinsichtlich der 
Ausführung eines Reichsgesetzes zusteht. Vergl. Bd. 1 S. 111. 

Den Landesbehörden ist das Recht eingeräumt, daß sie a n g e h ö r t  
werden müssen, bevor die Entscheidungen der Reichsverwaltung er­
gehen, wenn durch den Bau neuer oder die Veränderung bestehender 
Eisenbahnen die Verkehrsinteressen des Landes berührt oder durch 
die Herstellung neuer oder die Veränderung bestehender Eisenbahn­
anlagen in den Geschäftsbereich der Landespolizei eingegriffen wird, 
sowie hinsichtlich der Zulässigkeit der Enteignung. In den Entschei­
dungen ist festzustellen, daß die Landesbehörden gehört sind (§ 24 
Abs. 3)2). 

10. Endlich ist durch § 26 des Verfassungsgesetzes der Autonomie 
und Verwaltung des Reichslandes eine besondere reichsgesetzliche 
Schranke gezogen, welche in den eigentümlichen Verhältnissen Elsaß­
Lothringens begründet ist. Sie besteht in dem Grundsatz, daß die 
amtliche Geschäftssprache der Behörden und öffentlichen Körperschaften 
sowie die Unterrichtssprache in den Schulen des Landes die deutsche 
ist und in der Feststellung der hiervon zulässigen Ausnahmen. An 
dem bisher geltenden Recht wird hierdurch nichts geändert, dasselbe 
aber mit dem Schutz des reichsgesetzlichen Verfassungsrechts umgeben. 

§ 69. Die Gesetzgebung in Elsaß-Lothringen. 

Durch das Verfassungsgesetz vom 31. Mai 1911 ist die Form der 
Gesetzgebung im Vergleich mit den bis dahin in Geltung gewesenen 
Regeln sehr vereinfacht worden 3) . Sie unterscheidet sich nicht wesent­
lich von dem in den Bundesstaaten geltenden Recht. 

1. D e r W e g d e r f o r m e 11 e n G e s e t z g e b u n g. 

1. Das Recht, Gesetze vorzuschlagen, die sogen. Initiative, steht 
dem Kaiser und jeder der beiden Kammern zu (§ 16 Abs. 1). Da das 
Gesetz den Kaiser und nicht den Statthalter mit diesem Recht aus­
stattet, so folgt daraus, daß der Statthalter zur Einbringung einer Ge-

1) Mo t iv e  S. 21 fg. 
2) Vgl. die Mo t i v e S. 23. 
3) U eber die Wandlungen der Formen der Gesetzgebung in den verschiedenen 

Verfassungsphasen des Reichslandes vgl. die eingehende Darstellung der 4. Auflage 
dieses Werkes Bd. II, S. 235 ff. 
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setzesvorlage im Landtage der speziellen kaiserlichen Ermächtigung 
bedarf und die Vorlage im Namen oder Auftrage des Kaisers macht. 
Die Erfordernisse eines Antrages auf Erlaß eines Gesetzes in einer der 
beiden Kammern sind durch die Geschäftsordnung zu bestimmen; das 
gleiche gilt von dem Verkehr zwi:;;chen den Kammern des Landtags 
hinsichtlich eines von einer derselben beschlossenen Gesetzentwurfs. 
Gesetzesvorschläge, welche durch eine der Kammern oder den Kaiser 
verworfen worden sind, können in derselben Sitzungsperiode nicht 
wieder vorgebracht werden (§ 16 Abs. 2). 

2. Die Uebereinstimmung des Kaisers und beider Kammern ist zu 
jedem Gesetz erforderlich (§ 5 Abs. 1 Satz 2). Die im Art. 5 der Reichs­
verfassung hinzugefügten Worte >>und ausreichend«, welche so viele 
Irrtümer verschuldet haben und tatsächlich unrichtig sind, sind fort­
geblieben. Durch die Uebereinstimmung des Kaisers und beider 
Kammern wird nur eine Vorbedingung zum Erlaß eines Gesetzes ge­
schaffen, ein sanktionsfähiger Gesetz e n t w u r f hergestellt. Die Behand­
lung der Gesetzentwürfe in den Kammern ist durch die Geschäftsord­
nungen zu regeln. 

3. Der Kaiser erläßt d. h. sanktioniert, die Gesetze, nachdem er 
hierzu die Zustimmung beider Kammern des Landtags erhalten hat 
(§ 5 Abs. 1 Satz 1). Hinsichtlich der staatsrechtlichen Bedeutung, 
welche die Zustimmung des Landtags zu einem Gesetzentwurf hat, 
vergl. oben S. 9. Am ))Erlaß« des Gesetzes selbst, am Gesetzesbefehl, 
nimmt der Landtag nicht teil. 

4. Der Kaiser fertigt die Gesetze aus (§ 5 Abs. 2), indem er die 
Gesetzesurkunde unter Gegenzeichnung des Statthalters unterschreibt. 
Da der Bundesrat aus dem Gesetzgebungsverfahren vollkommen aus­
geschaltet ist, so fällt - wie in den Bundesstaaten - die Ausfertigung 
des Gesetzes mit der Sanktion in einen Akt zusammen 1). 

5. Der Kaiser ordnet die Verkündigung der Gesetze an 2). Die Ver­
kündigung erfolgt im Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen, welches vom 
Ministerium in Straßburg herausgegeben wird 3). Für die rechtzeitige 
und ordnungsmäßige Verkündigung ist der Staatssekretär verantwortlich. 

6. Die verbindliche Kraft des verkündeten Gesetzes beginnt, sofern 
nicht in dem Gesetz ein anderer Anfangstermin derselben bestimmt 
ist, mit dem 14. Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem 
das betreffende Stück des Gesetzblattes für Elsaß-Lothringen in Straß­
burg ausgegeben ist. 

II. Hinsichtlich des E t a t s g e s e t z e s  gelten folgende besondere Ver­
fassungssätze: 

1) Der Ausschluß des Bundesrats von der Landesgesetzgebung hat die Konse­
quenz, daß auch das preuß. Staatsministerium, welches die Instruktion der preuß. 
Bevollmächtigten zum Bundesrat beschließt, auf die els.-lothr. Landesgesetze einen 
Einfluß nicht mehr ausüben kann. 

2) Diese Fassung ist zutreffender als die des Art. 17 der RV. 
3) Ges. v. 4. Juli 1879, § 22. 
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1. Der Landeshaushalts-Etat wird alljährlich durch Gesetz festge­
gestellt (§ 5 Abs. 3). Ueber den Beginn der jährlichen Wirtschafts­
periode (am 1. April), sowie über die Einrichtung und Anordnung des 
Etats enthält das Gesetz keine Vorschritlen; die bisher bestehende 
Uebung wird auch fernerhin befolgt werden. 

2. Die Gesetzentwürfe über die Feststellung des jährlichen Landes­
haushaltsetats werden zuerst der zweiten Kammer vorgelegt. 

3. Sie werden von der ersten Kammer im ganzen angenommen 
oder abgelehnt. Gegenstand der Beschlußfassung der ersten Kammer 
kann der Etatsgesetzentwurf nur in der Gestalt sein, welche er durch 
die Beschlüsse der zweiten Kammer erhalten hat; die erste Kammer 
kann nicht, wie dies während des Budgetkonflikts das preußische 
Herrenhaus einmal getan hat, erklären, daß sie den Etatsgesetzentwurf 
der zweiten Kammer ablehne, dagegen den von der Regierung vorge­
legten annehme. Denn die Annahme des Regierungsentwurfs würde 
lediglich den Charakter einer politischen Demonstration gegen das 
andere Haus haben, dagegen ohne staatsrechtliche Wirksamkeit sein. 

Aus der Entziehung des Amendierungsrechts folgt aber, daß das 
Etatsgesetz nicht mit Bestimmungen bepackt werden darf, welche nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan des Jahres 
stehen. Denn das Recht der ersten Kammer, eine Gesetzesvorlage 
abzulehnen oder abzuändern, darf nicht dadurch beeinträchtigt wer­
den, daß die Vorlage zu einem Bestandteil des Haushaltsetats gemacht 
und die erste Kammer dadurch in die Zwangslage gebracht wird, sie 
entweder unverändert anzunehmen oder zugleich den Etatsgesetzent­
wurf abzulehnen. Dies würde gegen § 5 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes 
verstoßen; die erste Kammer brauchte sich eine solche Verfassungs­
verletzung nicht gefallen zu lassen. Dies gilt namentlich auch von 
dauernden Steuer- und anderen Finanzgesetzen, falls dieselben mit 
dem Etatsgesetz verbunden werden, auch wenn dies durch ein sogen. 
Mantelgesetz geschieht. 

4. Da auch der Kaiser an dem von der zweiten Kammer beschlos­
senen Etatsgesetzentwurf keine Aenderung vornehmen kann, sondern 
nur ihn entweder so, wie er lautet, durch seine Sanktion zum Gesetz 
machen oder durch Verweigerung der Sanktion das Fehlen einer etats­
mäßigen Grundlage der Finanzwirtschaft herbeiführen kann, so sind 
der zweiten Kammer hinsichtlich der Abänderung des von der Regie­
rung vorgelegten Etatsentwurfs zwei Beschränkungen gezogen. 

a) Einnahmen und Ausgaben, welche durch Reichs- oder Landes­
gesetze oder andere Rechtstitel begründet sind, können nicht verwei­
gert, sondern nur, soweit die Höhe ihrer Beträge nicht feststeht, ver­
anschlagt werden. Denn die zweite Kammer kann nicht einseitig den 
bestehenden Rechtszustand abändern oder die Durchführung der in 
Geltung stehenden Gesetze verhindern. Die Feststellung des Jahres­
etats ist sachlich ein Verwaltungsgeschäft, welches nach Maßgabe des 
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bestehenden Rechts vorzunehmen ist. Vergl. Bd. 4 § 129 fg. 
b) Ebensowenig kann die zweite Kammer ohne Zustimmung der 

Regierung Ausgaben, welche im Etatsentwurfe nicht vorgesehen sind, 
oder Erhöhungen von Ausgabeposten über den Betrag der von der 
Landesregierung vorgeschlagenen Summen in den Etat einsetzen. 
Verfassungsgesetz § 5 Abs. 3. Denn die zweite Kammer kann nicht 
einseitig die Finanzen des Landes belasten und durch Ausgaben, welche 
zur Führung einer gesetzmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltung 
nicht erforderlich sind, oder zu deren Deckung es an den nötigen 
Mitteln fehlt, gefährden. 

5. Wenn beim Ablauf eines Etatsjahres das neue Etatsgesetz noch 
nicht in Kraft getreten ist, so bleibt die Regierung berechtigt, die ge­
setzlich bestehenden Einrichtungen zu erhalten und fortzuführen, die 
rechtlich begründeten Verpflichtungen der Landeskasse zu erfüllen und 
Bauten, die auf Grund eines dem Landtag vorgelegten und von ihm 
genehmigten Bauanschlags ausgeführt werden, fortzusetzen. Zu diesem 
Zwecke hat die Regierung die auf besonderen Gesetzen beruhenden 
Steuern und Abgaben fortzuerheben 1), und sie ist ermächtigt, soweit 
diese Einnahmen nicht ausreichen, Schatzanweisungen auszugeben. 
Verfassungsgesetz § 5 Abs. 4. Durch diese Bestimmung wird der 
Finanzverwaltung eine gesetzliche Grundlage für den Fall gegeben, daß 
das Staatshaushaltsetatsgesetz bis zum Beginn des Etatsjahres nicht 
verkündet werden kann oder das Etatsgesetz, gleichviel aus welchem 
Grunde, überhaupt nicht zustande kommt. Die Gefährlichkeit eines 
sogen. Budgetkonflikts wird dadurch in erheblichem Maße verringert 2). 

III. Der Kaiser kann Ve r o r d n u n g e n  m i t  G e s e t z e s k r a f t  
erlassen, wenn zwei Voraussetzungen gegeben sind, nämlich wenn die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung eines 
ungewöhnlichen Notstandes es dringend erfordert und wenn der Land­
tag nicht versammelt ist (Verfassungsgesetz § 23) 3) . Da diese Verord­
nungen Gesetzeskraft haben, so derogieren sie Landesgesetzen, dagegen 
können sie Reichsgesetze nicht abändern oder außer Kraft setzen, da 
die dem Kaiser übertragene Staatsgewalt in Elsaß-Lothringen nicht in 
den Bereich der verfassungsmäßigen Kompetenz des Reichs eingreifen 
kann und der im Art. 2 der Reichsverfassung ausgesprochene Grund­
satz, daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen, auch auf die 

1) Das Gleiche gilt von Gebühren, Betriebseinnahmen und anderen rechtlich be­
gründeten Einnahmen. 

2) Es ist nicht zu verkennen, daß es dadurch auch der ersten Kammer erleichtert 
wird, von ihrem Recht zur Verwerfung des Etats, wie ihn die zweite Kammer ge­
staltet hat, Gebrauch zu machen, wenn sie den Etat für unvereinbar mit wichtigen 
Interessen des Landes hält, da das Fehlen eines Etatsgesetzes der Regierung nicht 
völlig die gesetzlichen Ermächtigungen zur Beschaffung und Verwendung der erfor­
derlichen Geldmittel entzieht. 

3) Diese Bestimmung ist an die Stelle des § 8 des Ges. vom 25. Juni 1873 ge­
treten; sie ist dem Art. 63 der preuß. Verf.-Urk. nachgebildet. 
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elsaß-lothringischen Landesgesetze, gleichviel in welcher Form sie er­
lassen werden, Anwendung findet. Daher kann auch das Verfassungs­
gesetz selbst nicht durch eine Notverordnung abgeändert werden. 

Die Notverordnungen haben aber nur provisorisch Gesetzeskraft; 
sie sind dem Landtag bei seinem nächsten Zusammentreten zur Ge­
nehmigung vorzulegen und treten außer Kraft, sobald der Landtag 
die Genehmigung versagt (§ 23 Abs. 2). Hiernach sind 3 Fälle zu 
unterscheiden. 

Wenn der Landtag die Genehmigung versagt, so treten sie ipso 
jure außer Kraft, ohne daß es einer Aufhebung oder Zurücknahme 
durch eine Kaiserliche Verordnung bedarf. Da aber die Notstands­
verordnungen im Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen verkündet werden 
müssen, wie alle Akte der Landesgesetzgebung, so erscheint es ange­
messen, daß im Gesetzblatt auch bekannt gemacht wird, daß die Ver­
ordnung außer Kraft getreten ist. 

Wenn der Landtag die Genehmigung erteilt, so verwandelt sich 
die provisorische Gesetzeskraft in eine definitive. Eine neue Verkündi­
gung im Gesetzblatt ist nicht erforderlich; angemessen ist es aber, daß 
im Gesetzblatt bekannt gemacht wird, daß die Verordnung die Ge­
nehmigung des Landtags erhalten hat. Denn die Verordnung kann 
nunmehr nur im Wege der Landesgesetzgebung aufgehoben werden, 
wenn sie nicht einen Endtermin ihrer Geltung bestimmt oder sich ein 
solcher aus ihrem Inhalt ergibt. 

So lange endlich die Notverordnung von einer oder beiden Kam­
mern nicht zum Gegenstande einer Beschlußfassung gemacht worden 
ist oder wenn eine Kammer die Genehmigung erteilt, die andere versagt, 
so dauert die p r o  v i s o  r i s c h e Gesetzeskraft der Notstandsverord­
nung fort. Denn in diesen Fällen hat >lder Landtag« die Genehmigung 
nicht versagt. Die Verordnung kann dann durch Kaiserliche Verord­
nung wieder aufgehoben werden. 

Von der Versagung oder Erteilung der Genehmigung ist zu unter­
scheiden der Fall, daß der Landtag oder eine der beiden Kammern 
erklärt, daß die Voraussetzungen für den Erlaß der Verordnung nicht 
gegeben waren, sie trotzdem aber genehmigt wird; oder daß die Ver­
ordnung so, wie sie lautet, nicht genehmigt wird, aber anerkannt wird, 
daß ihr Erlaß tatsächlich gerechtfertigt war. Diese Beschlüsse haben 
nur den Charakter einer tadelnden oder billigenden Kritik des Ver­
haltens der Regierung, welche für den Erlaß der provisorischen Ver­
ordnung die (parlamentarische) Verantwortung trägt; das Außerkraft­
treten oder die Fortgeltung der Verordnung wird dadurch nicht berührt. 

IV. Eine allgemeine verfassungsmäßige Befugnis des Kaisers oder 
des Statthalters zum Erlaß von R e c h t s v e r o r d n u n g e n  zur Aus­
führung von Reichs- oder Landesgesetzen besteht nicht; sie erfordert 
eine b e s o n d e r e gesetzliche Ermächtigung 1). Dagegen können 

1) Auch das besondere Verordnungsrecht des Kaisers, welches durch das Gesetz 
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V e r w  a 1 t u n g s v e r  o r d n u n g e n nicht nur vom Kaiser, sondern 
auch vom Statthalter und innerhalb seiner Zuständigkeit vom Mini­
sterium erlassen werden und diese Befugnis kann auch anderen Be­
hörden übertragen werden. Die im Art. 7 Ziff. 2 der Reichsverfassung 
begründete Befugnis des Bundesrats zum Erlaß von a 11 g e m e i n e n 
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der R e i c h s gesetze bleibt 
davon unberührt. 

Der Vollständigkeit wegen mag hier erwähnt werden, daß das 
Reichsgesetz vom 30. Mai 1892 (Reichsgesetzbl. S. 667) über die Vor­
bereitung des Kriegszustandes in Elsaß-Lothringen in Geltung geblieben 
ist. Vergl. darüber Bd. IV § 97 a. E. 

B. Die Schutzgebiete. 

§ 70. Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete*). 

1. Te r r i t o r i a 1 b e s t a n d u n d E r  w e r b u n g. Die Schutz-

vom 7. Juli 1887 (RGBl. S. 377) eingeführt worden ist, besteht nicht mehr. Das Ge­
setz ist durch das Verfassungsges. aufgehoben worden. 

*) G e s e t z g e b u n g. Das grundlegende Gesetz über die Rechtsverhältnisse 
der Schutzgebiete ist das R e i c h s  g e s  e t  z v o m  1 7. A p r i 1 1 8 8 6 (Reichsgesetzbl. 
S. 75 ff.). Der Entwurf desselben mit Motiven ist veröffentlicht in den Drucksachen 
des Reichstages 1885/86, Nr. 81; der Kommissionsbericht daselbst Nr. 201. - Ergänzt 
und abgeändert wurde dieses Gesetz durch die Reichsgesetze vom 7. Juli 1887 (Reichs­
gesetzbl. S. 307) und vom 1 5. M ä r z  1 8 8 8 (Reichsgesetzbl. S. 71). Der Entwurf des 
letzteren mit Motiven befindet sich in den Drucksachen des Reichstages 1887/88, Nr. 72, 
der Kommissionsbericht daselbst Nr. 146. Auf Grund der in diesem Gesetz ent­
haltenen Ermächtigung veranstaltete der Reichskanzler eine neue Redaktion des Ge­
setzes vom 17. April 1886, welche mit dem Datum des 19. März 1888 im Reichsgesetzbl. 
S. 75 bekannt gemacht worden ist. Nachdem das Gesetz vom 25. Juli 1900 (Reichs­
gesetzbl. S. 809) von neuem das Schutzgebietsgesetz abgeändert hatte, wurde auf 
Grund der imArt.2 dieses Gesetzes enthaltenen Ermächtigung vom Reichskanzler eine neue 
Redaktion desselben veranstaltet und am 1 0. S e p t e m b e r  1 9 O 0 im Reichsgesetzbl. 
S. 813 ff. bekannt gemacht. Die in diesem Gesetz vorbehaltene K a i s  e r  1 i c h  e 
Ve r o r d n u n  g über die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten erging 
am 9. November 1900 (Reichsgesetzbl. S. 1005 fg.). K o 1o n i a1 b e a m t e n  g e s  e t  z 
vom 8. Juni 1910 (RGBI. S. 881). Die Begründung in den Drucksachen des Reichs­
tags. Session 1909/10, Nr. 387. - Die Ve r w  a 1 t u n  g s v e r  o r d n u n  g e n, Personal­
veränderungen usw. werden bekannt gemacht im D e u t s  c h e n K o 1o n i a1b1 a t t. 
Amtsblatt für die Schutzgebiete des Deutschen Reichs. Herausgegeben im Auswär­
tigen Amt seit 1890, jetzt im Kolonialamt, und Ve r o rd n u n g s  b 1 a t t f ü r  d a s  
K i a u  t s c h o u g e b i e t, herausgegeben im Marineamt seit 1903. - Li t e r a t u r: 
Die offiziellen Aktenstücke sind abgedruckt in dem We iß b u c h, welches dem Deut­
schen Reichstage seit 1885 vorgelegt worden ist; sodann in dem Werk: D i e d e u t­
s c h e K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k. Aktenstücke. 5 Hefte, 1885. D i e d e u t s c h e K o -

1o n i a1 g e s  e t  z g e b  u n g· , Berlin seit 1893 (herausgegeben von Riebow, Zimmer­
mann und anderen). Die dem Reichstage vorgelegten D e n k s c h r i f t e n der Re­
gierung über die Entwicklung der einzelnen Schutzgebiete. K o 1 i s c h, Die Kolonial­
gesetzgebung des Deutschen Reichs. Hannover 1896. Theoretische Erörterungen sind 
von v. S t e n g e  1, Die staats- und völkerrechtliche Stellung der deutschen Kolonien, 
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gebiete des Deutschen Reiches bestehen aus folgenden Ländern 1): 
1. S ü d w e s t a f r i k a (A n g r a - P e q u e n a) vom Kap Frio bis 

zum Oranjefluß mit Ausschluß der Walfischbai und des dieselbe um­
gebenden Gebiets, welche unter der Staatshoheit Großbritanniens stehen. 
Den Ausgangspunkt für die Uebernahme des Schutzes über dieses Ge­
biet bilden die Verträge der Firma F. A. C. Lüderitz mit dem Kapitän 
Jos. Fredericks, dem unabhängigen Beherrscher von Bethanien in 
Groß-Namaqualand vom 1. Mai und 25. August 1883, durch welche 
Lüderitz den ganzen Küstenstrich vom Oranjefluß nordwärts bis zum 
26. Grad südlicher Breite in einer Ausdehnung von 20 geographischen 
Meilen landeinwärts z u  Ei g e n t u m  erwarb 2). An diese Verträge 
schlossen sich zahlreiche andere mit den Häuptlingen des Groß­
N amaqua- und Herero-(Damara-)Landes, durch welche die Firma 
Lüderitz teils Land, teils das ausschließliche Recht zur Anlage und 
zum Betriebe von Bergwerken, Eisenbahnen, Telegraphen, Wegen und 
zu anderen öffentlichen Arbeiten erwarb 3). Sämtliche Rechte und 
Besitzungen der Firma Lüderitz sind durch Verkauf an die D e u t s c h e  
K o l o n i a 1 g e s  e 11 s c h a f t f ü r S ü d w e s t a fr i k a übergegangen. 

Berlin 1886; D e r  s e 1 b e, Deutsches Kolonialstaatsrecht, in Hirths Annalen 1887, 
S. 309 ff.; N e u e Bearbeitungen ebenda 1889, S. 1 ff. und 1895, S. 493 ff.; D e r s e 1 b e, 

Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. Tübingen 1901. B o r n h a k im 
Archiv für öffentl. Recht Bd. 2, S. 1 ff.; J o e 1 in Hirths Annalen 1887, S. 191 ff.; D e  
J o n g e in der Krit. Vierteljahrsschrift Bd. 29 (1887), S. 278 ff.; Re h m ebendas. Bd. 30 
(1888), S. 133 ff.; v. Kö n i g, Handbuch des deutschen Konsularwesens, 4. Ausg., Ber­
lin 1888, S. 454 ff.; G e  f f  c k e n in Schönbergs Handbuch der politischen Oekonomie 
(2. Aufi.) Bd. 2, S. 977 ff.; G. Meye r ,  Die staatsrechtl. Stellung der deutschen Schutz­
gebiete, Leipzig 1888; Adam, Archiv für öffentl. Recht Bd. 6, S. 193ff.; H ä n e l, 

Staatsrecht I, S. 836 ff.; Z o r n, Staatsr. 1, !i 22. Vgl. ferner H e i m b u r  g e r, Der 
Erwerb der Gebietshoheit, Karlsruhe 1888; S a l  o m o n, L'occupation des territoires 
sans maitre, Paris 1889; H e  i 1 b o r n ,  Das völkerrechtl. Protektorat, Berlin 1891; 
Reh m, Allgemeine Staatslehre, 1899, S. 77. ff.; S e y d e  1, Kommentar S. 68. G a r e i s, 
Deutsches Kolonialrecht (2. Aufi.) 1902. K ö b n e r, Das deutsche Kolonialrecht in der 
Kohlerschen Enzyklopädie Bd. II, S. 1077 fg„ sowie d e s  s e 1 b e n Schrift: Einführung 
in die Kolonialpolitik. Jena 1908. v. P o s e r  u n d G r o s s - N ä d 1 i t z, Die rechtl. 
Stellung der deutschen Schutzgebiete 1903 (Abhandl. herausgeg·eben von Brie Heft 8) . 
R o s e n b er g in Hirths Annalen 1903, S. 657 ff.; F 1 o r a c k, Die Schutzgebiete, ihre 

Organisation. Tübingen 1905. Daselbst ein sehr vollständig·es Literaturverzeic hnis 
S c h w ö r b e 1, Die staats- und völkerrechtl. Stellung der deutschen Schutzgebiete 
(Erlanger Dissert.) Berlin 1906. Ed 1 e r  v o n  H o f f m a n n, Deutsches Kolonialrecht, 
Leipzig 1907. D e r  s e 1 b e, Verwaltungs- und Gerichtsverf. der deutschen Schutzg·e­
biete 1908. S a s s e n, Die staatsrechtl. Natur der Schutzgebiete. Zeitschrift für Ko­
lonialpolitik Bd. 8, S. 594 ff., 1906. D e r  s e 1 b e, Das Gesetzgebungs- und Verwal­
tungsrecht in den deutschen Schutzgebieten. Tübingen 1909. F r. G i e s  e, Die Gel­
tung der RV. in den Schutzgebieten. I n  der Festgabe für Krüger S. 417 ff., 1911. 

1) G. Meye r S. 5 ff. H. B ö h m e, Die Erwerbung der deutschen Schutzgebiete. 
Hamb. 1902. v. P o s  e r  S. 4 ff. D i e t  z e 1, Der Erwerb der Schutzgewalt über die 
deutschen Schutzgebiete 1909 (Leipz. Dissert.) . 

2) W e i ß b u c h 1, S. 81. 
3) Die Verträge sind aufgezählt in der D e n k sch r i f t  S. 7; D e u t sch e K o-

1 o n i a 1 z e i t u n  g II, S. 136 ff.; v. S t e n g e  1 1887, S. 808 ff. 
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Diese Gesellschaft hat nach § 1 ihrer Statuten p r iv a t  w i r  t s c h a f t-
1 i c h e Zwecke, insbesondere den Erwerb und die Ausbeutung von 
Grundbesitz und Bergwerken, ist aber auch befugt, die Ausübung 
staatlicher Hoheitsrechte zu übernehmen, »soweit solche der Gesell­
schaft für ihre Gebiete übertragen werden«. Dies ist nicht geschehen; 
die Gesellschaft hat demnach auch keinen Schutzbrief erhalten, und 
sie hat für die staatsrechtlichen Verhältnisse eine geringe Bedeutung 1). 

Die Schutzgewalt des Reiches beruht vielmehr auf völkerrechtlichen 
Akten, welche mit den privatrechtlichen Erwerbungen der Firma 
Lüderitz zwar tatsächlich eng zusammenhängen, rechtlich aber von 
ihnen verschieden sind. Das Schutzgebiet zerfällt in dieser Beziehung 
in zwei Teile. 

Ueber den im Eigentum der Deutschen Kolonialgesellschaft stehen­
den K ü s t e n s t r i  c h übernahm das Reich auf Antrag des Herrn 
Lüderitz durch Erklärung des Reichskanzlers vom 24. April 1884 den 
Schutz 2). Am 7. August 1884 wurde durch die deutschen Kriegsschiffe 
>>Elisabeth« und »Wolf« die Küste vom Kap Frio bis zum Oranjefluß 
mit den dazu gehörigen Inseln (mit Ausnahme der Walfischbai) in 
Besitz genommen und der Akt der Besitzergreifung durch Flaggen­
hissen und Errichtung von Grenzpfählen ersichtlich gemacht 3). 

Es wurden ferner S c h u t z - u n d F r e u n d s c h a f t s v e r t r ä g e 
geschlossen zwischen dem Deutschen Reich und dem Kapitän Jos. 
Fredericks am 28. Oktober 1884, mit dem Topnaar�Häuptling Piet Haibib 
am 2!\�:!:�er 1884, mit den Häuptlingen Jan Jonker Afrikander, 
Hermann v. Wyk, Manasse Naresib, Jak. Isaak v. Berseba, Kornelius 
Zwaartboi, Jan 'Ui Xamab, und mit den Häuptlingen von Herero und 

von Omaruru in den Jahren 1884 und 1885, und auf Grund derselben 
ist von Seiner Majestät dem deutschen Kaiser der Schutz über diese 
Gebiete übernommen worden 4) . Diese Verträge haben einen überein­
stimmenden Inhalt und größtenteils auch identischen Wortlaut. Sie 
bestimmen 5) : 

a) Die H ä u p t l i n  g e stellen ihre Länder und Völker unter den 
deutschen Schutz, den der Kaiser übernimmt. Sie verpflichten sich, 
keinen Teil ihrer Gebiete oder Völker einer anderen Nation ohne Zu­
stimmung des Kaisers abzutreten, noch Verträge mit anderen Regie­
rungen ohne seine Zustimmung abzuschließen; sie versprechen, aller 
deutschen Reichsangehörigen und Schutzgenossen Leben und Eigentum 

1) Vgl. auch J o e 1 S. 198. 
2) We ißbuc h I, S. 89; D e u t s c h e  Kolo ni alpolitik I, S. 77. 
3) We ißbuc h I, S. 10 8, 117, 123. 
4) Auch die in Grootfontain angesiedelten Buren sind auf ihren Antrag im Ja­

nuar 1887 unter den Schu tz des Deutschen Reiches ges tellt worden. D e u t s c h e 
Kolo n i a 1 z e i t un g 1887, S. 70. 

5) Nähere Mi t teilungen darüber finden sich bei v. Ste ng e 1, Annalen 1887, 
S. 809 fg., vgl. auch M eye r S .  8. He r m. H e s s e ,  Die Schutzverträge in Südwest­
afrika. Berlin 1905. 
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zu beschützen; sie gewähren ihnen das Recht zum Aufenthalt, Grund­
erwerb, Gewerbebetrieb; sie versprechen die Aufrechterhaltung des 
Landfriedens und sie erkennen die G e r  i c h  t s g e w a 1 t des Kaisers 
über alle zivilen und kriminellen Streitsachen zwischen ·weißen Leuten 
untereinander an. 

b) Der K a i s e r  erkennt an das Recht der Häuptlinge zur Er­
hebung der ihnen nach den Gesetzen und Gebräuchen ihrer Länder 
zustehenden Einnahmen, auch zur Forterhebung der bisher üblichen 
Steuern und Abgaben von Reichsangehörigen, und zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit über ihre Untertanen. Die Art und Weise, wie Streitig­
keiten zwischen Weißen und den Eingeborenen abgeurteilt und die 
Schuldigen bestraft werden sollen, ist durch spätere Uebereinkunft 
festzusetzen; bis dahin ist für das wichtigste dieser Gebiete, das des 
Kapitän Fredericks, vereinbart worden, daß derartige Rechtsfälle von 
einem Vertreter des Kaisers in Gemeinschaft mit einem Mitgliede des 
Rates von Bethanien entschieden werden. Mit ganz gleichem Inhalt 
ist noch am 21. August 1890 ein Schutzvertrag mit >>William Christian, 
unabhängigem Kapitän des Namaqua-Stammes der Bondeiswarts usw.«, 
abgeschlossen worden, dessen Art. 4 lautet: »Ich bin damit einver­
standen, daß bei Streitigkeiten ziviler und krimineller Art zwischen 
weißen Leuten untereinander und mit Eingeborenen die Gerichtsbarkeit 
von der durch Seine Majestät den deutschen Kaiser dazu eingesetzten 
Behörde ausgeübt wird. D a g e g e n b e h a 1 t e i c h m i r d i e G e­
r i c h t s b a r k e i t i n a 11 e n a n  d e r e n F ä 11 e n v o r. Von den 
weißen Leuten erwarte ich, daß sie die Gesetze, Sitten und Gebräuche 
m e i n e s  Landes achten, auch diejenigen A b ga b e n entrichten, welche 
bis dahin üblich waren oder durch Vereinbarung zwischen der deut­
schen Regierung und mir zu meinen Gunsten sollten festgesetzt werden 1). 

Die von England und der Kapkolonie anfangs erhobenen Schwierig­
keiten wurden im diplomatischen Wege erledigt2) und die Uebernahme 
des Schutzes ist gemäß dem im Berliner Vertrage vom 25. Februar 
1885, Art. 34 festgesetzten Grundsatz den Mächten notifiziert worden 3) . 

Mit der englischen Regierung wurde vereinbart, daß die Grenze der 
beiderseitigen Interessensphären durch den 20. Grad östlicher Länge 
(Greenwich) gebildet werde, und die englische Regierung hat sich ver­
pflichtet, ihren Einfluß nach Westen hin nicht über diese Linie aus­
zudehnen und einer Entwicklung des deutschen Protektorates bis zu 
diesem Längengrade nicht entgegen zu wirken 4). Die nähere Fest­
setzung der Grenze erfolgte durch einen Vertrag vom 1. Juli 1890. 
Mit Portugal ist durch Vertrag vom 30. Dezember 1886 die Grenzlinie 
der beiderseitigen Besitzungen in Südwestafrika festgestellt worden 5) . 

1) Den t s c h e s  K o 1o n i a1b1 a t t 1891, S. 78. 
2) Der gesamte Notenwechsel ist im Weiß b n c h I mitgeteilt. 
3) Weiß b n c h I, Nr. 14, S. 66. 4) De nks chrift S. 9. 
5) D e n t s c h e K o 1 o n i a 1 z e i t n n g IV (1887), S. 505. 
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2. Wes t a f r i k a. Dieses Schutzgebiet besteht aus zwei getrenn­
ten Ländern, K a m e r u n u n d T o g o. Die rechtlichen Grundlagen 
der deutschen Schutzgewalt sind ganz ähnliche, wie in Südwestafrika. 
Einige Hamburger und Bremer Firmen, welche in jenen Ländern 
Handelsniederlassungen und Landbesitz hatten, richteten an das Aus­
wärtige Amt Wünsche hinsichtlich ihres Schutzes und ihrer Vertretung 
durch das Reich 1) . Nach Erledigung der von England erhobenen 
Schwierigkeiten wurde im Auftrag des Reichskanzlers vom kaiserlichen 
Generalkonsul im Juli 1884 an verschiedenen Punkten der Biafrabai 
die deutsche Flagge gehißt 2) . Von demselben wurden ferner P r o­
t e k t  i o n s v e r t r ä g e abgeschlossen mit dem König von T o g o und 
seinen Häuptlingen 3), sowie mit den K a m e r un h ä u p t 1 i n  g e n  4) . 

Dieselben enthalten ähnliche Festsetzungen, wie die mit den süd­
afrikanischen Häuptlingen abgeschlossenen 5) . Der Kaiser übernimmt 
den Schutz der Häuptlinge und ihrer Gebiete unter dem Vorbehalt 
aller gesetzmäßigen Rechte Dritter (§ 1); die Häuptlinge versprechen, 
keinen Teil ihrer Länder mit Souveränitätsrecht an irgend eine fremde 
Macht oder Person abzutreten, noch Verträge mit fremden Mächten 
ohne vorherige Einwilligung des Kaisers einzugehen (§ 2). Den deut­
schen Untertanen und Schutzgenossen wird Wohnrecht, Schutz und 
freier Handel gewährt, den Häuptlingen die Forterhebung der bisher 
üblichen Zölle und Abgaben zugestanden (§ 3-5). Die Uebernahme 
des Protektorats wurde im Oktober 1884 den Signatarmächten des 
Berliner Vertrages zur Kenntnis gebracht6). 

Zwischen England und dem Deutschen Reich wurden im Wege 
des Austausches diplomatischer Noten im Jahre 1884 Abkommen ge­
troffen wegen Abgrenzung ihrer Schutzgebiete am Golf von Guinea 
und wegen Gewährung gegenseitiger Handels- und Verkehrsfreiheit7). 
Ebenso wurde zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich durch 
das Protokoll vom 24. Dezember 1885 die Abgrenzung ihrer Schutz­
gebiete an der Biafrabai und an der Sklavenküste festgesetzt 8). Eine 
Ergänzung und Abänderung haben diese Abmachungen erfahren durch 
die Vereinbarung mit England am 15. November 1893 9) und durch 

1) Weißbuc h I, Nr.1-5; Deut sche K ol oni a lpoliti k I, S. 5ff. 
2) Weißb uc h 1, Nr. 7 ff. 
3) Weißb uc h I, Nr. 7; D e u t s c he Kol oni a l pol iti k I, S. 49ff. 
4) Weiß b u c h I. Nr. 12; D e u t s c h e K o 1oni a1 p o 1 i t i k I, S. 52 ff.; 

v. S t e ng e  1 1887, S. 813 fg .; 1895, S. 549 fg . 
5) Weißb uc h I, Nr. 10, Anlage (S. 52); ebendaselb s t  Nr. 12 (S. 55). 
6) D e u t s c h e K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k I, S. 65. 
7) Die Urkunden si nd abged ruckt i n  D e u t s c h e K o 1oni a1 p o 1 i t i k IV, 

s. 65 ff. 
8) D as Protokoll und die sich daran schließenden Noten si nd abged ruckt ebend a V, 

S. 51. Auf die Schutzgebiete an der Küs te v on Senegambien (Kaba und Kabi t ai )  hat 
d as Deutsche Reich in diesem Prot okol l  verzichtet und die Souverän i t ät Frankreichs 

über diese Gebiete aner kannt . 
9) Abged ruckt i m  Deutschen Reichs anzeiger v om 21. November 1893. Die neu-
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die Vereinbarung mit Frankreich am 15. März 18941). 
3. Sü d o s t a f r i k a  2). Im November und Dezember 1884 schloß 

Dr. K. Peters Namens der Gesellschaft für Deutsche Kolonisation in Berlin 
Verträge mit unabhängigen Herrschern im Innern des Zanzibar gegen­
überliegenden Landes ab, durch welche die Länder Usuguhu, Nguru, 
Usagara und Ukami s a m t  a 11 e n Hoh eit s r e c h t e n  für die ge­
nannte Gesellschaft erworben wurden. Den einheimischen Häuptlingen 
wurden nur gewisse pekuniäre Rechte vorbehalten. Die Gesellschaft 
suchte den Schutz des Reiches nach, welcher ihr durch den kaiser­
lichen Schutzbrief vom 27. Februar 1885 erteilt wurde. In demselben 
heißt es: 

»Wir verleihen der besagten Gesellschaft unter der Bedingung, 
daß sie eine d � u t s c h e Gesellschaft bleibt und daß die Mit­
glieder des Direktoriums oder der sonst mit der Leitung betrau­
ten Personen Angehörige des Deutschen Reiches sind, sowie den 
Rechtsnachfolgern dieser Gesellschaft unter der gleichen Voraus­
setzung, die Befugnis zur Ausübung aller aus den Uns vorge­
legten Verträgen fließenden Rechte, einschließlich der Gerichts­
barkeit, gegenüber den Eingeborenen und den in diesen Gebieten 
sich niederlassenden oder zu Handels- und anderen Zwecken 
sich aufhaltenden Angehörigen des Reiches und anderer Nationen, 
u n t e r d e r A u f s i c h  t U n s e r e r R e g i e r u n g und vorbe­
haltlich weiterer von uns zu erlassender Anordnungen und Er­
gänzungen dieses Unseres Schutzbriefes.« 

Die Gesellschaft für Kolonisation hat sich demnächst als Komman­
ditgesellschaft mit dem Sitz in Berlin organisiert und die Firma: 
»D e u t s c h o s t a f r i k a  n i s c h e G e  s e 11 s c h a f t  Karl Peters und 
Genossen« angenommen; später aber hat sich die Gesellschaft in eine 
landrechtliche Gesellschaft mit Korporationsrechten, die unter Aufsicht 
des Reichskanzlers steht, umgewandelt 3). 

In Anwendung des in der Kongoakte festgesetzten Grundsatzes 
wurde den Signatarmächten, sowie dem Sultan von Zanzibar Mit­
teilung von der Uebernahme des Protektorats gemacht. 

Der Sultan von Zanzibar erkannte, nachdem ein deutsches Ge­
schwader vor Zanzibar erschienen war, am 13. August 1885 die deutsche 
Schutzherrschaft an und räumte der Deutschostafrikanischen Gesell­
schaft das Gebrauchsrecht an den seiner Oberhoheit unterworfenen 
Häfen Dar-es-Salam und Pangani ein. 

trale Zone, welche durch einen deutsch-englischen Vertrag von 1888 in dem an Togo 
angrenzenden Gebiet vorbehalten worden war, ist durch den Samoavertrag vom 
14. November 1899, Art. V zwischen England und Deutschland geteilt worden; hier­
durch sind die Grenzen des Schutzgebiets nach allen Seiten hin festgestellt. 

1) Veröffentlicht im Deutschen Kolonialblatt 1894, S. 159 ff. 

2) v. S t eng e 1 1895, S. 557 ff. 

3) De u t s c h e  K o 1o n i a1 z e i t  u n g 1887, S. 136 ff., 165, 250. 
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Die Deutschostafrikanische Gesellschaft hat ferner ihre Besitzungen 
erweitert durch einen Vertrag mit dem Sultan Mandara von Dschagga, 
welcher ihr sein Land m i t a 11 e n H o h e i t s r e c h t e n abgetreten 
hat. Auch sind durch andere Verträge die Landerwerbungen der 
Gesellschaft bis an den Tana hin ausgedehnt worden. Durch den 
V t · } E 1 d d d D h R • h 2U. Oktober 

er rag zw1sc ien ng an un em eutsc en e1c vom 1. November 
1886 über die Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in Ost­
afrika 1) und durch die Vereinbarung zwischen Portugal und dem 
Deutschen Reich vom 30. Dezember 1886 2) sind die Grenzen des 
Schutzgebietes festgestellt worden. 

Der unter der Souveränität des Sultans von Zanzibar stehende 
K ü s t e n s t r i c h  zwischen den Flüssen Umba und Rovuma nebst 
der Insel Mafia· gehörte nicht zum Gebiete der Gesellschaft, wurde ihr 
aber vom Sultan durch Verträge vom 28. April 1888 und 13. Januar 
1890 zur Ausübung aller Hoheitsrechte verpachtet. 

Durch Vertrag vom 20. November 1890, § 4 hat die Gesellschaft 
gegen Gewährung bestimmter vermögensrechtlicher Vorteile a 11 e i h r e 
R e  c h t e an diesem Küstenstrich, der Insel Mafia und den im Schutz­
brief von 1885 bezeichneten Ländern a n d a s D e u t s c h e R e i c h 
abgetreten. Der Sultan von Zanzibar hat seine Souveränitätsrechte 
über das Küstengebiet und die Insel Mafia durch ein von England 
vermitteltes Abkommen vom 27.;28. Oktober 1890 gegen Zahlung von 
4 Millionen Mark vom 1. Januar 1891 an ebenfalls dem Deutschen 
Reich abgetreten 3). Dagegen verzichtete das Deutsche Reich zugun­
sten Englands auf das Protektorat über W i t u. 

Die Deutschostafrikanische Gesellschaft hat außerdem noch Ge­
biete innerhalb der deutschen Interessensphäre erworben, für welche 
sie keinen Schutzbrief erhalten hat und auf welche sich der Vertrag 
vom 20. November 1890 nicht bezieht; sie bilden überhaupt zur Zeit 
noch kein Schutzgebiet des Reiches. 

4. K a i s e r - W i 1 h e 1 m s - L a  n d u n d B i s m a r c k - A r c h i­
p e 1. Deutsche Firmen, welche auf verschiedenen Inseln der Südsee 
Plantagen und Handelsniederlassungen errichtet hatten, suchten im 
Jahre 1883 und 1884 um den Schutz ihrer Interessen durch das Reich 
nach 4). Infolgedessen wurde der kaiserliche Generalkonsul in Sidney 
durch Telegramm des Reichskanzlers vom 19. August 1884 5) beauf­
tragt, den kaiserlichen Kommissar in Neu-Britannien zu benachrich­
tigen, daß die Absicht bestehe, zunächst im Archipel von Neu-Bri-

1) Abgedruckt im Deutschen Reichsanzeiger vom 30. Dezember 1886 und in der 
De uts ehe n K o 1o n i a1 ze i t  u n g 1887, S. 38 ff. Ein Verzeichnis der Expeditionen, 
Landerwerbungen, Stationen und Faktoreien der Gesellschaft ebenda S. 75 ff. 

2) D e u t s c h e K o 1 o n i a 1 z e i t u n  g 1887, S. 505. 
3) Drucksachen des Reichstags 1890, Bd. 3 Nr. 166. 
4) Vgl. die Berichte des kaiserlichen Generalkonsuls in Sidney. W e i ß b u c h II, 

S. 95 ff.; D e u t s c h e K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k I, S. 105 ff. 

5) De uts c he Ko l o n ialp o l i t ik II, S. 105; We ißb u c h  II, S. 148. 
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tannien und auf dem außerhalb der berechtigten Interessensphäre 
der Niederlande und Englands liegenden Teile der Nordküste von 
Neu-Guinea überall, wo deutsche Niederlassungen bereits bestehen 
oder in Ausführung begriffen sind, alsbald die deutsche Flagge zu 
hissen. Die von seilen Englands und der australischen Kolonial­
regierung erhobenen Schwierigkeiten wurden im Wege diplomatischer 
Verhandlungen in der Art erledigt, daß das britische Protektorat auf 
die s ü d l i c h e Küste von N �u-Guinea mit Einschluß der vorliegen­
den Inseln beschränkt wurde 1). Durch telegraphische Berichte des 
Kommandanten des deutschen Kriegsschiffes »Elisabeth« und des kai­
serlichen Kommissars in Neu-Britannien vom 17. Dezember 1884 wurde 
gemeldet, daß die deutsche Flagge an mehreren Punkten der Nord­
küste von Neu-Guinea und auf den Inseln des Neu-Britannia-Archipels 
gehißt worden ist 2). Die Errichtung des deutschen Protektorats wurde 
den an der Kongoakte beteiligten Staaten notifiziert 3). 

Zwischen diesen Gebieten und den afrikanischen Schutzgebieten 
besteht ein sehr erheblicher Unterschied. In den letzteren gibt es eine 
e i n  h e i m i s c h e  Staatsgewalt; es konnten Protektions- und Länder­
erwerbsverträge über zusammenhängende Distrikte mit Häuptlingen 
(Königen, Sultanen) abgeschlossen werden; es konnte eine Abgrenzung 
zwischen den von diesen und den vom Reich auszuübenden Hoheits­
rechten festgestellt werden. In den Südseeländern dagegen ist die Bevöl­
kerung wild, ohne staatliche Organisation , unfähig zur Begründung 
von Rechtsverhältnissen im Sinne der Kulturvölker 4). Diese Länder 
und Völker waren im Sinne des Völkerrechts herrenlos 5); der Rechts­
titel für die Schutzherrschaft des Deutschen Reichs ist die völkerrecht­
liche 0 k k u p a t i o n , ohne daß Verträge mit einheimischen Häupt­
lingen abgeschlossen werden konnten, da es solche, die dazu befähigt 
gewesen wären, nicht gab. 

Zur Ausübung der dem Deutschen Reich zustehenden Rechte hat 
sich eine Gesellschaft unter dem Namen »N e u  - G u i n e a - K o m­
p a g n i e« gebildet. Dieselbe hat ihr Domizil in Berlin und hat sich 
nach den Vorschriften des preußischen allgemeinen Landrechts kon­
stituiert; sie hat außer den wirtschaftlichen Zwecken des Handels und 
Plantagenbaues die Aufgabe: >>die zur Förderu n g  des Handels und 
der wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Grund und Bodens, sowie 
zur Herstellung und Befestigung eines friedlichen Verkehrs mit den 
Eingeborenen und deren Zivilisierung dienlichen s t a a t l i c h e n E i n-

1) Großbritan nische Note vom 9. Oktober 1884; Weißb u c h  II, Nr. 31, S. 153. 
Bericht vom 18. November 1884; ebenda Nr. 35, S. 156. 

2) Weißb u c h  II, Nr. 36, S. 158; D e u t s c h e  Kol o n i alpoli ti kII,S.123. 
3) Erlaß des Reichska n zlers vom 23. Dez ember 1884; Weißb u c h  II, Nr. 37; 

D e u t s c h e K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k II, S. 112. 
4) Vgl. D e u t s c h e K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k II, S. 81, 86 ff. 

5) Vgl. Promemoria des deutschen Ausw. Amtes vom 1. Aug . 1884; D e u t s c h e 
K o 1 o n i a 1 p o 1 i t i k II, S. 101. 
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r i c h t u n  g e n  in dem Schutzgebiet auf ihre Kosten zu treffen und 
zu erhalten und die zur Erreichung dieses Zweckes erforderlichen 
1 a n d e s  h o h  e i t 1 i c h e n Befugnisse unter der Oberaufsicht der 
Reichsregierung auszuüben«. Diese Gesellschaft hat den Schutz des 
Reiches nachgesucht und unter dem 17. Mai 1885 den kaiserlichen 
Schutzbrief erhalten unter der Bedingung, daß die Mitglieder ihres 
Vorstandes oder die sonst mit der Leitung betrauten Personen Ange­
hörige des Deutschen Reiches sind. 

Das der Gesellschaft unterstellte Gebiet umfaßt den Teil des Fest­
landes von Neu-Guinea, welcher nicht unter englischer oder nieder­
ländischer Oberhoheit steht (K a i s  e r  - W i 1h e1 m s - L a n d) 1), ferner 
die vor der Küste dieses Teiles von Neu-Guinea liegenden Inseln, so­
wie die Inseln des Archipels, welcher bisher als der von Neu-Britan­
nien bezeichnet worden ist und nunmehr den Namen B i sm a r ck­
A r c h i  p e 1 führt; endlich die S a l o m o n s-Inseln 2). 

Die Uebertragung der Landesverwaltung an die Neu-Guinea-Kom­
pagnie beruhte auf Gründen der auswärtigen Politik. Als diese Gründe 
nicht mehr vorlagen und die Erfahrung zeigte, daß die Verwaltung 
des Schutzgebietes durch die Gesellschaft sowohl für diese als auch 
für die Interessen des Reichs mit schwerwiegenden Uebelständen ver­
bunden war, kam nach mehrfachen Verhandlungen ein Vertrag zwi­
schen dem Reich und der Gesellschaft am 7. Oktober 1898 zustande, 
welcher die Zustimmung des Bundesrats und Reichstags erhalten hat 3) . 

Diesem Vertrage gemäß verzichtete die Gesellschaft gegen eine Ent­
schädigung von 4 Millionen Mark und einem Landbesitz von 50 000 ha 
auf alle in dem Schutzbriefe ihr verliehenen Hoheits- und Verwal­
tungsrechte und auf das ihr eingeräumte Bodenregal. Infolge dessen 
wurde durch kaiserliche Verordnung vom 27. März 1899 die Landes­
hoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea mit dem 1. April 
1899 von dem Reich übernommen und die Schutzbriefe vom 17. Mai 
1885 und 13. Dezember 1886, sowie die Verordnung über die Gerichts­
barkeit der Neu-Guinea-Kompagnie vom 15. Oktober 1897 wurden 
außer Kraft gesetzt 4) . 

1) Die Grenze der englischen und deutschen Schutzgebiete ist vertragsmäßig 
festgestellt durch Noten vom 25. April und 29. April1885; D e u t s c h e  Kolo n i al­
p o  1 i t i k V, S. 59. v. S t e n g e  1 1895, S. 567 :ff. 

2) Dieselben sind im Jahre 1886 durch ein Kriegsschiff unter den Schutz des 
Reiches gestellt und durch den k a i s e r  1 i c h e n S c h u t z b r i e f v o m 1 3. D e z e m­
b e r  1 8  8 6 der Neu-Guinea-Kompagnie überwiesen worden. Derselbe ist abgedruckt 
in der D e u t s c h e n K o 1o n i a1 z e i t  u n g 1887, S. 3. 

3) Der Vertrag ist abgedruckt in dem Entwurf des Haushaltsetats für die Schutz ­
gebiete für 1899, Anlage S. 69. Vgl. dazu die Erklärung des Direktors des Kolonial­
amts in der Sitzung des Reichstages, Session 1898-1900. Stenographische Berichte, 
Bd. 2, S. 1650. 

4) K o lon ialb l.1899, S.227. Z im m e rm a n n  IV,S.50. Dazu dieVerfügung 
zur Ausführung dieser Verordnung vom 1. April 1899, Kolonialbl. S. 228. Zimmer­

mann S. 91. 
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5. D i e  M a r s c h a l l-Br o w n- u n d  P r o v i d e n c e-I n s e l n. 
Bereits am 29. November 1878 wurde von den Oberhäuptlingen von 
Jaluit der dortige Hafen an Deutschland als Kohlenstation abgetreten 
mit der Vereinbarung, daß keiner anderen Nation gleiche oder ähn­
liche Rechte zugestanden werden sollen. Deutsche Firmen hatten auf 
diesen Inseln Niederlassungen und Faktoreien errichtet und Grund­
stücke erworben. Im Oktober 1885 wurde durch den Kommandanten 
des Kriegsschiffes >>Nautilus« auf allen wichtigen Plätzen der Insel­
gruppe die deutsche Flagge gehißt, nachdem mit den bedeutenden 
Häuptlingen Verträge abgeschlossen worden waren 1) . Die Inseln sind 
äußerst schwach bevölkert, zum Teil unbewohnt; die Eingeborenen 
sind völlig unzivilisiert, selbst die Anfänge einer etwas höheren Kul­
tur, die früher bestanden zu haben scheint, sind verloren gegangen 2) . 

Die Kosten der Verwaltung dieser Länder hat die J a 1 u i t g e s  e 11-
s c h a f t in Hamburg übernommen. Durch kaiserliche Verordnung 
vom 18. Januar 1906 (RGBI. S. 138) ist das Schutzgebiet mit dem der 
Karolinen, Palau und Marianen vereinigt worden. 

6. K i a u t s c h o u. Durch den Staatsvertrag vom 6. März 1898 3) 
verpflichtete sich der Kaiser von China, beide Seiten des Eingangs der 
Bucht von Kiautschou pachtweise, vorläufig auf 99 Jahre, an Deutsch­
land zu überlassen (Art. II). Zugleich verzichtete die chinesische Re­
gierung darauf, im verpachteten Gebiete während der Pachtdauer 
Hoheitsrechte auszuüben und übertrug die Ausübung der Hoheits­
rechte dem Deutschen Reich. Die Grenzen dieses Gebietes, welches 
die Wasserfläche der Bucht von Kiautschou und die ihr vorgelagerten 
Inseln mit umfaßt, sind im Art. III des Vertrages näher bezeichnet. 
Deutschland ist berechtigt, >>in gelegener Zeit« auf diesem Gebiete Be­
festigungen zum Schutze der baulichen Anlagen und der Einfahrt des 
Hafens zur Ausführung zu bringen. Sollte Deutschland später ein­
mal den Wunsch äußern, die Kiautschoubucht vor Ablauf der Pacht­
zeit an China zurückzugeben, so ist China verpflichtet, die Aufwen­
dungen, welche Deutschland in Kiautschou gemacht hat, zu ersetzen 
und einen besser geeigneten Platz Deutschland zu gewähren (Art. V, 
.Abs. 1). Der in dem Pachtgebiet wohnenden chinesischen Bevölke­
rung soll, vorausgesetzt, daß sie sich den Gesetzen und der Ordnung 
entsprechend verhält, jederzeit der Schutz der deutschen Regierung zu­
teil werden , sie ist also der d e u t s c h e n G e r i c h t s b a r k e i t 
u n t er w o  r f e n (Art. V, Abs. 3 und 4). In einer Zone von 50 Kilo­
meter im Umkreise von der Kiautschoubucht soll der freie Durch­
marsch deutscher Truppen zu jeder Zeit gestattet sein; jedoch hat der 

1) De u t s c h e  K o 1o n i a1 zei t u n g Bd. 2, S. 759. 
2) Vgl. den Jahresbericht des kaiserl. Kommissars im deutschen Kolonialblatt 

1893, s. 383. 
3) Abgedruckt im Reichsanzeiger vom 29. April 1898 und im Marineverordnungs­

blatt von 1898, Nr. 11, S. 147. 
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Kaiser von China sich a l l e R e c h t e d e r S o u v e r ä n i t ä t vorbe­
halten, insbesondere das Recht, in dieser Zone im Einvernehmen mit 
der deutschen Regierung Truppen zu stationieren und andere mili­
tärische Maßregeln zu treffen, sowie im Einverständnis mit der deut­
schen Regierung Zollstationen zu errichten und die Zollgrenze und 
Zollvereinnahmung zu regeln. Auch verpflichtete sich China, in dieser 
Zone keinerlei Maßnahmen oder Anordnungen ohne vorhergehende 
Zustimmung der deutschen Regierung zu treffen und einer Regulie­
rung der Wasserläufe kein Hindernis entgegenzusetzen (Art. I und V, 
Abs. 5). 

Auf Grund dieses Staatsvertrages ist das im Art. III näher be­
zeichnete, in deutschen Besitz übergegangene Gebiet durch den Erlaß 
vom 27. April 1898 im Namen des Reiches unter den kaiserlichen 
Schutz genommen worden 1) und die Rechtsverhältnisse in Kiautschou 
sind durch die Verordnung von demselben Tage geregelt worden 2). 

Hiernach ist nur dasjenige Gebiet, welches innerhalb der im Art. III 
des Vertrages angegebenen Grenzen liegt , ein Schutzgebiet und die 
deutsche Schutzgewalt ist auf dieses Gebiet beschränkt; dagegen ge­
hört die dasselbe umgebende Zone von 50 Kilometer völkerrechtlich 
und staatsrechtlich zum chinesischen Reich und steht unter der Sou­
veränität des Kaisers von China. Diese Zone ist aber wesentlich ver­
schieden von einer sogenannten Interessensphäre; vielmehr hat Deutsch­
land an diesem Gebiete bestimmte weitreichende Rechte, welche nach 
der im Völkerrecht üblichen Terminologie als Staatsservituten zu be­
zeichnen sind. 

7. D i e I n s e 1 g r u p p e n d e r K a r o l i n  e n , Pa 1 a u  u n d M a­
r i a n e n , mit Ausnahme von Guam, sind infolge des Staatsvertrages 
vom 12. Februar bezw. 30. Juni 1899 3) gegen eine auf 25 Millionen 
Peseten festgesetzte Geldentschädigung von Spanien an das Deutsche 
Reich abgetreten und durch Erlaß vom 18. Juli 1899 unter den kaiser­
lichen Schutz genommen worden 4). Das Reich besitzt diese Inseln 
als Rechtsnachfolger Spaniens mit voller Souveränität. Durch kaiser­
liche Verordnung vom 18. Juli 1899 ist das Inselgebiet bis auf weiteres 
zu einem Teil des Schutzgebietes von Neu-Guinea erklärt worden 5). 

8. I n s e 1 n d e r  S a m o a g r u p p e. Durch die Generalakte der 

1) Reichsgesetzbl. 1898, S. 171. 

2) Reichsgesetzbl. 1898, S. 173, 174. Zur Ausführung dieser kaiserl. Verordnung 
hat der Reichskanzler am 27. April 1898 Bestimmungen erlassen, welche im Zentralbl. 
1898, S. 285 ff. und im Marineverordnungsbl. S. 151 ff. abgedruckt sind. 

3) Der Staatsvertrag ist abgedruckt in den Drucksachen des Reichstages, Session 
1898/99, Nr. 394, S. 10. Beigefügt ist eine Denkschrift über die Beschaffenheit und 
wirtschaftliche Bedeutung dieser Inseln. Der Vertrag ist auch gedruckt bei Z i m m e r­
m a n  n IV, S. 76. 

4) Reichsgesetzbl. 1899, S. 541. Die kaiserl. Verordnung über die Rechtsverhält­
nisse in diesem Inselgebiet vom 18. Juli 1899, ebenda S. 542. 

5) Kolonialbl. 1900, S. 93. Zimmermann IV, S. 80. 
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Samoakonferenz in Berlin vom 14. Juni 1889 1) wurde zwischen dem 
Deutschen Heich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika eine Vereinbarung über die gemeinsame Ausübung der 
von diesen Staaten an den Samoainseln beanspruchten Rechte ge­
troffen und dadurch ein dem Kondominat vergleichbares gemeinschaft­
liches Protektorat geschaffen. Die aus diesem Verhältnis sich ergeben­
den Schwierigkeiten veranlaßten aber die drei beteiligten Mächte zu 
einer Teilung dieser Gebiete. Diese Auseinandersetzung ist erfolgt 
durch zwei Verträge, die Deutsch-Englische Konvention vom 14. No­
vember 1899 und den Vertrag der drei Mächte vom 2. Dezember 
1899 2) und zwar in der Art, daß England die Tongainseln, Amerika 
die östlich des 171. Grades westlicher Länge von Greenwich gelegenen 
Inseln, Deutschland ausschließliche Rechte auf die westlich von diesem 
Grade gelegenen Inseln erhielt. Hierauf wurden diese Inseln durch 
den Erlaß vom 17. Februar 1900 unter den kaiserlichen Schutz ge­
nommen und am gleichen Tage wurde eine Verordnung zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse dieses Schutzgebietes erlassen 3) . 

II. Von den Schutzgebieten zu unterscheiden sind die sogenannten 
1 n t e r  e s s e n  s p här e n. Sie beruhen auf völkerrechtlichen Ver­
trägen und haben eine ausschließlich völkerrechtliche Bedeutung. 
Diese Verträge setzen bestimmte Grenzen fest, welche die kontrahieren­
den Staaten bei der Begründung von Schutzherrschaften gegen ein­
ander zu beobachten versprechen. Während die Schutzgebiete nur 
so weit reichen, als eine e f f  e k t i v e 0 berhoheit des sch utzherrlichen 
Staates besteht, begrenzen die Interessensphären Gebiete für z u k ü n f­
t i g e Okkupationen und Schutzherrschaften, so lange nicht das ganze 
Gebiet der Interessensphäre der Schutzgewalt effektiv unterworfen wor­
den ist. Sie begründen daher unter den Kontrahenten ein ausschließ­
liches Recht zur Okkupation, ein ius excludendi alium. Zugleich ent­
halten sie die Anerkennung für die bereits effektiv gewordenen Ok­
kupationen. Diejenige Macht, deren Interessen am meisten mit den 
deutschen kolonialpolitischen Bestrebungen kollidierten und von wel­
cher eine Störung und Hinderung derselben am meisten zu befürch­
ten war, ist G r o ß  b r i t t  a n  n i e n. So lange nicht die Interessen­
sphären Deutschlands und Großbrittanniens in allen in Betracht kom­
menden Gebieten definitiv begrenzt waren, fehlte es den deutschen 
Schutzgebieten an der zu ihrer Entwicklung unentbehrlichen Sicher­
heit, und die deutsche Kolonialpolitik war in steter Gefahr, in Kon­
flikte zu geraten. Aus diesen Gründen ist als der w i c h t i g s t e 
F o r t s c h r i t t und als die unerläßliche Voraussetzung einer unge-

1) Abgedruckt in den Drucksachen des Reichstages, Session 1890, Nr. 64, S. 6 ff. 

2) Die Verträge sind abgedruckt in den Drucksachen des Reichstages von 1899, 
1900, Nr. 572, Anlage 1 und 2. Ferner im Kolonialbl. 1899, S. 803 und 1900, S. 4; bei 
Zimm e rman n IV, S. 129, 147. 

3) Reichsgesetzbl. 1900, S. 135, 136 ff. 



§ 70. Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. 277 

störten Weiterentwicklung der deutschen Kolonialbestrebungen das 
D e u t s c h - E n g 1 i s c h e A b k  o m m e n v o m 1. J u 1 i 1890 anzu­
sehen, durch welches die beiderseitigen Interessensphären in Afrika 
definitiv abgegrenzt wurden 1). Für Neu-Guinea und die Südsee ist 
ein gleiches Abkommen schon am 6. April 1886 abgeschlossen wor­
den 2). Obgleich diese sogenannten Interessensphären sonach einer 
s t a a t s r e c h t 1 i c h e n Gewalt des Reichs nicht unterliegen 3 ) , so 
bilden sie doch eine völkerrechtliche Reservation für die Entfaltung 
einer Herrschaft und sind dazu bestimmt, allmählich in wirkliche 
Schutzgebiete umgewandelt zu werden. Dem entspricht es, daß der 
Reichskanzler ermächtigt ist, in denjenigen Gebieten, deren Vereini­
gung mit dem Schutzgebiet angezeigt erscheint, die hierzu erforder­
lichen Anordnungen in betreff der Organisation der Verwaltung und 
Rechtspflege nach Maßgabe der für das Schutzgebiet geltenden Vor­
schriften zu treffen 4) . 

III. Die dem Deutschen Reiche an den angeführten Landgebieten 
zustehenden Rechte werden als S c h u t z g e w a 1 t bezeichnet ; es er­
hebt sich daher die Frage nach der juristischen Natur derselben. Zur 
Bestimmung derselben dienen folgende Punkte: 

1. Zunächst ist es zweifellos, daß die Schutzgewalt durchaus ver­
schieden ist von dem im Art. 3, Abs. 6 der Reichsverfassung erwähnten 
»Schutz des Reiches«, auf welchen »alle Deutschen« gleichmäßig An­
spruch haben"). Obwohl bei den ersten Verhandlungen des Auswär­
tigen Amtes mit der englischen Regierung es sich nur darum handelte, 
ob die Kapregierung den den Engländern gewährten Schutz auch »auf 
die Deutschen« ausdehnen würde, so ist doch dieser Standpunkt so­
fort verlassen worden, nachdem die englische Regierung erklärt hatte, 
keine Verantwortung übernehmen zu können für irgend welche Er-

l) Der Vertrag ist abgedruckt in den Drucksachen des Reichstages 1890, Nr. 166, 
S. 1. Nachträgliche Vereinbarungen zur Ergänzung und näheren Grenzbestimmung 
siehe im Reichsanzeiger vom 28. Juli 1893 (Ostafrika) und vom 21. November 1893 
(Westafrika). Eine Zusammenstellung aller dieser Verträge gibt S t e n g e  1 in Hirths 
Annalen 1895, S. 537 ff. 

2) Drucksachen des Reichstags 1885/96, Nr. 291. 
3) Anderer Ansicht Z o r n I, S. 568; F 1 o r a c k S. 7; K e n n  e 1, Stellung der 

Kolonial-Gouverneure (Speyer 1908) S. 10 ff. 

4) Ve r o r d n u n g  v o m  2. Ma i 1 8 94. Reichsgesetzbl. S. 461. 
5) Die Behauptung von R e h m , Allgem. Staatsr. S. 77, daß bei den deutschen 

Schutzgebieten es sich nicht um die Protektion fremder Staaten und Völker handle, 
sondern daß der Name Schutzgebiet sich aus Reichsverf. Art. 3 Abs. 6 erkläre und 
sich auf den Schutz deutscher Niederlassungen beziehe, ist tatsächlich und rechtlich 
gleich unbegründet und irreführend. Der Name beruht auf den Verträgen, durch 
welche der Kaiser den Schutz der a f r i k a n  i s c h e n und anderen Häuptlinge und 
ihrer Völker übernommen hat, siehe oben S. 267 ff., und der t e r  r i t o r i a 1 e Cha­
rakter der Schutzgewalt steht in schroffem Gegensatz zu dem Schutz, von welchem 
Art. 3 Abs. 6 der Reichsverf. redet. Die Rücksicht auf den deutschen überseeischen 
Handel ist nur eines der M o t i v e für die Begründung von Schutzverhältnissen 
gewesen. 
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eignisse außerhalb des britischen T e r r i t o r i u m s  1) . In der Note vom 
6. Oktober 1884 wurde seitens des Auswärtigen Amtes der englischen 
Regierung erklärt, »daß das in Südwestafrika verkündete Protektorat 
nicht lediglich auf die P e r s  o n. der daselbst wohnhaften oder sich 
aufhaltenden deutschen Reichsangehörigen, sondern auf das Ge b i e t  
als solches sich erstreckt, mithin einen t e r  r i t o r i a 1 e n Charakter 
hat« 2) . Bei der Errichtung sämtlicher Protektorate hat dies unzweifel­
haften Ausdruck gefunden; die Schutzgewalt ist über die H ä u p t-
1 i n  g e , deren U n t e r  t a n  e n und Ge b i et e übernommen worden; 
die Schutzgebiete sind vom Reich durch den im Völkerrecht üblichen 
symbolischen Akt des Flaggenhissens usw. okkupiert worden und die 
Besitznahme ist den Mächten notifiziert worden 3) . 

· 2. Das Schutzverhältnis (Protektorat) kann entweder einen v ö 1 k e r­
r e c h t 1 i c h e n oder einen s t a a t s r e c h t 1 i c h e n Charakter haben. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen, mag hierbei bemerkt werden, daß 
ein staatsrechtliches Schutzverhältnis selbstverständlich auch dritten 
Nationen gegenüber rechtliche (also völkerrechtliche) Wirkungen hat; 
es handelt sich bei der hier aufgeworfenen Frage aber nicht um das 
Verhältnis zu dritten Nationen, sondern um die Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Reich und den Schutzgebieten. So verschiedenartige 
Formen das Protektionsverhältnis auch annehmen kann, und so zahl­
reiche Einteilungen nach der politischen Bedeutung denkbar sind: 
nach der juristischen Natur zerfallen alle diese Verhältnisse in zwei, 
begrifflich einander entgegengesetzte Klassen. Entweder ist es ein 
Verhältnis unter r e c htl i c h  von einander unabhängigen Subjekten, 
die gegenseitig zu gewissen Leistungen, Handlungen und Unterlas­
sungen verpflichtet sind, ein vinculum iuris nach dem Typus der 
Forderungsrechte, dessen Wirkungen und Geltendmachung nach den 
Grundsätzen des Völkerrechts sich bestimmen 4); oder es ist ein Ver­
hältnis rechtlicher Unterordnung, eine Macht des Einen, dem Anderen 
zu befehlen und zu verbieten, eine Herrschaft, ein vinculum iuris 
nach dem Typus der potestas und des mundium 5) . Die Entstehung 

1) We i ß b u c h  I, S. 71: 
2) Weiß b u c h I, S. 123. 
3) Der t e r  r i t o r i a 1 e Charakter der Schutzgewalt ist auch unbestritten. 

v. S t e n g e 1, Annalen 1889, S. 49; B o r n h a k S. 8 ; J o e 1 S. 201 ; K o m m i s s i o n s­
b e r  i c h t S. 992; H e i m  b u r  g e r  S. 86; M e y e r  S. 88 fg.; A d a m  S. 285. 

4) Von einem Schutzbündnis (Alliance) unterscheidet sich ein solches Protektorat 
dadurch, daß die Schutzmacht im Verhältnis nach außen den in Schutz genommenen 
Staat vertritt und dem entsprechend in allen von dem Schutzverhältnis betroffenen 
Angelegenheiten die Leitung und Führung hat, die „Vormacht" ist, während bei 
S c h u t z b ü n d n i s s e n die beteiligten Staaten sich prinzipiell als gleichberechtigt 
anerkennen. 

5) Wenn man, wie v. S t e n g e 1, H e i 1 b o r n , A d a m  und andere Schriftsteller, 
in die Definition des Protektorats das begriffliche Moment aufnimmt, daß es ein 
v ö 1 k e r  r e c h t  1 ic h e s  Verhältnis zwischen zwei Staaten sei, so kommt man selbst­
verständlich zu dem Schluß, daß ein staatsrechtliches Protektorat eine contradictio 



§ 70. Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. 279 

des Verhältnisses durch V e r t r a g  ist nicht dafür entscheidend, wel­
cher von beiden Kategorien das Verhältnis angehört, denn auch durch 
Vertrag können Gewaltverhältnisse begründet werden, wie die Ver­
träge des Familienrechts, die vertragsmäßige Begebung in Vassalität 
und Ministerialität, die Naturalisation und der Staatsdienstvertrag be­
weisen, und wie dies insbesondere aus der vertragsmäßigen Errich­
tung des Bundesstaates erhellt. (Siehe Bd. 1, S. 18 ff.) Maßgebend ist 
nur die A r t  des begründeten Verhältnisses. In dieser Beziehung ist 
es nun ebenfalls zweifellos und unbestritten, daß das Recht des Rei­
ches an den Schutzgebieten den Charakter des Herrschaftsrechts, also 
der S t  a a t s g e w a 1 t ,  hat. In allen mit den Häuptlingen Afrikas 
abgeschlossenen Verträgen sind dem Reich (oder den Reichsangehö­
rigen, deren Rechte vom Reich übernommen worden sind) Hoheits­
rechte eingeräumt worden, teils ganz generell, teils unter Hervorhe­
bung einzelner Anwendungen, insbesondere der Gerichtsbarkeit, und 
in den drei Schutzbriefen, welche die Kolonialgesellschaften erhalten 
haben, ist ihnen die Ausübung der »Landeshoheit«, »landeshoheit­
licher Befugnisse«, ))der Herrschaft« übertragen worden unter der 
»Überhoheit« des Reichs. Das Reich übt auch tatsächlich in allen 
Schutzgebieten eine staatliche Herrschaft in den Formen der Gesetz­
gebung, Verwaltung und Rechtspflege aus und erstreckt dieselbe auf 
die Rechtsordnung, Wohlfahrtspflege und den Schutz des Gebietes 
gegen andere Mächte. 

3. Steht es hiernach fest, daß die Schutzgewalt eine S t a a t s g e­
w a l t  ist, so entsteht die weitere Frage nach der rechtlichen Qualifi­
kation derselben. In dieser Hinsicht ist von j u r  i s t  i s c h e r Erheb­
lichkeit die oben erörterte Einteilung in souveräne und nicht sou­
veräne Staatsherrschaft. Ob die Staatsgewalt die Eigenschaft der Sou­
veränität hat oder nicht, hängt nicht von der Fülle der staatlichen 
Aufgaben, von der tatsächlichen Entfaltung der Hoheitsrechte, von 
dem positiven Inhalt der obrigkeitlichen Befugnisse, sondern lediglich 
von dem Umstande ab, ob die Staatsgewalt einer höheren Gewalt recht­
lich untergeordnet oder ob sie selbst die höchste, oberste Gewalt ist. 
Vgl. Bd. 1, S. 72 fg. Auch eine unentwickelte oder verkümmerte 
Staatsgewalt kann die Eigenschaft der Souveränität haben. Da das 
Deutsche Reich ein souveränes Staatswesen ist, so folgt schon daraus, 
daß auch die ihm zustehende Gewalt in den Schutzgebieten die Eigen-

in adjecto sei; denn man entwickelt aus dem Begriff nur, was man vorher hineinge­
legt hat. Protektorat bedeutet aber seinem Wortsinn nach ganz da�selbe wie S c h u t z­
v e r  h ä 1 t n i s, und daß dieser Ausdruck, sowie die Bezeichnungen „Schutzgebiet, 
Schutzgewalt, Schutzherrschaft" usw. von dem Verhältnis des Reichs zu seinen außer­
europäischen Erwerbungen in der deutschen Gesetzgebung, in offiziellen Aktenstücken 
und in der Literatur gebraucht wird, kann doch nicht bestritten werden. Wozu also 
die Wortklauberei? Auch Z o r n I, S. 579, Note 27 erklärt den Streit um das Wort 
Protektorat für „ganz gegenstandslos". Dies trifft auch zu auf die Erörterungen von 
v. P o s e r S. 16 fg. 
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schaft der Souveränität hat, da ein Staat nicht gleichzeitig souverän 
und einer höheren Gewalt rechtlich unterworfen sein kann. Die 
Schutzverträge und Schutzbriefe schreiben dem entsprechend auch 
durchweg dem Kaiser (Reich) die 0 b e r  hoheit zu. Die Häuptlinge 
stellen sich in denselben u n t e r den Kaiser, die Kolonialgesellschaften 
sind der Oberaufsicht der kaiserlichen Regierung unterworfen und zur 
Befolgung der in Ausübung der kaiserlichen Oberhoheit über das 
Schutzgebiet ferner zu treffenden Anordnungen verpflichtet. Das Reich 
ist also hinsichtlich der ihm zustehenden Schutzgewalt keiner staat­
lichen Gewalt untergeordnet, folglich s o u v e r ä n. Auch dies ist un­
bestritten. 

4. Die Schutzgewalt ist eine souveräne, aber sie war ursprünglich 
keine ausschließliche , alle staatlichen Aufgaben umfassende Staats­
gewalt. 

Für das Reich handelte es sich vorzüglich um den Schutz der 
e i g e n e n Angehörigen und der Angehörigen anderer z i v i 1 i s i e r t e r  
Nationen, um die Förderung ihres Handels oder sonstigen Gewerbe­
betriebs, um die Aufrechthaltung ihrer Verbindungen mit Deutsch­
land, um die Gewährung der Möglichkeit, daß sie die aus der Zivili­
sation hervorgehenden sozialen Bedürfnisse, soweit es die Umstände 
zulassen, befriedigen - und zugleich um die Ausschließung der Herr­
schaft anderer Staaten von den Schutzgebieten, um die Erweiterung 
der Macht und des politischen Einflusses des Reichs. Für die staat­
lichen Angelegenheiten der e i n g  e b o r e n e n Bevölkerung zu sorgen, 
war dagegen kein Bedürfnis des Reichs. Wenngleich daher die all­
mähliche Zivilisation der Eingeborenen und eine gewisse Fürsorge 
für ihr physisches und moralisches Wohl seit der ersten Erwerbung 
von Schutzgebieten eine Aufgabe der Kolonialpolitik war und gewisse 
staatliche Einwirkungen auf die Eingeborenen unerläßlich waren um 
die nächstliegenden Interessen der in den Schutzgebieten sich aufhal­
tenden Reichsangehörigen zu fördern, so war doch die Regierung der 
Eingeborenen und die Handhabung der unter ihnen hergebrachten 
Herrschaftsrechte nicht der Zweck des Schutzverhältnisses und die 
Aufgabe des Reichs als Schutzstaats. Die Schutzgewalt wurde als 
0 b e r h o h e i t bezeichnet, wodurch das Vorhan densein einer unter­
geordneten Hoheit angedeutet wurde. Die Erklärungen des F ü r st e n  
B i s m a r c k in der Sitzung des Reichstages vom 26. Juni 1884 1 ) ließen 
über diese Tendenz der Kolonialpolitik keinen Zweifel und ihr ent­
sprach die Regelung der Verhältnisse in den zuerst erworbenen Schutz­
gebieten. Sie mußte auch für die staatsrechtliche Auffassung der Schutz­
gewalt maßgebend sein, wenn sie dem damals geltenden Recht ent­
sprechen sollte. Nach kurzer Zeit änderten sich aber diese Tendenz 
der Kolonialpolitik und die rechtliche Gestaltung der Schutzgewalt, 

1) Drucksachen des Reichstages von 1884, S. 1062. Auch abgedruckt bei S a­
be r s k y in der unten S. 285 Note 2 zitierten Schrift S. 3. 
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welche sich immer mehr einer vollen Staatsgewalt näherte. Dies war 
teils durch die Bedürfnisse und Interessen der einheimischen Bevölke­
rungen selbst geboten, namentlich hinsichtlich ihrer Erwerbs- und Be­
sitzverhältnisse, Besteuerung, Gerichtsschutz usw., teils entsprach es 
den Traditionen der büreaukratischen Verwaltung und den sie be­
herrschenden Vorslellungen von den Aufgaben der Staatsgewalt. In 
denjenigen Schutzgebieten, in welchen ursprünglich die Ausübung von 
Hoheitsrechten Kolonialgesellschaften übertragen war, wurde sie vom 
Reich übernommen, und in denjenigen Gebieten , in welchen den 
Häuptlingen Hoheitsrechte zugestanden worden sind, wurde deren Aus­
übung der Regelung und Beaufsichtigung durch das Reich unter­
worfen. Es herrscht daher jetzt allgemein Uebereinstimmung darüber, 
daß die Schutzgewalt nicht nur eine souveräne, sondern auch inhalt­
lich volle Staatsgewalt ist 1) . Dessen ungeachtet besteht in dieser Hin­
sicht unter den einzelnen Schutzgebieten eine Verschiedenheit. 

a) Nachdem die Deutsch-ostafrikanische Gesellschaft und die Neu­
Guinea-Kompagnie auf die ihnen zustehenden Hoheitsrechte verzichtet 
und sie dem Reich übertragen haben, ist das Reich der a 11 e i n i g e 
Träger a 11 e r  Herrschaftsrechte in den Schutzgebieten von 0 s t­
a f r i k a 2), den M a r s c h a 11 - B r o w n - u n d P r o v i d e n c e - I n­
s e l n 3) und von N e u - G u i n  e a mit Einschluß der ehemals spani­
schen Inseln der K a r o  l i n e n , P a  l a u  u n d M a r i a n e n 4) . 

b) Dasselbe gilt von dem Schutzgebiete von K i au t s c h o u. Denn 
wenngleich dasselbe dem Deutschen Reich nur »pachtweise« über­
tragen worden ist, so stehen dem Reich doch a 11 e Rechte der Staats­
gewalt zur Ausübung zu; das Recht des Kaisers von China ist ein 
nudum jus, welches nicht in der Geltendmachung irgend eines Ho­
heitsrechts, sondern allein in dem Anspruch auf Wiedererlangung des 
Gebietes nach Ablauf der sogenannten Pachtzeit, also in einem event. 
H e i m f a 11 s r e c h t besteht 5). Im Gegensatz dazu hat das Reich in 

1) Vgl. K ö b n e r S. 1082 ff. 

2) Hinsichtlich des vom Sultan von Zanzibar abgetretenen Küstenstrichs und der 
Insel Mafia ist der Erwerb ein derivativer und rechtlich in keiner Weise verschieden 
von jedem anderen Gebietserwerb, welcher durch einen Staatsvertrag erfolgt; hin­
sichtlich der im Schutzbrief von 1885 bezeichneten Länder hat sich die Schutzgewalt 
des Reichs durch den Verzicht der ostafrikan. Gesellschaft auf ihre Hoheitsrechte zur 
vollen Staatsgewalt konsolidiert. 

3) Der Erwerb beruht auf 0 k k u p a t i o n. In keinem der mit einzelnen Ein­
geborenen abgeschlossenen Verträge sind einheimischen Häuptlingen irgend welche 
Hoheitsrechte beigelegt worden. Ebensowenig sind der „Jaluitgesellschaft" Hoheits­
rechte verliehen worden; dieselbe hat sich im Gegenteil zur Uebernahme der Kosten, 
welche die Verwaltung des Schutzgebietes verursacht, unter der Bedingung bereit 
erklärt, daß die Rechte der Landeshoheit einschließlich der Gerichtsbarkeit durch 
Reichsbeamte ausgeübt werden. 

4) Die Verhältnisse liegen hier ganz ebenso wie in dem ostafrikanischen Schutz­
gebiete hinsichtlich des vom Sultan von Zanzibar abgetretenen Küstenstrichs. 

5) Daß keine Pa c h t  im Sinne des Zivilrechts vorliegt, ist so zweifellos und 
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der das Schutzgebiet umgebenden 50 Kilometer-Zone bis jetzt gar keine 
Herrschaftsrechte und keine Schutzgewalt, sondern nur völkerrecht­
liche Ansprüche gegen China. 

c) In S ü d w e s t a f r  i k a , K a m e r u n und To g o  liegen die 
Verhältnisse tatsächlich und rechtlich etwas anders. Die einheimische 
Bevölkerung ist zahlreich und nicht im Zustande der Wildheit, son­
dern halbzivilisiert. Es fehlte bei Errichtung der deutschen Schutz­
gewalt keineswegs an einer Organisation der Bevölkerung unter Häupt­
lingen oder Stammkönigen, welche die Rechte der Besteuerung, der 
Gerichtsbarkeit, des Befehls bei Kriegen usw. ausübten 1). Ebenso fehlt 
es diesen Völkern nicht an R e c h t s v o r s t e 11 u n g e n; sie haben 
den Begriff des Eigentums und anderer Vermögensrechte, Familien­
recht, Erbrecht. Sie sind daher keineswegs u n f ä h i g  zum Abschluß 
von Rechtsgeschäften. Bei Errichtung der Schutzherrschaft wurden 
zwischen dem Kaiser und den einheimischen Häuptlingen Verträge 
abgeschlossen, durch welche den letzteren der Schutz des Reichs und 
die Fortdauer der von ihnen bisher ausgeübten Hoheitsrechte der Be­
steuerung, und meistens auch der Gerichtsbarkeit, sowie Schonung 
der bestehenden Sitten und Gebräuche und der Besitzrechte am Grund 
und Boden zugesichert wurden. Siehe oben S. 267 fg. Durch diese 
Verträge wurde allerdings die Schutzgewalt des Reichs nicht in dem 
Sinne begründet, daß die Rechte des Reichs von denen der einheimi­
schen Häuptlinge a b  g e 1 e i t e t , von den Häuptlingen dem Reich 
übertragen worden sind; der Rechtsgrund der Schutzgewalt ist viel-

klar, daß dies keiner Erörterung bedarf. J e  11 i n  e k in der Deutschen Juristenzei­
tung 1898, S. 255 glaubt, daß der Typus der Pacht, wie ihn das e n g  1 i s c h e Recht 
entwickelt hat, dem Vertrage zugrunde gelegt worden sei. Man kann das Recht Chinas 
auf Kiautschou mit dem ehemaligen Recht Schwedens auf Wismar vergleichen; ob das 
Besitzrecht als Pacht oder Pfandschaft bezeichnet wird, macht keinen Unterschied; 
in beiden Fällen steht ihm lediglich ein Heimfallsrecht gegen gewisse Zahlungen 
gegenüber. Immerhin ist es rechtlich von Bedeutung, daß das Recht des Reichs über 
Kiautschou z e i t 1 i c h  b e g r e n z t  ist, wenn es auch tatsächlich nicht wahrschein­
lich sein mag, daß das Heimfallsrecht von China jemals ausgeübt werden wird. 

1) Manche Schriftsteller bestreiten, daß bei diesen Völkerschaften überhaupt eine 
staatliche Organisation vorhanden gewesen sei; aber es ist ungerechtfertigt, die mo­
dernen Vorstellungen der zivilisierten Völker von den Aufgaben und Einrichtungen 
des Staates zum Maßstabe zu nehmen. Die Gemeinwesen der Germanen zur Zeit des 
Tacitus, das ostfränkische Reich der nachkarolingischen Zeit, das Deutsche Reich in 
den Perioden des Faustrechts usw. entsprechen auch unseren staatlichen Vorstellungen 
keineswegs; dessenungeachtet hat noch niemand ihnen den Charakter von Staaten 
abgesprochen. Es kommt nicht darauf an, daß - wie v. S t e n g e 1, Annalen 1889, 
S. 67, sagt - e r  k e i n e n  G r u n d  e i n s i e h t, warum den Hottentotten im süd­
westafrikanischen Schutzgebiete und den Negern in Kamerun ein so hoher Kultur­
zustand "beigelegt" wird, um anzunehmen, daß sie eine einheimische Staatsgewalt 
von rechtlichem Charakter (?) besitzen, sodern lediglich auf die T a t s a c h e ,  daß 
der Kulturzustand dieser Völker nicht - wie bei den Südseeinsulanern· - derjenige 
der Wildheit ist, und daß einheimische Obrigkeiten bei ihnen in Wirklichkeit vor­
handen sind. 
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mehr die völkerrechtliche Okkupation, die e i n s e i t i g e Errichtung 
einer Herrschaft über die Schutzgebiete. Aber diese Verträge sind dar­
um nicht ohne Rechtswirkung; sie bestimmen den M o d u s der Ok­
kupation; das Reich vernichtete nicht die Herrschaftsrechte der Häupt­
linge; es begnügte sich hinsichtlich der einheimischen Bevölkerung 
mit der Errichtung einer 0 b e r h e r r s c h a f t, und es verpflichtete 
sich den unterworfenen Häuptli ngen zur Schonung der in den Ver­
trägen bezeichneten Rechte 1). Ob man nun diese Rechte als ))Staat-
1 i c h e« bezeichnet oder nicht, ist ein Wortstreit; jedenfalls haben sie 
den Charakter von ö ff e n t 1 ic h e n H e r r s c ha f t s  rechten und mit­
hin sind in diesen Schutzgebieten die Hoheitsrechte über die Einge­
borenen an zwei Träger verteilt, an die Häuptlinge und an das den­
selben übergeordnete Reich 2). In S ü d w e s t a f r i k a haben aber die 

1) A d a m  im Archiv für öffentl. Recht Bd. 6, S. 259 erklärt die Verträge für 
ganz unwirksam; sie seien „Scheingeschäfte ", „die nur aus politischen Gründen, mit 
welchen die Rechtsbetrachtung· an sich nichts zu schaffen hat, eingegangen werden"! 
Als Grund führt er an (S. 251), daß „den beteiligten Barbaren" die rechtliche Trag­
weite ihrer Erklärungen nicht bewußt und verständlich gewesen sei. Er schließt 
daraus (S. 301 fg.), daß den Häuptlingen „die Herrschaft nur dem A n s  c h e i n  nach 
vorbehalten sei; sie seien Organe des Reiches nur so lange, als die Reichsgewalt es für 

gut befindet, ihnen diese Stellung einzuräumen; so wenig sie ein Recht auf Ausübung 
ihres Amtes haben, so wenig bestehe eine Rechtspflicht für das Reich, ihnen die in 
den Verträgen zur Ausübung zugesprochenen Rechte sämtlich zu belassen". Diese 
Ansicht imputiert dem Kaiser und seinen Vertretern ein doloses Verhalten, den wis­
sentlichen Abschluß von Scheingeschäften, die fraudulose Erteilung unwirksamer Ver­
sprechungen. Wenn die afrikanischen Häuptlinge wirklich den Sinn und die Trag­
weite der Verträge nicht verstanden haben sollten - was eine willkürliche und un­
erweisbare Behauptung ist -, so würde daraus nur ein Entschuldigungsgrund für sie 
herzuleiten sein, wenn sie die Verträge brechen; aber es könnte daraus kein R e c ht 
d e s  R e i c h s  folgen, so lange die Häuptlinge die Verträge halten, sie als unverbind­
lich zu behandeln. Indem der Kaiser mit den Häuptlingen einen Vertrag abschloß, 
erkannte er dadurch ihre Vertragsfähigkeit an, und es ist daher von seiten des Reichs 
nicht zulässig, aus der angeblichen Vertragsunfähigkeit der Häuptlinge die Unver­
bindlichkeit der Verträge herzuleiten. Die Ausführungen A d a m s  sind nicht nur 
juristisch unhaltbar, sondern sie widersprechen der Moral; sie nehmen den Ausgangs­
punkt von der Annahme einer frivolen Vertragsschließung und gelangen zur Recht­
fertigung eines frivolen Vertragsbruchs. Gegen Adam erklären sich auch v. S t e n g e  1 

1895, S. 587 :ff. K ö b n e r S. 1084. 
2) Wenn A dam S. 298 sich demgegenüber auf die Unveräußerlichkeit und Un­

teilbarkeit der Souveränität beruft, so schiebt er dem Worte „Souveränität" einen 
anderen und falschen Sinn unter. Die E ig e n s c haf t einer Staatsgewalt, souverän, 
d. h. die oberste, zu sein, läßt ihrem Begriff nach keine Teilung und keine Beschrän­
kung zu; dagegen die einzelnen, in der Staatsgewalt enthaltenen Befugnisse (soge­
nannte Hoheitsrechte) können übertragen, beschränkt, geteilt werden. Wer dies leug­
net, muß konsequenterweise auch entweder dem Deutschen Reich oder den deutschen 
Staaten den staatlichen Charakter absprechen. v. P o  s e r  S. 35 bezeichnet die den 
Häuptlingen gewährten Rechte als „Privilegien"; dies ist ein Wort, aber kein Begriff; 
denn es fragt sich eben, von welcher Art das durch Privileg gewährte Sonderrecht 
ist. Privileg ist jede einem bestimmten Subjekt zugestandene Ausnahme von der 

generalis lex. Ganz unrichtig ist es, wenn v. Poser daraus folgert, daß diese Rechte 
von der Reichsregierung wieder entzogen werden können. 
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Häuptlinge durch den Aufstand von 1903-1905 ihre Rechte verwirkt 
und die Verhältnisse haben sich dort in einer solchen Weise verän­
dert, daß die Schutzgewalt zu einer intensiven und unbeschränkten 
Beherrschung gestaltet werden mußte. 

d) Noch deutlicher ausgeprägt ist dieses Verhältnis in dem Schutz­
gebiet der S a m o a  i n s  e 1 n. Samoa war nicht nur ein unabhängiges 
Gemeinwesen mit staatlicher Organisation, sondern es war als unab­
hängiger Staat in die >> Völkerrechtsgemeinschafü der zivilisierten Staa­
ten aufgenommen; das Deutsche Reich hat mit ihm am 24. Januar 
1879 einen »Freundschaftsvertrag« abgeschlossen 1). Die Samoaakte vom 
14. Juni 1889 erkennt im Art. I ausdrücklich an die »Neutralität und 
Unabhängigkeit von Samoa« sowie das Recht der Eingeborenen, ihren 
Häuptling oder König zu wählen und ihre Regierungsform in Gemäß­
heit ihrer eigenen Gesetze und Gewohnheiten zu bestimmen, und 
Art. II erklärt die Zustimmung der Regierung von Samoa zu den Be­
stimmungen der Generalakte für erforderlich. Dieselbe sollte durch 
eine vom König von Samoa auszufertigende Urkunde erfolgen (Art. VIII, 

Abschn. 2, Abs. 5) und ist in der Tat in dieser Form am 19. April 
1890 durch den König Malietoa erfolgt. Die Ernennung der samoa­
nischen Beamten sollte durch die samoanische Regierung erfolgen, 
auch die des Oberrichters und des Vorsitzenden von Apia (Art. III, 
Abs. 2 und Art. V, Abs. 2) und der Regierung von Samoa war das 
Recht zur Erhebung von Zöllen und Abgaben (Art. VI, Abschn. 2) 
und von direkten Steuern (Art. VI, Abschn. 3) gewahrt worden. Wenn­
gleich nun durch den Deutsch-Englisch-Amerikanischen Vertrag vom 
2. Dezember 1899, Art. I sowohl die Samoaakte vom 14. Juli 1889 und 
alle dieser Akte vorausgegangenen Verträge, Abkommen und Verein­
barungen aufgehoben worden sind, so bezieht sich dies doch nur auf 
das Verhältnis der drei vertragschließenden Mächte zu einander, welche 
ihre völkerrechtliche Gemeinschaft aufhoben und sich aus einander 
setzten. Dagegen sind durch diese Vereinbarung die innerstaatlichen 
Einrichtungen Samoas, soweit sie nicht durch die in der Generalakte 
den Mächten eingeräumten Befugnisse bestimmt waren, nicht beseitigt, 
ja zunächst nicht verändert worden und die einheimische Staatsge­
gewalt über die Eingeborenen ist in dem Teil des Staates von Samoa, 
der deutsches Schutzgebiet geworden ist, nicht unterdrückt worden. 
Dem Deutschen Reich steht in dem Samoaschutzgebiet daher zwar 
die S o u ve r ä n i t ä t zu, sowohl in völkerrechtlicher wie staatsrecht­
licher Beziehung; inhaltlich aber ist die Schutzgewalt eine Oberstaats­
gewalt, welche eine einheimische Herrschaft, deren Träger ein von der 
Bevölkerung gewählter Häuptling oder König ist, als eine ihr unter­
geordnete, hat fortbestehen lassen. Diese Rechte über die einheimi­
sche Bevölkerung sind formell nicht aufgehoben worden, tatsächlich 

1) Reichsgesetzbl. 1881, S. 29. 
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aber der souveränen Schutzgewalt des Reichs gegenüber allerdings 
ohne große Bedeutung 1) , namentlich nachdem das »Königtum« aufge­
hoben worden ist. 

IV. D a s S c h u t z g e b i e t. 
in Ansehung des Reiches Inland 
Unterscheidung machen 2). 

Hinsichtlich der Frage, ob dasselbe 
oder Ausland ist, muß man folgende 

1. Da die Schutzgewalt eine souveräne Staatsgewalt ist, so ergibt 
sich mit logischer Notwendigkeit, daß das Reich in den Schutzgebieten 
eine Gebietshoheit hat. Sie bilden den räumlichen Machtbereich, i n  
welchem sich die Schutzgewalt entfaltet, und werden dadurch zu einem 
Objekt, welches das Reich beherrscht 3). Die Schutzgebiete sind für 
das Reich nicht fremde, sondern eigene Gebiete; sie g e h ö r e n dem 
Reich. Dies zeigt sich in voller Wirkung in völkerrechtlicher Be­
ziehung 4). Hinsichtlich aller staatlichen Hoheitsrechte ist die Gebiets­
hoheit des Reiches an den Schutzländern eine ausschließliche, ein 
völkerrechtliches ius excludendi alios. Es ist dies völkerrechtlich an­
erkannt, teils durch die ausdrücklichen vertragsmäßigen Grenzfest­
setzungen mit den zunächst interessierten fremden Mächten, teils durch 
konkludentes Stillschweigen der auswärtigen Staaten auf die ihnen 
erstattete Anzeige von der Uebernahme der Schutzgewalt. Jeder Angriff 
oder Eingriff eines anderen Staates, der sich gegen ein Schutzgebiet 
richtet, ist eine Verletzung des Reiches. Aus der Zugehörigkeit der 
Schutzgebiete zum Reich folgt aber nicht, daß sie an allen völker­
rechtlichen Verhältnissen und Beziehungen des Reichs teilnehmen. 
Es gilt dies namentlich von den Staatsverträgen des Reichs; dieselben 
können abgeschlossen werden, so daß sie für die Schutzgebiete n ic h t  
gelten (Handelsverträge, Auslieferungsverträge), oder daß sie für die 
Schutzgebiete a u c h  gelten (Weltpostverein, Urheberschutz usw.) oder 
daß sie n u r für die Schutzgebiete oder einige von ihnen gelten (Zu­
lassung der Angehörigen anderer Staaten zur Niederlassung, Gewerbe­
betrieb, Auslieferungs- und Rechtshilfeverträge). 

Aber auch in staatsrechtlicher Beziehung erstreckt sich die Gebiets­
hoheit des Reiches soweit, als dies zur Handhabung der Schutzgewalt 
erforderlich ist. Das Reich ist also z. B. befugt zur Anlage von Flotten­
stationen, Befestigungen, Wegen, Eisenbahnen, Telegraphen, Post­
anstalten, zur Erhebung von Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchgangszöllen, 
zur Anordnung von Einfuhrverboten und Grenzsperren, von Aus-

1) K ö b n er Enzykl. S. 1085 charakterisiert den Erwerb dieser Inseln als Okku­
pation (?) und sieht die Rechte der eingeborenen Häuptlinge als beseitigt an; es ist 
aber nicht zuzugeben, daß durch die Erwerbung der Souveränität seitens des Reichs 
diese Rechte von selbst fortgefallen sind. Aehnlich wie K ö b n e r  auch F 1 o r a c k 
S. 12. Vgl. ferner v. P o s e r S. 30. 

2) F r. S a b e r s k y, Der Inlands- und Auslandsbegriff der Reichsgesetze 1907 
(Berliner Dissert.). 

3) Siehe Bd. 1, S. 191 ff. 
4) Vgl. B o r n h a k S. 8; v. S t e n g e  1, Annalen 1889, S. 58 fg.; Me y er S. 88 fg. 
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weisungen und Aufenthaltsbeschränkungen usw., und andererseits zur 
Sicherung der Handels- und Durchgangsfreiheit 1). 

2. Dagegen sind die Schutzgebiete dem Reich nicht inkorporiert; 
sie gehören nicht zu demjenigen Teil der Erdoberfläche, welcher das 
räumliche Substrat der Staatspersönlichkeit des Reiches bildet; sie sind 
nicht Bestandteile, sondern Pe r t i n  e n z e n des Reichsgebiets. Wenn 
man unter >>Ausland« diejenigen Gebiete versteht, welche einer fremden 
Staatsgewalt unterworfen oder staatslos sind, so ist es selbstverständlich, 
daß die Schutzgebiete kein Ausland sind; denn sie sind der Staats­
gewalt des Reichs unterworfen. In der gesamten neueren Literatur 
des Kolonialrechts wird daher Verwahrung eingelegt gegen die in 
älteren Schriften nicht selten vorkommende Annahme, daß die Schutz­
gebiete im staatsrechtlichen Sinne Ausland seien 2) . Allein daraus folgt 
weiter nichts, als was bereits in die Begriffsbestimmung des Wortes 
Ausland hineingelegt ist. Von praktischer Bedeutung ist vielmehr die 
Frage, ob aus der Inlandsqualität der Schutzgebiete zu schließen ist, 
daß sie zu dem Geltungsbereich der Reichsgesetze gehören. Dies wird 
ebenso einmütig verneint; die Uebertragung von deutschem Reichsrecht 
auf alle oder einzelne Schutzgebiete bedarf eines besonderen gesetz­
geberischen Aktes. Es folgt dies daraus, daß die Reichsgesetze ihre 
Kraft aus der Reichsverfassung ableiten, diese aber in den Schutz­
gebieten nicht eingeführt ist. Die Schutzgebiete sind ein von dem 
<iurch die Reichsverfassung begrenzten Gebiet abgesondertes, getrenntes 
Gebiet 3). Tatsächlich sind auch alle Reichsgesetze, welche in den 
Schutzgebieten Geltung haben, dort besonders und ausdrücklich ein­
geführt worden. Aber auch durch die Einführung von Reichsgesetzen 
in den Schutzgebieten entsteht kein einheitliches Rechtsgebiet 4), sondern 
es wird nur für mehrere Rechtsgebiete ein übereinstimmendes, materiell 
gleiches Recht geschaffen, wie zur Zeit des deutschen Bundes durch 
das Handelsgesetzbuch und die Wechselordnung. Die mehreren Rechts­
gebiete bleiben trotz der Gleichheit des Rechts im Verhältnis zu ein­
ander Ausland und in jedem dieser Gebiete kann die Gleichheit durch 
besondere Bestimmungen Einschränkungen erfahren, wofür die Kolo­
nialgesetzgebung sehr zahlreiche Beispiele liefert. Die Schutzgebiete 
bleiben daher auch hinsichtlich dieser Materien im Verhältnis zum 
Reichsgebiet und zu einander prinzipiell Ausland. Dies wird durch 
das Schutzgebietsgesetz § 9 Abs. 3 und die Seemannsordnung § 6 

bestätigt, welche anordnen. daß die Schutzgebiete in ganz bestimmten, 
konkreten Beziehungen a 1 s I n  1 an d g e 1 t e n. Also sie s i n d  nicht 
Inland, sondern sie sollen nur in diesen speziellen Fällen so angesehen 

1) Vgl. B erl i n e r Ve r t ra g  v. 26. Februar 1885 (RGBl. S. 244). 
2) Eine U ebersicht über die in Betracht kommende Literatur gibt Sa b e r  s k y S.12 ff. 
3) Sehr richtig sind die Ausführungen darüber von Z o r n, D. Staatsr. I, S. 578 ff., 

welchem sich viele Schriftsteller anschließen. 
4) Vgl. z. B. K ö b n e r  S. 1092. 
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werden, als w ä r e n sie Inland. Dies hätte keinen Sinn, wenn der 
Reichsgesetzgeber nicht von der Anschauung ausginge, daß sie Ausland 
sind. Andererseits sind die im § 9 Abs. 3 zitierten und in der See­
mannsordnung aufgeführten Fälle nicht die einzigen, in welchen die 
Schutzgebiete als Inland im Sinne eines Reichsgesetzes gelten, sondern 
es kann sich dies auch aus dem Zweck oder der Tendenz eines Ge­
setzes, der Natur eines Rechtsinstituts, dem erkennbaren Willen des 
Gesetzgebers ergeben 1). 

Dadurch, daß die das Privatrecht, Prozeßrecht, Strafrecht usw. 
betreffenden deutschen Gesetze in den Schutzgebieten eingeführt sind, 
folgt daher keineswegs, daß sie im Sinne dieser Gesetze »Inland« seien. 
Ob sie als solches anzusehen sind, ist eine Frage der Auslegung; die 
Vermutung spricht dagegen, wenigstens nicht dafür. Das in den Schutz­
gebieten geltende Konsulargerichtsbarkeitgesetz § 26 ermächtigt den 
Kaiser, durch Verordnungen zu bestimmen, inwieweit im Sinne der in den 
Schutzgebieten eingeführten deutschen Gesetze die Schutzgebiete »als 
deutsches Gebiet oder Inland« oder als Ausland anzusehen sind. Eine 
solche Kaiserliche Verordnung ist aber bisher nicht erlassen worden. 

V. D i e A n  g e h  ö r i g e n d e  r S c h u t z g e b i e t e  2). Dieselben 
zerfallen in drei, rechtlich verschiedene Klassen: 

1. R e i c h s  a n g e h ö r i g e. Diese Klasse wird auch in den Schutz­
gebieten von denjenigen Personen gebildet, welchen nach Maßgabe des 
Reichsgesetzes vom 1. Juni 1870 die Staatsangehörigkeit in einem deut­
schen Bundesstaate oder die Landesangehörigkeit in Elsaß-Lothringen 
zusteht. Die Angehörigkeit zu einem Schutzgebiet, für deren Erwerb 
oder Verlust rechtliche Regeln überhaupt nicht bestehen, kann die 
Staatsangehörigkeit nicht ersetzen. Es kann jedoch Ausländern, welche 
in den Schutzgebieten sich niederlassen, sowie Eingeborenen durch 
Naturalisation die Reichsangehörigkeit von dem Reichskanzler oder von 
einem von ihm ermächtigten kaiserlichen Beamten verliehen werden 3). 

2. D i e A n g e h ö r i g e n a n d e r e r z i v i l i s i e r  t e r S t a a t e n. 
Sie stehen hinsichtlich des Rechtsschutzes und der Geltung der privat­
rechtlichen, strafrechtlichen und prozeßrechtlichen Vorschriften den 
Reichsangehörigen gleich. Es ergibt sich dies aus dem territorialen 
Charakter der Schutzgewalt und ist durch positive Rechtsvorschrift an­
erkannt. Denn das Gesetz vom 19. September 1900 §§ 2, 3, 7 hat der 
Schutzgebietsgerichtsbarkeit und der Geltung der deutschen Gesetze in 
den Schutzgebieten einen unbeschränkt territorialen Charakter bei­
gelegt und nur für die Eingeborenen eine Ausnahme zugelassen. 
Dadurch unterscheiden sich diese subditi temperarii oder de facto­
Untertanen, wie sie genannt werden, von den »Schutzgenossen« in den 

1) Erörterungen darüber finden sich in mehreren Schriften, namentlich bei G. 
M e y e r  S. 88 ff. · K ö b n e r  a. a. 0. S e e 1 b a c h  S. 12 fg. S ab e r  s k y S. 18 ff. 

2) H e r  b. H a u s c hi 1 d , Die Staatsangehörigkeit in den Kolonien. Tüb. 1906. 
3) Reichsges. v. 10. Sept. 1900 § 9, Abs. 1. Vgl. Bd. 1, S. 138, Note 1; S. 174. 
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Konsulargerichtsbezirken. Der Konsularschutz wird in einem fre m d e n  
Staat ausgeübt und bezieht sich nur auf gewisse Personen; in den Schutz­
gebieten dagegen ist der Schutz der Angehörigen eines zur Völkerrechts­
gemeinschaft gehörenden Staates Ausübung der Staatsgewalt des Reichs 
und kommt allen Personen zu, welche sich in diesen Gebieten aufhalten. 

Das Schutzgebietsgesetz § 9 Abs. 2 bestimmt, daß auf die Natura­
lisation und das durch dieselbe begründete Verhältnis der Reichs­
angehörigkeit die Bestimmungen des Gesetzes über die Erwerbung 
und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870, 
sowie Art. 3 der Reichsverfassung und § 4 des Reichswahlgesetzes ent­
sprechende Anwendung finden. Man hat die Ansicht aufgestellt, daß 
durch diese Anordnung Art. 3 der Reichsverfassung i n  d e n  S c h u tz­
g e b i e t e  n eingeführt und die Reichsverfassung durch Erweiterung 
des Geltungsbereichs des Art. 3 abgeändert worden sei 1). Dies ist ein 
Irrtum; § 9 cit. ist nichts als eine Ergänzung des § 8 des Gesetzes 
vom 1. Juni 1870 und würde in diesem Gesetz seinen richtigen Platz 
haben; er gibt nur besondere Regeln für die Naturalisation von Aus-

1 ändern und Eingeborenen, welche im Schutzgebiet wohnen. Art. 3 
der Reichsverfassung verleiht den Reichsangehörigen überhaupt keine 
bestimmten Rechte, sondern bestimmt nur, daß alle Reichsangehörigen 
in allen B u n d e s  s t a a t e n des Reichs wie die eigenen Staatsange­
hörigen behandelt werden sollen; siehe Bd. 1 § 20. Dies gilt auch von 
den auf Grund des § 9 naturalisierten Reichsangehörigen ; dagegen 
bestimmt § 9 nicht, daß die Schutzgebiete den G e b  i e t e n der Bundes­
staaten gleichgestellt werden. Die in den Schutzgebieten wohnenden 
Reichsangehörigen haben keine anderen Rechte als die Reichsange­
hörigen , welche im Auslande wohnen 2). Art. 3 der Reichsverfas­
sung gilt n u r i m R e i c h  s g e b  i e t  und das gleiche gilt von dem 
Freizügigkeitsgesetz, dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz und 
den anderen zur Ausführung des Art. 3 der Reichsverfassung erlassenen 
Gesetzen 3). Daher können z. B. Reichsangehörige aus dem Schutz­
gebiet, aber wenn sie sich nach Deutschland begeben, nicht aus dem 
Reichsgebiet ausgewiesen werden 4). 

Außer durch Naturalisation kann die Reichsangehörigkeit auch 
erworben werden durch A n s t e 11 u n g im Reichsdienst in einem 

1) G i e s  e a. a. 0. S. 421 ff. Auch S a  b e r  s k y S. 22. 
2) Mit Recht sagt daher Ha u s c h i 1 d S. 35: , Die ausdrückliche Aufführung von 

§ 4 des Wahlgesetzes (Wählbarkeit) war ein superfluum." Vgl. Zo r n  I, S. 581. Die­
jenigen Rechte, für welche die Reichsangehörigkeit Voraussetzung ist, können regel­
mäßig nur im Reichsgebiet ausgeübt werden; jedoch haben die in den Schutzgebieten 
wohnenden Reichsangehörigen Anspruch auf den im Art. 3 Abs. 6 der RV. zuge­
sicherten Schutz, denn diese Verfassungsvorschrift hat keine territoriale Geltung. 

3) Vgl. Z o r n a. a. 0.; G. M eyer S. 117 fg.; Ha u s  c h i  1 d S. 35, 47. 
4) Vgl. darüber F 1 e i s c h ma n n in der kolonialen Rundschau Heft 11 (1909), 

S. 645-658. S. R e i me r, Die Freizügigkeit in den Schutzgebieten , bes. die Aus­
weisung von Reichsangehörigen. Münster 1911. 
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Schutzgebiet, unter »entsprechender« Anwendung des § 9 des Gesetses 
vom 1. Juni 1870 1). 

3. Die E i n g e b o r e n e n  sind Untertanen des Reichs und seiner 
obrigkeitlichen Gewalt unterworfen, vertragsmäßig ist aber die Aus­
übung von Hoheitsrechten über die Eingeborenen in den oben ange­
führten Schutzgebieten den einheimischen Häuptlingen vorbehalten wor­
den. Der Gerichtsbarkeit des Reichs unterliegen sie nur insoweit, als sie 
ihr b e s o n d e r s  unterstellt werden. Das Schutzgebietsgesetz § 4 schreibt 
vor daß durch eine kaiserliche Verordnung bestimmt wird, inwieweit die 
Eingeborenen der Schutzgebietsgerichtsbarkeit unterliegen und welche 
Teile der Bevölkerung den Eingeborenen gleichgestellt werden. Die glei­
chen Vorschriften enthält§ 1 Abs. 3 dieses Gesetzes hinsichtlich der Geltung 
des Gesetzes über die Eheschließung und die Beurkundung des Personen­
standes. Reichsangehörig sind die Eingeborenen nicht; sie sind im 
Sinne der Reichsgesetze A u s 1 ä n d e r; sie können aber durch kaiser­
liche Verordnung hinsichtlich des Rechts zur Führung der Reichsflagge 
den Reichsangehörigen gleichgestellt werden, ohne daß dies jedoch die 
Anwendbarkeit der gesetzlichen Vorschriften über die Unfallversicherung 
der Seeleute zur Folge hat. Schutzgebietsgesetz § 10. Von dieser spe­
ziellen Anordnung abgesehen finden die Heichsgesetze auf die Einge­
borenen keine Anwendung ; sie haben keine Pflichten gegen das Reich, 
als die aus der Untertanschaft sich ergebende allgemeine Gehorsams­
pflicht. 

Wer aber ist )>eingeboren«? Da die Schutzgebiete keine Staaten 
sind, so gibt es in ihnen auch keine Staatsangehörigkeit und auch 
wenn man dieselbe durch eine Schutzgebietsangehörigkeit ersetzen 
wollte, so fehlt es an allen Regeln über den Erwerb und Verlust der­
selben, da die Vorschriften des Gesetzes vom 1. Juni 1870 auch keine 
an a 1 o g e Anwendung finden können, und ebenso fehlt es an der 
Möglichkeit, die Voraussetzungen dieses Gesetzes festzustellen und die 
Identität der Einzelnen zu konstatieren. Diese Schwierigkeit ist aber 
dadurch erledigt worden, daß die kaiserliche Verordnung vom 9. Nov. 
1900 § 2 bestimmt hat, daß den Eingeborenen die Angehörigen fremder 
farbiger Stämme gleichgestellt werden, daß jedoch Japaner nicht als 
Angehörige farbiger Stämme gelten. Infolge dessen ist die Unter­
scheidung von einheimischen und fremden Eingeborenen ohne prak­
tische Bedeutung; Eingeborene sind a 11 e F a r b i g e, w e 1 c h e s i c h 
i m  Sc h u t z g e b i e t  a u f h a l t e n, gleichviel zu welchem Stamm sie 
gehören und wo sie geboren sind 2). Die im Schutzgebiet von Kiautschou 

1) Ha u s  c h i  1 d S. 47 ff.; G. M: e y e r  S. 113; K ö b n e r  S. 1096. 

2) Für das o s t a f r i k a n  i s c h e Schutzgebiet hat die kaiserl. Verordmmg vom 
24. Okt. 1903 eine „Landesangehörigkeit" geschaffen, welche Nichteingeborenen, die 
sich im Schutzgebiet niedergelassen haben, auf ihren Antrag und gegen Zahlung von 
20 Rupinen vom Gouverneur verliehen werden kann. Da aber durch diese Verleihung 
die Anwendung der für Reichsangehörige oder für Weiße geltenden Gesetze nicht 
begründet wird, sondern der Gouverneur in jedem einzelnen Falle zu bestimmen hat, 
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wohnenden C h i n e s e n sind nach dem Vertrage vom 6. März 1898 
Art. V Abs. 3 Untertanen Chinas geblieben, also keine Untertanen des 
Deutschen Reichs 1). 

VI. D i e A u s ü b u n g d e r S t a a t s g e w a 1 t. Die Reichsver­
fassung enthält darüber keine besondere Vorschrift. Im Art. 4, Ziff. 1 
werden zwar unter denjenigen Gegenständen, welche der Beaufsich­
tigung und der Gesetzgebung des Reiches unterliegen, auch »die Be­
stimmungen über die Kolonisation« aufgeführt, und wenngleich man 
bei diesem Ausdruck zunächst an die Errichtung von Flottenstationen, 
nicht an die Erwerbung von Schutzgebieten gedacht hat 2) , so ist doch 
der Ausdruck so vage und vieldeutig, daß auch die Schutzgebiete dar­
unter gebracht werden können. Allein hieraus folgt nur, daß die 
Regelung der Verhältnisse der Schutzgebiete zur K o m p e t  e n z des 
Reiches, im Gegensatz zur Kompetenz der Einzelstaaten, gehört; aber 
es ergibt sich hieraus nichts für die Beantwortung der Frage, inwieweit 
die einzelnen· Organe des Reiches an der Regelung und Handhabung 
der Schutzgewalt mitzuwirken haben. Insbesondere ist es ein Trugschluß, 
aus der Anordnung, daß dem Reich die Gesetzgebung über Kolonisa­
tion zusteht, zu folgern, daß die Ordnung der Rechtszustände i n den 
Schutzgebieten in der Form der Reichsgesetzgebung erfolgen müsse 3). 

Ebensowenig ist andererseits Art. 11, Abs. 1 von Belang, wonach 
der Kaiser das Reich völkerrechtlich zu vertreten hat4). Denn wenn­
gleich diese Vertretung f r e m d e n S t a a t e n gegenüber auch hin­
sichtlich der Schutzgebiete in vollem Umfange Platz greift, so ist doch 
die Schutzgewalt kein völkerrechtliches Verhältnis und die Ausübung 
derselben in den Schutzgebieten selbst keine völkerrechtliche Ver­
tretung"). 

ob der Beliehene wie ein Farbiger oder wie ein Weißer zu behandeln ist (Verordn. 
§ 3 Abs. 2), so hat diese Landesangehörigkeit eine sehr geringe staatsrechtl. Bedeu­
tung; sie beschränkt sich im wesentlichen darauf, daß der Landesangehörige zur Füh­
rung der Reichsflagge keiner besonderen Erlaubnis bedarf. Vgl. H e s s e ,  Zeitschrift 
für Kolonialpolitik 1904, S. 4 ff.; Ha u s  c h i  1 d S. 29 fg.; K ö b n e r  S. 1098. 

1) Siehe oben S. 274. v. Po s e  r S. 43. 
2) Stenogr. Berichte über die Verhandlungen des verfassungsberatenden Reichs­

tages 1867, S. 271 fg. 
3) Diese Ansicht ist von H ä n e 1, Step.ogr. Berichte des Reichstags 1885/86, 

S. 1608 aufgestellt und von Wi n d t h o r s  t ebenda S. 1610 adoptiert worden. H ä n e 1 
hat seine Ansicht im Staatsrecht I, S. 839, Note 6 aufrecht erhalten. Der „Trug­
schluß" besteht in der Mißdeutung des Art. 4 der Reichsverfassung, welcher die 
K o m p e t  e n z des Reichs gegenüber den Einzelstaaten abgrenzt, aber nichts dar­
über bestimmt, d u r c h  w e 1 c h e 0 r g a n  e das Reich die ihm zustehenden Befug­
nisse , insbesondere Verwaltungsbefugnisse, auszuüben habe. Vgl. auch Zor n I, 
S. 570, Note 12. 

4) Aus diesem Artikel leitet B o r n  h a k S. 13 ein Recht des Kaisers auf die 
Staatsgewalt in den Schutzgebieten her. Ein ähnliches Mißverständnis auch bei 
v. S t e n g e  1, Die staats- und völkerrechtliche Stellung der Kolonien S. 56 und im 
K o m m i s s i o n s b e r  i c h t des Reichstages S. 985. 

5) Vgl. den angeführten K o m m i s s i o n s b e r i c h t S. 986. 
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Nicht auf der Reichsverfassung, welche in den Schutzgebieten in keiner 
ihrer Bestimmungen gilt, sondern auf der Herrschaft des Reichs über 
die Schutzgebiete, beruht die Zuständigkeit des Reichs zur Schutz­
gesetzgebung. Da nun für jeden Willensakt des Reiches, ohne Unter­
schied des Inhalts, die Form des Reichsgesetzes Verwendung finden 
kann, so ergibt sich, daß der Weg der Reichsgesetzgebung auch für 
a 11 e die Schutzgebiete betreffenden Angelegenheiten die verfassungs­
mäßig zulässige und rechtlich wirksame Form ist. Dagegen können, 
abgesehen von der dem Kaiser zustehenden völkerrechlichen Ver­
tretung, die einzelnen Organe des Reiches eine selbständige Zuständig­
keit in Angelegenheiten der Schutzgebiete aus der Verfassung un­
mittelbar nicht ableiten; denn dieselbe enthält keine die Schutzgebiete 
speziell betreffende Bestimmung, und die allgemeinen Regeln über die 
Zuständigkeit des Bundesrates im Art. 7, Ziff. 2 und 3 und über die 
Zuständigkeit des Kaisers im Art. 17 setzen das Vorhandensein eines 
»Reichs g e s e t z e  S« voraus. Diesen Verfassungsgrundsätzen entspre­
chend ist das Reichsgesetz vom 17. April 1886 (Reichsgesetzbl. S. 75) 
ergangen 1), welches alle Streitfragen abschneidet, indem es im § 1 be­
stimmt: 

))Die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten übt der 
Kaiser im Namen des Reiches aus.« 

Hieraus ergeben sich folgende Sätze: 
1. Der Kaiser übt a 1 s 0 r g a n de s R e ich e s  die Schutzgewalt 

aus, so wie er als Organ des Reiches die Staatsgewalt in Elsaß-Loth­
ringen ausübt 2). Die Schutzgewalt ist ein Teil der im Bundespräsidium 
enthaltenen Rechte, kein selbständig daneben stehendes, davon recht­
lich abgelöstes Recht. Der Kaiser hat ein gesetzliches Recht darauf, 
daß er die - dem Reiche zustehende - Schutzgewalt a u s ü b e, aber 
die Schutzgewalt selbst ist nicht sein eigenes Recht, sondern ein Recht 
des Reiches 3) . Das Gesetz bringt dies zum Ausdruck, indem es be­
stimmt, daß der Kaiser die Schutzgewalt im N a m e n  d e s  R e  i eh e s  
ausübt. Daraus folgt, daß die Schutzgewalt quoad ius der Gesamtheit 
der deutschen Bundesstaaten zusteht, und ferner, daß die allgemeinen 
verfassungsrechtlichen Regeln über die Anordnungen und Verfügungen 
des Kaisers, namentlich die Vorschrift, daß sie zu ihrer Gültigkeit der 
Gegenzeichnung des Reichskanzlers bedürfen, welcher dadurch die 
Verantwortlichkeit übernimmt, auch auf diejenigen Anordnungen und 
Verfügungen des Kaisers, welche sich auf die Ausübung der Schutz­
gewalt beziehen, Anwendung finden 4). 

1) Ueber die Entstehung desselben vgl. J oel S. 192 u. namentlich Meye r S. 48 ff. 

2) Dies ist von den Vertretern der Bundesregierungen besonders hervorgehoben 
worden. Vgl. Komm i s s i o n s  b e r  i c h  t S. 987 und Staatssekretär v. S c h e 11 i n  g 

in den Verhandlungen des Reichstages 1885/86, S. 2028. 
3) U ebereinstimmend M e y e r S. 123; v. S t e n g e 1, Annalen 1889, S. 136 ff; 

H ä n e 1 I, S. 851 ; Z o r n S. 57fl; S a s s e. n S. 22 fg 
4) Vgl. Kommis s i ons b e ri c h t  S. 997; G. M e y e r S. 127; Hä n e l  S. 852; 
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2. Der Kaiser ist bei Ausübung der Schutzgewalt weder an die 
Mitwirkung des Bundesrates noch an diejenige des Reichstages gebun­
den; er allein ist das mit Ausübung der Schutzgewalt betraute Organ. 
Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß der Kaiser den Weg der Reichs­
gesetzgebung in solchen Fällen beschreitet, in welchen er dies für er­
forderlich erachtet. Der Weg der Reichsgesetzgebung ist in allen Ange­
legenheiten der Kolonien rechtlich zulässig, aber der Kaiser braucht 
diesen Weg niemals zu beschreiten, soweit seine Anordnungen sich 
innerhalb des Bereichs der Schutzgewalt halten, d. h. nicht z u g 1 e i c h 
in den Bereich der Reichsgesetzgebung eingreifen. Wenn aber eine 
Anordnung im Wege der Reichsgesetzgebung ergangen ist, so folgt aus 
der formellen Gesetzeskraft, daß sie auch nur im Wege der Reichsge­
setzgebung abgeändert oder aufgehoben werden kann. 

3. Die Delegation der Schutzgewalt ist eine vollständige, sachlich 
unbeschränkte, alle Zweige der Staatstätigkeit umfassende. Sie betrifft 
daher auch die Regelung der Rechtsordnung und Rechtspflege, Polizei, 
Finanzen (Zölle), Militär, Kirchenwesen usw. 

In einer sehr wesentlichen Beziehung ist jedoch der Kaiser in der 
Ausübung der Schutzgewalt r e i c h s g e s  e t  z 1 i c h beschränkt. Das 
Reichsgesetz vom 17. April 1886 bestimmt nämlich (§ 2), daß das bür­
gerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren, ein­
schließlich der Gerichtsverfassung, sich nach den Vorschriften des 
K o n s u 1 a r g e r i c h t s b a r k e i t s g e s e t z e s richten, und daß 
dieses Gesetz selbst Anwendung findet mit der Maßgabe, daß an Stelle 
des Konsuls der Richterkommissar und an Stelle des Konsulargerichts 
das Schutzgebietsgericht tritt. Nach dem Konsulargerichtsbarkeitsgesetz 
finden die r e i c h  s g e s  e t  z 1 i c h e n Bestimmungen über bürgerliches 
Recht1) (mit Vorbehalt des Handelsgewohnheitsrechts), Strafrecht und 
Prozeß und, in Ermangelung derselben, die im bisherigen Geltungs­
bereich des preußischen a 11 g e m e i n e n L a n d r e c h t s geltenden 
Rechtsvorschriften 2) Anwendung. Nur in bestimmten Punkten, welche 
im § 3 des Gesetzes vom 17. April 1886 aufgeführt und durch das 
Reichsgesetz vom 15. März 1888 erheblich erweitert worden sind, kön-

J o e 1 S. 215. Ferner erlangen die für die Schutzgebiete ergehenden G e s  e t  z e und 

k a i s e r  1 i c h  e n Re c h t s verordnungen nur durch ihre Ve r kün dig u n g  i m  
Re i c h s g e s e t z  b 1 a t t verbindliche Kraft; J o e 1 S. 216. Damit stimmt auch die 
bisher befolgte Praxis überein. Abweichender Ansicht Meye r S. 193; v. S t e n g e  1, 
Annalen 1889, S. 145. Auf die Verwaltungsverordnungen des Kaisers und die Ver­
ordnungen der Behörden findet dies keine Anwendung; sie werden im Deutschen 
Kolonialblatt und in den lokalen Verordnungsblättern verkündigt. Auch hinsichtlich 
der Rechtsverordnungen des Kaisers ist es bestritten, ob Art. 2 der RV. auf sie An­
wendung findet. Siehe oben S. 110 Note 2. 

1) Nicht nur des bürgerl. Gesetzbuchs. Ein Verzeichnis der hierher gehörenden 
Gesetze gibt S e e 1 b a c h , Grundzüge der Rechtspflege in den deutschen Kolonien. 
Bonn 1904, S. 21 fg. (bis 1901). Vgl. auch Meye r S. 195. v. Ste n g e  1 in Hirths An­
nalen 1895, S. 705 ff. K ö b n e r, Das Schutzg·ebietsges. Berlin 1901. 

2) Vgl. S e e 1 b a c h S. 22 fg. 
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nen durch kaiserliche Verordnung Abänderungen oder Ergänzungen 
an dem infolge des Konsulargerichtsbarkeitsgesetzes eintretenden 
Rechtszustande bewirkt werden 1) . Diese Vorschriften sind durch das 
Schutzgebietsgesetz vom 10. September 1900 § 3 aufrecht erhalten wor­
den und haben infolge des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit 
vom 7. April 1900 eine erhebliche Ausdehnung und Ergänzung er­
halten. 

Durch die in dem Gesetz vorbehaltene kaiserliche Verordnung 
vom 9. November 1900 § 3 (RGBI. S. 1005) sind die dem bürgerlichen 
Rechte angehörenden Vorschriften über die Rechte an Grundstücken 
und über das Bergwerkseigentum für unanwendbar erklärt worden; 
sie sind durch besondere Verordnungen ersetzt worden 2) . Dagegen 
sind durch § 4 der Verordnung die Reichsgesetze über den Schutz von 
Werken der Literatur und Kunst, von Photographien, Erfindungen, 
Mustern und Modellen, Gebrauchsmustern und Warenbezeichnungen 
für anwendbar erklärt worden 3) . Für die Gerichtsverfassung, den Zivil­
prozeß und das Strafverfahren enthält die V. in den §§ 5 fg. eine 
große Anzahl von Anordnungen, welche die im Konsulargerichlsbar­
keitsgesetz gegebenen Vorschriften teils ergänzen teils abändern 4) . 

VII. D a s V e r  o r d n u n g s r e c h t. 

1. Da dem K a i s e r  die Schutzgewalt, d. h. die Staatsgewalt über 
die Schutzgebiete, zur Ausübung übertragen ist, so steht ihm grund­
sätzlich das Verordnungsrecht zu, soweit dasselbe nicht entweder durch 
besondere Anordnungen eines Reichsgesetzes ausgeschlossen oder durch 
die formelle Gesetzeskraft der für die Schutzgebiete erlassenen Reichs­
gesetze beschränkt ist. Die kaiserliche Verordnung ist der ordentliche 
Weg der Schutzgebietsgesetzgebung, welcher überall beschritten wer­
den kann, wo er nicht durch besondere Anordnung ausgeschlossen 

1) Vgl. darüber die ausführlichen Erörterungen von v. S t e n g e  1 (1889) S. 158 ff. 
und M e y e r  S. 195. 

2) Kaiser!. Verordn. vom 21. Nov. 1902 (RGBl. S. 283) betreffend die Rechte an 
Grundstücken. Dazu die Ausf.-Best. des Reichskanzlers vom 30. Nov. 1902; Verordn. 
über die Enteignung vom 14. Februar 1903 (RGBl. S. 27); über das Bergwesen vom 
27. Febr. 1906 (RGBl. S. 363). Verordn. vom 22. Aug. 1907 über die Einrichtung des 
Berggrundbuchs in Kamerun. Für das Schutzgebiet von Kiautschou ist eine beson­
dere, von den für die anderen Schutzgebiete geltenden Regeln sehr abweichende Re­
gelung der Rechte an Grundstücken und der Anlegung von Grundbüchern erfolgt in 
der Kaiser!. Verordn. vom 25. Okt. 1900 (RGBl. S. 1000). FernerVerordn. vom 13. Okt. 
1910 (RGBl. S. 1095) über die ausschließliche Berechtigung der Landestlsci der Schutz­
gebiete Afrikas und der Südsee zur Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien im 
Meeresboden. Verordn. vom 16. Januar 1909 (RGBl. S. 270) über den Handel mit süd­
westafrikanischen Diamanten. 

3) Demgemäß ist auch der internationale Verband zum Schutz des Urheber­
rechts auf die Schutzgebiete ausgedehnt worden. Verordn. vom 15. Oktober 1908 
(RGBl. S. 627). Bekanntm. vom 14. Nov. 1908 (Das. S. 629). 

4) Vgl. S e e  1 b a c h  S. 42 ff., 61 ff„ 67 ff.; B a c k h a u s  e n Verordnungsr. S. 26 ff. 
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ist. Da der Kaiser als Organ des Reichs die Verordnungen erläßt, so 
gelten fi.'tr dieselben hinsichtlich ihrer formellen Erfordernisse, der 
Gegenzeichnung, der Verkündigung, dieselben Regeln, welche für Ver­
ordnungen des Kaisers überhaupt gelten. Dieses Verordnungsrecht 
kann der Kaiser anderen Reichsbehörden zur Ausübung delegieren; 
um alle Zweifel, ob und wie weit dies zulässig ist, auszuschließen, ist 
diese Befugnis reichsgesetzlich anerkannt und es ist, was davon wohl 
zu unterscheiden ist, gewissen Behörden ein selbständiges Verordnungs­
recht übertragen worden, welches ohne Vermittlung einer Delegation 
des Kaisers unmittelbar auf gesetzlicher Anordnung beruht 1) . 

2. Der B u n d e s r a t  hat ein besonderes Verordnungsrecht in An­
gelegenheiten der Schutzgebiete nicht, wohl aber insoweit ihm ein 
solches nach denjenigen Reichsgesetzen zusteht, welche in den Schutz­
gebieten gelten; nach Maßgabe dieser Gesetze kann auch der Kaiser 
beim Erlaß von Verordnungen an die Zustimmung des Bundesrats 
gebunden sein. 

3. Der R e i c h s k a n z l e r 2). Seine Verordnungsgewalt beruht 
auf dreifacher Grundlage. Da er der Reichsminister des Kaisers und 
der Chef der mit der Verwaltung der Schutzgebiete betrauten Behör­
den ist, so kann er den ihm untergeordneten Behörden Verwaltungs­
vorschriften erteilen ; sie haben den Charakter von Dienstbefehlen. 
Zum Erlaß von Verwaltungsverordnungen bedarf der Reichskanzler 
keiner besonderen Ermächtigung; sie ist in seiner amtlichen Stellung 
von selbst enthalten. Anders verhält es sich mit Verordnungen, welche 
reine Rechtsverordnungen sind oder neben Verwaltungsvorschriften 
auch Rechtsvorschriften enthalten. Die Befugnis hierzu steht prinzi­
piell dem Kaiser zu; sie kann aber dem Reichskanzler übertragen 
werden und zwar entweder vollständig oder zur näheren Ausführung 
der in einer kaiserlichen Verordnung festgestellten Grundsätze 3). Dar­
über hinaus ist dem Reichskanzler ein vollständiges Verordnungsrecht 
übertragen durch das Schutzgebietsgesetz § 15. Nach Abs. 1 hat der 
Reichskanzler die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen An­
ordnungen zu erlassen, wodurch die Zuständigkeit des Bundesrats 
ausgeschlossen ist 4). Durch Abs. 2 ist der Reichskanzler befugt, »für 
die Schutzgebiete oder einzelne Teile derselben polizeiliche und sonstige 

1) B a ck h a us e n S. 39 und die dort angeführte Literatur. 
2) Sehr gute und durchweg richtige Erörterungen darüber bei S a s s e n, Gesetz­

gebungs- und Verordnungsr. S. 55 ff .. 

3) Zahlreiche Beispiele bei F 1 o r a k S. 35 ff. Eine generelle Deleg·ation ent­
hält jetzt die Ka i s e r!. V e r o r d n. vom 3. Ju n i  1908 (RGBl. S. 397) hinsicht­
lich aller Vorschriften und Anordnungen, welche betreffen 1) die E i n r i c h t u  n g 
der Verwaltung, 2) das Eingeborenenrecht und die Gerichtsbarkeit über Eingeborene, 
auch soweit Nichteingeborene beteiligt sind. 

4) Das im Art. 7 Ziff. 2 der RV. begründete Recht des Bundesrats betrifft, wie 
oben S. 206 ausgeführt ist, die einheitliche Ausführung der Reichsgesetze seitens der 
Bundesstaaten und ist auf die Schutzgebiete nicht anwendbar. 
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die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die 
Nichtbefolgung derselben Gefängnis bis zu 3 Monaten, Haft, Geldstrafe 
und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen«. Diese Verord­
nungen haben durch ihre Strafdrohung den Charakter der Rechtsver­
ordnungen; sie bedürfen der Verkündigung, welche in den Amtsblättern 
der einzelnen Schutzgebiete erfolgt. Ihr Anwendungsgebiet ist haupt­
sächlich die Polizei, welche auch besonders hervorgehoben wird; sie 
erstreckt sich aber auch auf alle anderen Zweige der Staatstätigkeit, 
namentlich das Finanzwesen mit Einschluß der Zölle und Abgaben, 
was durch die Hinzufügung der Worte ))und sonstige Vorschriften« 
zum Ausdruck gebracht ist 1). Außer dieser durch das Schutzge­
bietsgesetz gegebenen Ermächtigung bestehen alle Ermächtigungen 
fort, welche in den Gesetzen enthalten sind, welche in den Schutz­
gebieten Geltung haben, insbesondere im Konsulargerichtsbarkeits­
gesetz und in den das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den Prozeß 
betreffenden Gesetzen. Da die dem Reichskanzler hinsichtlich der 
Schutzgebiete obliegenden Funktionen vom Kolonialamt unter seiner 
Verantwortlichkeit ausgeiibt werden, so gilt dies auch von dem Ver­
ordnungsrecht. Die Schutzgebietsverordnungen aller Art werden daher 
vom S t a a t s s e k r e t ä r d e s K o 1 o n i a 1 a m t s teils im eigenen 
Namen, teils in Vertretung oder im Auftrag des Reichskanzlers er­
lassen 2). 

4. Die G o u v e r  n e u r e und anderen Schutzgebietsbehörden. Den 
Gouverneuren steht zunächst kraft ihres Amtes der Erlaß von Dienst­
anweisungen, Instruktionen, Verwaltungsverordnungen an die ihnen 
unterstellten Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit zu, ohne daß 
ihnen dieses Recht besonders erteilt zu werden braucht. Diese An­
ordnungen gelten nur für die zum dienstlichen Gehorsam verpflichte­
ten Behörden und Beamten. Außerdem kann ihnen auch ein Ver­
ordnungsrecht delegiert werden und zwar entweder vom Kaiser un­
mittelbar oder vom Reichskanzler, soweit dieser selbst zum Erlaß von 
Verordnungen befugt ist. Das Schutzgebietsges. § 15 Abs. 3 bestimmt, 
daß die Ausübung der Befugnis zum Erlasse von Ausführungsbestim­
mungen (Abs. 1) und von Verordnung der im Abs. 2 bezeichneten Art 
vom Reichskanzler den Beamten des Schutzgebiets übertragen werden 
kann; und die Verordn. v. 3. Juni 1908 § 2 bestimmt, daß die im § 1 
bezeichneten Befugnisse mit Ermächtigung oder Zustimmung des 
Reichskanzlers (Reichs-Kolonialamts) durch die Gouverneure wahrge­
nommen werden 3). Dagegen haben die Gouverneure und anderen 

1) Vgl. Ba c kha u s  S. 44ff. 

2) Die Kaiser!. Verordn. vom 3. Juni 1908 fügt hinter dem Wort „Reichskanzler" 
in Parenthese hinzu „Reichskolonialamt"; es gilt dies aber auch hiusichtlich der an­
deren Verordnungen. Für Kiautschou ist nicht das Kolonialamt, sondern das Marine­
amt zuständig. 

3) Auf Grund dieser Delegationen sind in allen Schutzgebieten überaus zahl-
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Schutzgebietsbehörden kein unmittelbares (gesetzliches) Verordnungs­
recht 1). 

VIII. D i e  Ve r w a l t u n g s b e h ö r d e n  2). 

Außer dem Kaiser, dem Reichskanzler und dem Reichskolonial­
amt, deren Befugnisse hinsichtlich der Verwaltung der Schutzgebiete 
einer Darstellung hier nicht mehr bedarf, besteht in den Schutzgebieten 
ein Behördensystem, welches zwar hinsichtlich der einzelnen Kolonien 
gewisse Besonderheiten hat, in den wesentlichen Grundzügen aber in 
allen gleich ist. 

1. An der Spitze jedes Schutzgebiets steht ein G o  u v e r  n e u  r 3); 
ihm sind alle Zivilbehörden des Schutzgebietes und in den afrikani­
schen Schutzgebieten auch die Schutztruppen untergeordnet. Er hat 
die Leitung der gesamten Schutzgebietsverwaltung und insbesondere 
das ihm delegierte Verordnungsrecht; er ist aber seinerseits der Ober­
leitung und der Dienstgewalt des Kolonialamtes untergeordnet und ins­
besondere hinsichtlich des Erlasses und der Wiederaufhebung der Ver­
ordnungen an die ihm erteilten dienstlichen Befehle gebunden. Er hat 
den ihm untergeordneten Schutzgebietsbeamten gegenüber die Befugnisse 
einer >>höheren« Reichsbehörde auszuüben und kann gegen sie Diszi­
plinargeldstrafen bis zum höchsten zulässigen Betrage verhängen 4). Er 
kann jederzeit durch Verfügung des Kaisers einstweilig in den Ruhe­
stand versetzt werden 5). 

Durch Verordnung des Reichskanzlers vom 14. Dezember 1903 sind 
für die Schutzgebiete in Afrika und in Neu-Guinea und Samoa G o  u­
v e r n e m e n t s r ä t  e errichtet worden, welche dem Gouverneur als 
Beiräte zur Seite stehen 6) . Sie bestehen aus dem Gouverneur oder 
seinem Stellvertreter, Beamten, welche vom Gouverneur berufen werden 
und von mindestens drei Weißen, welche im Schutzgebiet ihren Wohn­
sitz haben, aber nicht zu den Beamten gehören. Daß sie reichsange­
hörig sind, ist nicht erforderlich. Vor ihrer Berufung soll der Gouver­
neur Berufskreise gutachtlich hören, ohne aber an das Gutachten der­
selben gebunden zu sein; sie werden auf mindestens ein Jahr ernannt7). 

reiche Verordnungen von sehr verschiedenem Inhalt erlassen worden. Vgl. die ein­
gehenden Angaben von B a c k h a u s S. 49 ff. V g·l. ferner K e n n e 1 , Kolonialgouver­
neure (1908), S. 49 ff. Für Kamerun die Verf. des Reichskanzlers vom 16. März 1909 
(Kolonialbl. S. 361). 

1) Die Verordnungen für die afrikanischen und Südsee-Schutzgebiete müssen im 
deutschen Kolonialblatt verkündet werden. Verordn. des Reichskanzlers vom 24. Dez. 
1909 (Kolonialblatt 1910, S. 1); ihre Rechtsgültigkeit ist davon abhängig. 

2) v. H o f f  m a n  n, Verwaltungs- und Gerichtsverf. Leipzig 1908. 
3) K e n n  e 1, Kolonialgouverneure 1908. Dem Gouverneur stehen Räte zur Seite, 

welche den Titel „Erste Referenten" und „Referenten" führen. Ueber den Ra n g  der 
Gouverneure vgl. den Allerh. Erlaß vom 7. Juni 1909 (Kolonialblatt S. 665). 

4) Kolonialbeamtenges. § 1; 40. 5) Daselbst § 12 a. E. 
6) Eingehend darüber v. H o f f m a n n S. 24 ff.; K e n n e 1 S. 62 ff. 

7) Die Mitglieder verwalten ihr Amt als unbesoldetes Ehrenamt; sie sind keine 
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Die Gouvernementsräte haben nur zu begutachten; an ihre Beschlüsse 
ist der Gouverneur nicht gebunden; zur Beratung sollen aber dem 
Gouvernementsrat vorgelegt werden die Vorschläge für den Etat des 
Schutzgebietes und die Entwürfe von Verordnungen, soweit sie nicht 
nur von örtlicher Bedeutung sind. 

Besondere Regeln gelten für K i a u t s c h o u. - Die Stellung des 
Gouverneurs ist eine andere als in den übrigen Schutzgebieten, weil er 
immer ein Seeoffizier sein muß und in allen Angelegenheiten nicht 
dem Kolonialamt, sondern dem Marineamt unterstellt ist 1). Ihm zur 
Seite steht ein Zivilkommissar für die Zivilverwaltung. Die jetzt gel­
tenden Vorschriften üb�r den Gouvernementsrat sind in der V e r  -
o r d n u n g v o m 1 4. M ä r z  1 9 0 7 enthalten 2). Er besteht aus dem 
Gouverneur, dem Chef des Admiralstabes, dem Zivilkommissar, dem 
Kommissar für chinesische Angelegenheiten, dem Indendanten und 
Arzt des Gouvernements und dem Baudirektor; ferner aus drei Ver­
tretern der Bürgerschaft, von denen einer von den Inhabern oder 
Vertretern der eingetragenen Firmen aus ihrer Mitte, der zweite von 
den im Grundbuche eingetragenen Grundeigentümern, die jährlich 
mindestens 50 Dollar Grundsteuern zu entrichten haben, aus ihrer 
Mitte, der dritte vom Vorstande der Handelskammer gewählt und vom 
Gouverneur in den Rat berufen wird. Außerdem hat der Gouverneur 
noch einen Vertreter der Bürgerschaft zu ernennen. Die Amtsperiode 
beträgt zwei Jahre; das Amt ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 

Verschieden vom Gouvernementsrat ist das ))Chinesische Komi­
tee 3). Es ist ein aus 12 Mitgliedern bestehender Beirat der Schutzge­
bietsverwaltung in chinesischen Angelegenheiten. Die Mitglieder sind 
chinesische Kaufleute, welche im Schutzgebiet ein Geschäft betreiben 
und Grundbesitz haben. 

2. Die Schutzgebiete sind in Bezirke eingeteilt, welche von B e  -
z i r k s ä m t e r  n verwaltet werden, an deren Spitze der B e z i r k s -
a m t m a n n steht. Ihnen liegt die ganze örtliche Verwaltung unter 
der Oberleitung des Gouverneurs ob und sie sind mit der dazu erfor­
derlichen Polizeigewalt ausgestattet. Der Reichskanzler und mit seiner 
Zustimmung der Gouverneur können sie ermächtigen, zur Durchfüh­
rung von Anordnungen, die die Behörden selbst oder die ihnen vor­
gesetzten Instanzen in rechtmäßiger Ausübung der obrigkeitlichen Ge­
walt getroffen haben, Zwangsmittel anzuwenden 4) . Auch kann der 
Reichskanzler auf Grund des Schutzgebietsgesetzes§ 15 Abs. 3 diesen Be-

Landesbeamte; das Kolonialbeamtengesetz findet auf sie keine Anwendung. Es be­
steht keine gesetzliche Verpflichtung das Amt anzunehmen. 

1) Verordn. vom 1. März 1898, Ziff. 1. Verordn. vom 27. Jan. 1898 (RGBl. S. 173). 
2) v. Ho ff m a n  n S. 109. 

3) Verordn. vom 15. April 1902. v. H o ff m a n  n S. 134. 
4) Die näheren Vorschri ften darüber enthält die Kaiserl. Verordn. vom 14. Juli 

1905, § 8 ff. (Reichsgesetzbl. S. 719). Sie findet .auf Kiautschou keine Anwendung. 
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amten das Verordnungsrecht innerhalb der im § 15 Abs. 1 und 2 ge­
zogenen Grenzen übertragen. Im einzelnen bestehen hinsichtlich der 
Organisation der lokalen Verwaltungsbehörden zwischen den Schutz­
gebieten große Verschiedenheiten 1). 

3. Den Gouverneuren sind ferner untergeordnet die Beamten der 
Zoll- und Steuerverwaltung, sowie die in den Schutzgebieten angestell­
ten technischen Beamten für Forstwesen, Bergwesen, Bauwesen, Schul­
wesen usw. Auch die richterlichen Beamten sind in ihrem Dienst­
verhältnis dem Gouverneur unterstellt 2) . Dagegen gehören die in den 
Schutzgebieten verwendeten Post- und Telegraphenbeamten nicht zu 
den Landesbeamten und die Gouverneure sind nicht an die Stelle 
der Reichsbehörden getreten. 

4. Anfänge einer G e m e i n  de ver f a s s  u n g sind durch die kai­
serliche Verordnung vom 3. Juli 1899 geschaffen worden. Durch dieselbe 
ist der Reichskanzler ermächtigt worden, Wohnplätze in den Schutzge­
bieten zu kommunalen Verbänden zu vereinigen, denen die Rechts­
fähigkeit juristischer Personen zukommt. Die näheren Bestimmungen 
über ihre Organisation, Erwerb und Verlust der Zugehörigkeit, Rechte 
und Pflichten der Mitglieder, Vertretung und Rechnungslegung hat 
der Reichskanzler zu erlassen. Solche Kommunalverbände waren er­
richtet worden in Ostafrika; durch die Verordnung des Reichskanzlers 
v. 17. Sept. 1906 (Kolonialbl. S. 669) über ihre finanziellen Obliegen­
heiten wurde zugleich ihre Zuständigkeit bestimmt. Durch die 
Verordnung des Reichskanzlers v. 31. März 1909 (Kolonialbl. S. 425) sind 
aber diese Verbände aufgehoben worden mit Ausnahme der ))Stadt­
gemeinden« Daressalam und Tanga, für welche der Reichskanzler am 
18. Juli 1910 eine Städteordnung erlassen hat 3). Ferner in Südwest­
afrika; die Gemeindeordnung für dieselben hat der Reichskanzler er­
lassen durch Verordn. v. 28. Januar 1909 (Kolonialbl. S. 141 ff.) 4). 

IX. D i e G e  r i c h t s v e r f a s s u n g 5). 

Aus den oben S. 280, 289 dargelegten Gründen ist sie verschieden 
für die Gerichtsbarkeit über Weiße und über Farbige. 

1) v. H o f f m a n n  S. 49 ff. stellt für jedes einzelne Schutzgebiet die Behörden­
org·anisation sehr ausführlich dar. In K i au t s c h o u finden die von der Marine gel­
tenden Regeln sinngemäße Anwendung; die Verwaltung ist demgemäß in militäri­
scher Weise organisiert. Verordn. vom 27. April 1898 (Marine-Verordn.-Bl. S. 151 ff.) 
und vom 5. Juli 1898 (daselbst S. 214). 

2) Eine Uebersicht über die zur Zeit in den Schutzgebieten vorhandenen Amts­
stellungen geben die Besoldungsordnungen zum Kolonialbeamtengesetz. 

3) Kolonialblatt 1910, S. 679 ff. 
4) Zu erwähnen sind außerdem in Südwestafrika die Bastardgemeinde von Re­

hoboth; in Neuguinea die Dorfschafts- oder Landschaftsverbände (v. Hoffmann S. 96); 
die Dorfschaften in Samoa (v. Hoffmann S. 106); die chinesischen Gemeinschaften in 
Kiautschou (v. Hoffmann S. 135) und die den Häuptlingen eingeräumten Befugnisse. 

5) K ö b n e r, Die Org·anisation der kolonialen Rechtspflege. Berlin 1903. D e r­
s e 1 b e in der Enzyklopädie S. 1111 fg.; See 1 b a c h, Rechtspflege in den Kolonien. 
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A. Di e G e r i c h t s b e h ö r d e n  f ü r  We i ß e. Ihre Verfassung 
und Zuständigkeit bestimmen sich nach den Vorschriften des Gesetzes 
über die Konsulargerichtsbarkeit, also jetzt des Gesetzes vom 7. April 
1900 (Reichsgesetzbl. S. 213) und der auf Grund des Schutzgebietsgesetzes 
erlassenen kaiserlichen Verordnung v. 9. Nov. 1900, durch welche die Vor" 
schriften des Konsulargerichtsgesetzes erheblich abgeändert worden 
sind 1) . Die Militärgerichtsbarkeit ist durch diese Gesetze unberührt ge­
glieben 2). Ausführungsbestimmungen betreffend die Ausübung der Ge­
richtsbarkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee hat der 
Reichskanzler durch Verf. v. 25. Dezember 1900 (Kolonialbl. 1901 

S. 1 ff.) erlassen 3). 
Die Gerichte sind bisher in zwei Instanzen gegliedert. Ein Gesetz­

entwurf, betreffend die Errichtung eines für alle Schutzgebiete (und 
Konsulargerichtsbezirke) zuständigen o b e r s t e  n G e r i c h t s  h o f s in 
Berlin, liegt zur Zeit dem Reichstag vor. 

1. In erster Instanz entscheidet der B e z i r k s r i c h t e r oder d a s  
B e z i r k s g e r  i c h  t. Als Bezirksrichter fungiert der vom Reichs­
kanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte des 
Schutzgebietes; er kann etatsmäßig nur angestellt werden, wenn er die 
Fähigkeit zum Richteramt in einem Bundesstaat erlangt hat 4) . Der 
B e z i rks r i c hte r als Einzelrichter ist zuständig in allen Sachen, 
welche durch das Gerichtsverfassungsgesetz, die Zivilprozeßordnung, 
die Konkursordnung und das Gesetz über die freiwillige Gerichtsbar­
keit den Amtsgerichten zugewiesen sind 5) ; ferner in denjenigen Straf­
sachen, für welche die Schöffengerichte zuständig sind 6). Das B e -
z i r k s g e r  i c h  t besteht aus dem Bezirksrichter und Beisitzern. Die­
selben werden durch den Bezirksrichter für die Dauer eines Ge­
schäftsjahres aus der Zahl der achtungswürdigen Gerichtseingesessenen 
bestellt. Es ist nicht erforderlich, daß sie reichsangehörig sind; sie 
sind verpflichtet, der an sie ergehenden Berufung Folge zu leisten und 
sie werden bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung ver­
eidigt 7) . In den vor das Bezirksgericht gehörenden Sachen steht ihnen 
ein unbeschränktes Stimmrecht zu 8) . Es sind vier Beisitzer und min-

Bonn 1904; B a u e  r ,  Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen (Archiv f. öffentl. 

Recht Bd. 19, S. 32 ff„ 433 :ff.); v. H o f f  m a n  n a. a. 0. 

1) Das Schutzgebietsgesetz von 1888, § 3 ermächtigte bereits den Kaiser, die 
Gerichtsverfassung der einzelnen Schutzgebiete durch Verordnung zu bestimmen. 
Auf Grund dieser Ermächtigung sind zahlreiche Verordnungen ergangen, welche jetzt 
sämtlich durch die Kaiserl. Verordn. vom 9. Nov. 1900 aufgehoben sind. 

2) Schutzgebietsgesetz § 5. 
3) In Kiautschou besteht eine völlig abweichende Gerichtsverfassung. Vgl. den 

Erlaß des Reichskanzlers vom 1. Juni 1901 (Anhang XVI zum Marineverordnungsbl.). 
4) Schutzgebietsges. § 2. Kolonialbeamtengesetz § 49. 

5) Konsularger.-Ges. § 7 (RGBl. 1900, S. 214). 6) Verordn. vom 9. Nov. 1900, § 6. 
7) Konsularger.-Ges. §§ 12, 13. Daselbst die Eidesformel. Verordn. vom 9. Nov. 

1900, § 8, Abs. 2. 
8) Konsularger.-Ges. § 11, Abs. 1. Verordn. vom 9. Nov. 1900 a. a. 0. 
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destens zwei Hilfsbeisitzer zu ernennen. Das Bezirksgericht ist zustän­
dig in allen bürgerlichen Rechtssachen, welche vor die Landgerichte 
gehören, in der Besetzung mit zwei Beisitzern; in Strafsachen, welche 
vor die Strafkammern und Schwurgerichte gehören, sind in der Haupt­
verhandlung vier Beisitzer zuzuziehen 1) . 

2. In zweiter und letzter Instanz entscheidet das 0 b e r g e  r i c h t, 
welches aus dem 0 b e r  r i c h t e r  und vier Beisitzern besteht. Der 
Oberrichter wird vom Kaiser ernannt ; die Beisitzer werden vom 
Oberrichter berufen. Auf sie finden im übrigen die von den Bei­
sitzern des Bezirksgerichts geltenden Regeln Anwendung. In jedem 
Schutzgebiet ist ein Obergericht errichtet worden 2) . Das Obergericht 
ist zuständig als Berufungs- und Beschwerdeinstanz gegen die Ent­
scheidungen der Bezirksrichter und Bezirksgerichte. 

3. Für sämtliche Schutzgebiete ist ferner die Errichtung einer 
S t a a t s  a n  w a 1 t s c h a f t  durch die kaiserliche Verordnung vom 
13. Dezember 1897 (Reichsgesetzbl. 1898, S. 1) angeordnet worden. 
Der Staatsanwalt wird von dem obersten Beamten des Schutzgebiets 
aus der Zahl der Beamten desselben bestellt und unterliegt seiner 
Aufsicht und Leitung 3). 

4. Insoweit nach den in den Schutzgebieten geltenden Reichsge­
setzen und preußischen Gesetzen ein V e r w a 1 t u n g s s t r e i t v e r­
f a h r e n vorgeschrieben ist, wird die Entscheidung in erster und 
letzter Instanz vom B u n d e s  r a t getroffen. Konsulargerichtsbar­
keitsges. § 23. Schutzgebietsges. § 3. 

B. D i e G e r i c h t e f ü r F a r b i g e. In dieser Hinsicht besteht 
keine Gleichmäßigkeit der Einrichtungen für alle Schutzgebiete, son­
dern im Gegenteil eine große Mannigfaltigkeit, dem Kulturstand der 
Eingeborenen entsprechend. 

Die Gerichtsbarkeit wurde in den einzelnen Schutzgebieten durch 
Verordnungen der Gouverneure geregelt. Der Reichskanzler hat durch 
Verordnung vom 22. April 1896 (Kolonialbl. S. 241) Vorschriften über 
die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit und der Disziplinargewalt gegen­
über den Eingeborenen für Ostafrika, Kamerun und. Togo erteilt 4) . 

Durch die kaiserliche Verordnung vom 3. Juni 1908 (RGBl. S. 397) ist 

1) Konsularger.-Ges. § 8. Verordn. vom 9. Nov. 1900 § 7. Ist die Zuziebung von 
Beisitzern nicht ausführbar, so entscheidet in Zivilsachen der Bezirksrichter allein; 
in Strafsachen genüg't die Zuziebung von zwei Beisitzern, wenn vier nicht zugezogen 
werden können. Die Gründe sind im Protokoll anzug·eben. 

2) Für Kamerun und Togo besteht ein gemeinschaftliches Obergericht in Kame­
run; für das Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen ist das Obergericht von 
Neuguinea zuständig. Verordn. vom 9. Nov. 1900, § 8, Abs. 1. Für Kiautschou ver­
trat das Konsulargericht in Schanghai das Obergericht, durch die Kaiser!. Verordn. 
vom 28. Sept. 1907 (RGBL S. 735) ist aber am 1. Januar 1908 ein Obergericht errichtet 
worden. 

3) Verordnung vom 9. November 1900, § 5. 
4) Der Erlaß bezweckte, der Wiederholung von Rohheiten und Grausamkeiten, 

wie sie von einzelnen Beamten verübt worden sind, vorzubeugen. 
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das Reichskolonialamt ermächtigt worden, Anordnungen zu treffen 
über das Eingeborenenrecht und die Gerichtsbarkeit über Eingeborene, 
auch soweit Nichteingeborene beteiligt sind; bis zum Erlaß neuer Vor­
schriften sind die bisher ergangenen Anordnungen in Geltung erhalten 
worden. 

1. In. K a m  e r u n ist die Gerichtsbarkeit bei Streitigkeiten unter 
Eingeborenen und bei Strafsachen derselben seit 1892 für die einzelnen 
Stämme durch Verordnungen des Gouverneurs geregelt worden, welche 
im wesentlichen gleichlautend sind 1). 

2. In T o g o haben ebenfalls die Häuptlinge eine Gerichtsbarkeit 
bei Streitigkeiten unter Eingeborenen; jedoch üben die Bezirksamt­
männer die Strafgerichtsbarkeit aus und der Gouverneur bildet in allen 
Sachen die höchste Instanz. 

3. In S ü d w e s  t a f r i k a stand die Gerichtsbarkeit in allen Streit­
sachen unter Eingeborenen den Häuptlingen auf Grund der Schutz­
verträge ausschließlich zu; durch den Aufstand haben sie diese obrig­
keitlichen Rechte verwirkt. Richter erster Instanz sind die Bezirks­
amtmänner und Distriktschefs; in zweiter Instanz entscheidet der 
Oberrichter; die Zuziehung von Eingeborenen k a n n  stattfinden. Ueber 
Klagen von Weißen gegen Eingeborene erkennen die Verwaltungsbe­
hörden unter Zuziehung von Eingeborenen 2). 

4. In 0 s t a f r i k a wird die bürgerliche Gerichtsbarkeit erster In­
stanz durch den Bezirksamtmann unter Mitwirkung eines eingeborenen 
Richters, des Wali, ausgeübt; auch können farbige Beisitzer zugezogen 
werden; in zweiter Instanz entscheidet der Oberrichter. Für die Straf­
gerichtsbarkeit gelten die Vorschriften der Verordnung vom 22. April 1896. 

Bürgerliche Streitigkeiten, bei denen der Wert des Streitgegen­
standes 100 Mark nicht überschreitet, und kleinere Strafsachen werden 
durch den e i n g e b o r e n e n  H ä u p t 1 i n  g des Beklagten erledigt. 
Es werden ferner E i n g e b o r e ne n  - G e r i c h t e  unter der Benen­
nung »Schiedsgerichte« gebildet, deren Mitglieder und Stellvertreter 
vom Gouverneur ernannt werden. Die Ernennung ist jederzeit wider­
ruflich. Das Schiedsgericht ernennt selbst seinen Vorsitzenden und 
einen Sekretär, welcher über jeden Streitfall ein Protokoll zu führen 
hat 3). Das Schiedsgericht ist zuständig als Berufungsinstanz gegen die 

1) Die Verordnungen sind veröffentlicht im Kolonialblatt; ferner bei Z i m  m e r­
m a n  n ,  Bd. 2, S. 130, 177, 178, 182, 218 usw. 

2) Verordnung des Gouverneurs vom 1. Januar 1899 und 23. Februar 1899 Kolo­
nialbl. S. 232, 269. Zimmermann IV, S. 24, 42. 

3) In den zahlreichen Bezirken, in welchen diese Einrichtung getroffen worden 
ist, fehlt es nicht an Leuten, „die der Schrift kundig sind", was der Gouverneur in 
der Verordnung für den Mangamba-Stamm ausdrücklich hervorhebt (Zimmermann 
S. 130). Das Protokoll hat das Datum des Sitzungstages, die Namen der Richter 
und der Parteien, den Gegenstand und Grund des Rechtsstreites, sowie die erlassene 
J:Cntscheidung zu enthalten. - Es beleuchtet dies die Behauptung, daß die Eingebore­
nen der afrikanischen Schutzgebiete „Wilde" seien (oben S. 282, Note 1). 
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Entscheidungen der Häuptlinge und in erster Instanz für diejenigen 
Zivil- und Strafprozesse, welche nicht zur Zuständigkeit der Häuptlinge 
gehören, ausgenommen Beschuldigungen wegen Mordes und Totschlages. 
Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts ist Berufung an den 
Gouverneur oder dessen Stellvertreter zulässig. 

5. In N e u - G u i n e a ist durch die kaiserliche Verordnung vom 
7. Juli 1888 die Ausübung der Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen 
der Neu-Guinea-Kompagnie übertragen und der Reichskanzler er­
mächtigt worden, die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften zu treffen 1). Nachdem die Landeshoheit über das Schutz­
gebiet vom Reich übernommen worden, sind diese Befugnisse auf den 
Gouverneur übergegangen 2). Die von der Direktion der Neu-Guinea­
Kompagnie am 21. Oktober 1888 mit Genehmigung des Reichskanzlers 
erlassene Kriminalordnung ist aber in Geltung geblieben. Die Gerichte 
sind besetzt mit einem vom Gouverneur ernannten Gerichtsvorsteher 
(bezw. Stellvertreter) und einem Gerichtsschreiber. Bei Prozessen wegen 
schwerer Verbrechen haben zwei Beisitzer mitzuwirken, welche aus 
den Beamten oder achtbaren Weißen des Bezirks vom Gerichsvor­
steher ernannt werden 3). Eine Beteiligung von Eingeborenen findet 
nicht statt. 

6. Für die M a r s c h a 11- etc. l n s e 1 n hat der Reichskanzler auf 
Grund einer ihm vom Kaiser erteilten Ermächtigung 4) am 10. März 
1890 Bestimmungen erlassen, welche mit den für Neu-Guinea erlassenen 
vollständig übereinstimmen 5). 

7. In K i a u t s c h o u ist die Gerichtsbarkeit über die Chinesen 
neugeregelt worden durch die Verordnung vom 15. April 1899 6). 

X. D i e M i 1 i t ä r v e r f a  s s u n g d e  r S c h u t z g e b i e t e i) . 

Zuerst ist eine Schutztruppe für Ost afr ik a zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere zur Bekämpfung 
des Sklavenhandels durch das Reichsgesetz vom 22. März 1891 (Reichs­
gesetzbl. S. 53) errichtet worden. Sie wurde gebildet aus Offizieren, 
Ingenieuren des Soldatenstandes, Sanitätsoffizieren, Beamten und Unter­
offizieren des Reichsheeres und der kaiserlichen Marine, welche auf 
Grund fr e iwi l l i g e r  Meldung der Schutztruppe zugeteilt wurden, und 
aus a n g ew o rben e n  Farbigen(§ 2 des Gesetzes)8). Durch das Reichs-

1) Riebow S. 532. 
2) Verordnung des Reichskanzlers vom 1. April 1899, § 2, Abs. 1. Zimmermann 

IV, S. 91. 3) Vgl. v. S t e n g e  1, Deutsche Juristenzeitung 1898, S. 85. 
4) ·verordnung vom 26. Februar 1890. Riebow S. 624. 
5) Abgedruckt bei Riebow S. 627 :ff. Ueber die Gerichte enthalten die §§ 18 :ff. 

Anordnungen. 
6) Marineverordnungsbl. 1899. Anhang zu Nr. 25, S. XXV. 
7) Vgl. jetzt die ausführliche Darstellung von S a s s e n, Deutsches Kolonial­

Militärrecht. Rastatt 1911. 
8) Verordnung vom 26. Juli 1896 (Reichsgesetzbl. S. 669) und die Verordnung 

vom gleichen Tage über das strafgerichtliche Verfahren gegen Militärpersonen der 
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gesetz vom 9. Juni 1895 wurden dann auch Schutztruppen für Südwest­
afrika und für Kamerun errichtet, auf welche das Gesetz vom 22. März 
1891 für anwendbar erklärt wurde. Die Schutztruppen sind keine Teile 
des Reichsheeres, sondern eine vom Reichsheer verschiedene bewaffnete 
Macht des Reichs. Die Reichsmilitärgesetze finden daher auf die Schutz­
truppen nur Anwendung, insoweit sie für dieselben besonders in Kraft 
gesetzt worden sind oder nach ihrem Inhalt auch für die Schutz­
truppen oder Angehörige gelten sollen. Eine umfassende Regelung 
erhielten die Rechtsverhältnisse der Schutztruppen durch das Reichs­
gesetz vom 7. Juli 1896 (Reichsgesetzbl. S. 187), welches die Form 
einer Novelle zu den Gesetzen vom 22. März 1891 und 9. Juni 1895 
hatte und für den Reichskanzler die Ermächtigung enthielt, die Be­
stimmungen dieser Gesetze zusammenzustellen. Diese neue Hedaktion 
des S c h u t z t r u p p e n g e s e t z e s trägt das Datum v o m 1 8. J u 1 i 
1 8 9 6 (Reichsgesetzbl. S. 653). Gleichzeitig mit diesem Gesetz traten 
die Militärstrafgesetze des Deutschen Reichs in den afrikanischen 
Schutzgebieten in Kraft. Das Gesetz vom 18. Juli 1896 § 18 enthält 
die Anordnung, daß durch kaiserliche Verordnung bestimmt wird, in 
welchen Schutzgebieten und unter welchen Voraussetzungen wehr­
pflichtige Reichsangehörige, die daselbst ihren Wohnsitz haben, ihrer 
aktiven Dienstpflicht bei den Schutztruppen Genüge leisten dürfen. 
Diese Vorschritlen sind für die Schutztruppe für Südwestafrika erlassen 
worden durch die Verordnung vom 30. März 1897 (Reichsgesetzbl. 
S. 167 ff.); sie enthält zugleich die Bestimmung, daß Angehörigen des 
Reichsheeres oder der kaiserlichen Marine, welche auf Grund freiwil­
liger Meldung der Schutztruppe für Südwestafrika zugeteilt werden, 
die Zeit, während welcher sie bei der Schutztruppe dienen, auf die 
aktive Dienstzeit im Heere oder in der Marine angerechnet wird (§ 1). 
Daß diese Vorschriften nur für Südwestafrika erlassen worden sind, 
hat seinen Grund darin, daß nur d i e s e  Schutztruppe auch aus Ge­
meinen des Reichsheeres und der Marine besteht 1), während bei den 
anderen Schutztruppen die Gemeinen aus der farbigen Bevölkerung 
durch Werbung genommen werden. Die Dienstverhältnisse der Far­
bigen bestimmen sich nach dem Werbekontrakt 2). Die strafrechtlichen 
und Disziplinarverhältnisse der farbigen Angehörigen der ostafrikani-

kaiserlichen Schutztruppen (Reichsgesetzbl. S. 670 ff.); ferner die Disziplinarstraford­

nung von demselben Tage (Kolonialbl. S. 515). Infolge der Militärstrafgerichtsord­

nung vom 1. Dezember 1898 wurde das strafgerichtliche Verfahren gegen Militärper­
sonen der Schutztruppen neu geregelt durch die kaiserl. Verordnung vom 18. Juli 

1900 (Reichsgesetzbl. S. 831 ff.). Jetzt ist an die Stelle derselben getreten die k a i ­

s e r  1. V e r  o r d n. v o m  2. No v e m b e r  1 9O9 (RGBl. S. 943). Auch die beiden 
Reichsgesetze über Offizierspensionen und Mannschaftsversorgung vom 31. Mai 1906 

(RGBl. S. 565 und 593) und das Reichsges. vom 17. Mai 1907 (RGBl. S. 214) über die 
Hinterbliebenen-Fürsorge sind auf die Schutztruppen in Geltung gesetzt worden. 

1) Gesetz vom 18 .. Juli 1896, § 25. 
2) Vgl. über ihre Dienstverhältnisse S a s s e n S. 46 fg. 
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ster Instanz dem Staatssekretär des Reichsmarineamts unterstellt ist. 
Sie besteht zur Zeit aus dem dritten Seebataillon, der Matrosen-Ar­
tillerieabteilung Kiautschou und dem sonstigen militärischen Per­
sonal des Gouvernements 1). Für die Befestigungen in Kiautschou ist 
ferner eine Artillerieverwaltung in Tsintau errichtet worden 2). Wehr­
pflichtige Reichsangehörige können bei den Marineteilen in Kiautschou 
zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpflicht als Freiwillige eingestellt 
werden 3). Die für die Marine geltenden Vorschriften finden auch auf 
die Besatzung von Kiautschou Anwendung 4). 

XI. Das F i n a n  z w e s e n der Schutzgebiete ist durch folgende 
Rechtssätze geregelt: 

1. Da dem Kaiser die Schutzgewalt ohne Einschränkung über­
tragen ist und er sie ohne Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag 
ausübt, so ist er befugt, einerseits Zoll- und Steuerverordnungen zu 
erlassen, Gebühren festzusetzen und andere Einnahmequellen durch 
Verordnungen zu eröffnen, andererseits alle Ausgaben für die Verwal­
tung zu bestimmen, indem er die Organisation derselben, das Dienst­
einkommen der Beamten, die Aufgaben und Geschäfte der Verwaltung 
usw. anzuordnen befugt ist. Das Recht des Kaisers zur Regelung 
der Finanzwirtschaft findet jedoch eine Schranke teils in dem Recht 
des Bundesrats und Reichstages zur Mitwirkung an der Feststellung 
des Etats der Schutzgebiete, teils in Südwestafrika , Kamerun und 
Togo an den den Häuptlingen in den Schutzverträgen zugesicherten 
Rechten zur Forterhebung gewisser Einkünfte 5) . Soweit durch Reichs­
gesetze Anordnungen getroffen sind, welche die Finanzen der Schutz­
gebiete berühren, wie z. B. durch das Kolonialbeamtengesetz und die 
Gesetze über die Schutztruppen, ist durch ihre formelle Gesetzeskraft 
ihre Abänderung durch kaiserliche Verordnung ausgeschlossen. Auch 
die Vereinbarungen der Kongoakte Art. 14-16, welche in dem kon­
ventionellen Kongobecken den Freihandel durch den Ausschluß von 
Durchgangszöllen und Schutzzöllen sichern, bilden in einem Teile des 
ostafrikanischen Schutzgebietes eine Beschränkung der Einführung von 
Zöllen und Abgaben 6) . 

1) Erlaß vom 17. August 1898. Marineverordnungsbl. 1898, Nr. 22, S. 295. Zirn· 
mermann IV, S. 172. Ordre v. 31. Mai 1905 (Kolonialgesetzgeb. IX, S. 293. S a s s e n 
s. 30 fg. 

2) Erlaß vom gleichen Tage. Marineverordnungsbl. 1898, S. 304. Zimmermann IV, 

s. 181. 
3) Erlaß vom 27. Februar 1899. Marineverordnungsbl. 1899, Anhang zu Nr. 5. 

Zimmermann IV, S. 185. 
4) Die militärische Strafrechtspflege in Kiautschou ist geregelt durch das Reichs­

gesetz vom 25. Juni 1900 (RGBl. S. 304), dessen Gültigkeit bis zum 1. Januar 1912 
dauert (Reichsges. vom 21. Dez. 1905, RGBl. S. 793). 

5) Nähere Angaben bei J o e 1 S. 213. 
6) Näheres bei v. S t e n g e  1, Annalen 1895, S. 730. Die Kongoakte ist ergänzt 

und abgeändert durch die Brüsseler Deklaration vom 2. Juli 1890, Abs. 2 (RGBl. 1892, 
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2. Das staatsrechtliche Verhältnis der Finanzwirtschaft der Schutz­
gebiete zu der des Reiches und das formelle Budgetrecht der Schutz­
gebiete sind durch das Reichsgesetz vom 30. März 1892 (Reichsgesetzbl. 
S. 369) definitiv geregelt worden. Nur die vom Kolonialamt geführte 
gemeinsame Oberleitung und Zentralverwaltung erfolgt auf Kosten des 
Reiches nach Maßgabe des R e i c h s e t  a t s; die Einnahmen und Aus­
gaben der einzelnen Schutzgebiete werden dagegen jährlich durch be­
sondere Etats im Wege der Reichsgesetzgebung festgestellt. Die ver­
fassungsmäßig vom Staatshaushalt des Reichs geltenden Grundsätze 
in betreff der Feststellung, Verkündigung, Ueberschreitung, Rechnungs­
legung und Entlastung finden auch auf die Etats der Schutzgebiete, 
welche von dem Reichshaushaltsetat getrennt sind, Anwendung. Nach 
Schluß des Etatsjahres, spätestens in dem auf dasselbe folgenden zwei­
ten Jahre ist dem Bundesrat und dem Reichstag eine Uebersicht sämt­
licher Einnahmen und Ausgaben des ersteren Jahres vorzulegen, und 
dabei sind die über- und außeretatsmäßigen Ausgaben zur nachträglichen 
Genehmigung besonders nachzuweisen. Ueber die Verwendung aller 
Einnahmen ist durch den Reichskanzler dem Bundesrat und dem 
Reichstag zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen 1). (Ges. §§ 2 
und 3.) 

3. Jedes Schutzgebiet hat seine besondere Finanzwirtschaft, die 
sowohl von der der anderen Schutzgebiete als von der Finanzwirt­
schaft des Reiches getrennt ist. Eine Folge dieses Prinzips ist der im 
§ 5 dieses Gesetzes ausgesprochene Grundsatz, daß für die aus der 
Verwaltung eines Schutzgebietes entstehenden Verbindlichkeiten nur 
das Vermögen dieses Gebietes, also nicht das Reich, haftet. Hierdurch 
ist d i e  v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e P e r s  ö n l i c h k e i t d e r e i n­
z e l n e n S c h u t z g e b  i e t e ,  wenn auch nicht mit ausdrücklichen 
Worten, so doch der Sache und den praktischen Konsequenzen nach 
anerkannt. Es verhält sich mit den Schutzgebieten in dieser Beziehung 
ganz ebenso wie mit dem Reichsland 2). Insbesondere haben die Lan­
desbeamten der Schutzgebiete Ansprüche auf Gehalt, Wartegeld, Pen­
sion, Reliktenversorgung und andere Dienstemolumente nur gegen den 
Fiskus des Schutzgebietes, in dessen Verwaltung sie angestellt sind. 
Ebenso haftet das Schutzgebiet für einen vorsätzlichen oder fahrläs­
sigen Mißbrauch der öffentlichen Gewalt, durch welchen ein Beamter 

S. 658) betreffend Erhebung von Marktzöllen und die Konvent. vom 8. Juni 1899 
(RGBL 1900, S. 823) über die Einfuhr von Spirituosen. 

1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Schutzge­
biete, deren Verwaltungskosten ausschließlich von einer Kolonialgesellschaft zu be­
streiten sind (� 7, Abs. 1). Ein solches Schutzgebiet ist jetzt nur noch das der 
M a r s  c h a 11- In s e 1 n ,  für welches die J aluitgesellschaft zu Hamburg zur Tragung 
der gesamten Kosten der Verwaltung und Rechtspflege sich verpflichtet hat. Vertrag 
vom 21. Januar 1888, abgedruckt bei Ri e b  o w S. 603 :ff. 

2) Es gibt in jedem Schutzgebiet einen „Landesfiskus", ohne daß dadurch jedes 
Schutzgebiet zu einem „Staat" geworden ist. 
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des Schutzgebiets einen Dritten beschädigt hat 1). 
4. Das Gesetz vom 30. Mai 1892 bestimmt im § 4, daß A n 1 e i h e n 

oder G a r a n  t i e n zur Befriedigung außerordentlicher Bedürfnisse 
eines Schutzgebietes im Wege der Reichsgesetzgebung erfolgen; es ent­
hält aber keine Regeln über die Aufnahme, Verwaltung und Tilgung 
der Anleihe. Diese Lücke ist ausgefüllt worden durch das R e i c h s­
g e s  e t  z v o m 1 8 .  M a i  190 8 (RGBl. S. 207) 2). Mit Ausnahme von 
Togo reichen die Einnahmen der Schutzgebiete bei weitem nicht aus 
zur Deckung der Ausgaben, welche als notwendig oder nützlich aner­
kannt werden. Zur Deckung dieses Defizits können drei verschiedene 
Wege eingeschlagen werden. Zunächst die Gewährung eines Zuschusses 
aus Reichsmitteln. Dies ist seit der Erwerbung der Schutzgebiete bis 
zur Gegenwart in sehr großem Maße geschehen. Der Reichszuschuß 
erscheint im Reichsetat als Ausgabe, im Schutzgebietsetat als Ein­
nahme; auf seine Bewilligung usw. finden die Grundsätze des Etats­
rechts Anwendung; finanzielle (privatrechtliche) Verhältnisse zwischen 
dem Reich und dem Schutzgebiet entstehen dadurch nicht. 

Der zweite Weg ist die Gewährung eines Darlehns seitens des Reichs 
an das Schutzgebiet; ein solches wurde zuerst 1894 dem Schutzgebiet 
Togo gewährt. Daß auch ein solches Darlehn im Reichsetat als Ausgabe 
und im Schutzgebiet als Einnahme aufgeführt werden muß, ist selbst­
verständlich. Hier ist das Rechtsverhältnis aber nicht so einfach wie in 
dem Fall eines Zuschusses, der privatrechtlich die Wirkung einer 
Schenkung, eines Liberalitätsakts, des Reichsfiskus an den Schutzge­
bietsfiskus hat. Das Reich soll das Darlehn nicht aus den eigenen 
laufenden Einnahmen gewähren, sondern der Reichskanzler wird durch 
§ 4 a, Abs. 2 ermächtigt, »die dazu erforderlichen Mittel im Wege des 
Kredits flüssig zu machen«, d. h. eine Reichsanleihe aufzunehmen, 
auf welche die Vorschriften des Art. 73 der Reichsverfassung und 
der Reichsschuldenordnung Anwendung finden. Hier entstehen zwei, 
rechtlich getrennte Verhältnisse. Das Reich haftet den Besitzern der 
Anleiheobligationen ganz el;>enso wie aus anderen Reichsanleihen un­
mittelbar und ausschließlich; die Anleihegläubiger stehen mit dem 
Schutzgebiet, welches das Geld erhält, in keiner Rechtsbeziehung. Da­
gegen besteht ein zweites selbständiges Rechtsverhältnis zwischen dem 
Reich und dem Schutzgebiet, welches auf der Hingabe oder Verwen­
dung der dai·geliehenen Geldbeträge beruht. Die Bedingungen der 
Verzinsung und Rückzahlung sind im Gesetz geregelt. Der Zins be­
trägt 31/2 Prozent, soweit darüber nicht eine andere gesetzliche Be­
stimmung getroffen wird (§ 4 b), die Zurückzahlung beginnt vom 6. 
Jahre ab in Annuitäten von mindestens 3/5 Prozent und mit der Be-

1) RG. vom 22. Mai 1910, § 4 (Reichsgesetzbl. S. 799). Siehe Bd. 1, S. 479 fg. 
2) Vgl. meine Ausführungen im. Jahrb. für öffentl. Recht 1909, S. 418 fg. Das 

Gesetz hat die Form einer Novelle zum Ges. vom 30. Mai 1892; seine Bestimmungen 

sind als §§ 4 a bis 4 g beziffert. 



§ 70. Die Rechtsverh ältnisse der deutschen Schutzgebiete. 309 

fugnis des Reichskanzlers vom 15. Jahre ab die Tilgung zu verstärken 
(§ 4 c). Ist das Schutzgebiet außer staude zu diesen Leistungen , so 
können die erforderlichen Bestimmungen im Wege der Reichsgesetz­
gebung getroffen werden. 

Der dritte Weg ist die Aufnahme einer Anleihe zu Lasten eines 
einzelnen oder mehrerer (oder aller) Schutzgebiete; im letzteren Falle 
haften die Schutzgebiete den Anleihegläubigern als Gesamtschuldner. 
Eine direkte Haftung des Reichsfiskus wird ihnen gegenüber nicht be­
gründet; nach § 4 e, Abs. 3 des Gesetzes übernimmt aber das Reich 
die Bürgschaft für die Verzinsung und Tilgung der Anleihen, haftet 
also den Gläubigern s u b s i di ä r. Auf die Schutzgebietsanleihen sind 
die in der Reichsschuldenordnung für die Reichsanleihe gegebenen Vor­
schriften für anwendbar erklärt (Gesetz § 4 d); hinsichtlich der Tilgung 
gelten dieselben Regeln wie für die Zurückzahlung des Reichsdarlehns. 

Wenn die Anleihen oder Darlehn für Anlagen werbender Art 
verwendet werden, sind die Grundeigentümer im Wirtschaftsbereich 
derselben zu einer ihrem Interesse entsprechenden Leistung zugunsten 
des Schutzgebiets, insbesondere zu einer Landabtretung heranzuziehen 
nach näherer Vorschrift des § 4 g dieses Gesetzes. 

5. Was die Steuern und Abgaben anlangt, so besteht unter den 
einzelnen Schutzgebieten eine große Verschiedenheit. Da die Delega­
tion des Verordnungsrechts an die Gouverneure auch auf die Zölle 
und Steuern sich erstreckt hat 1), so sind die Vorschriften über diese 
Angelegenheiten meistens und regelmäßig durch Verordnungen der­
selben erlassen und häufig abgeändert worden. Abgesehen von den 
G r u n d s t e u e r n u n d B e r  g w e r k s a b gab e n  und den für jedes 
Schutzgebiet durch zahlreiche Verordnungen geregelten Z ö 11 e n und 
den G e b ü h r e n  für die Erlaubnis zur Einfuhr oder zum Verkauf 
von Spirituosen bestehen gegenwärtig folgende besondere Steuern.: 

in S ü d w e s t a f r i k a  eine Wege- und Wagenabgabe, die von 
allen Fuhrwerkseigentümern zu entrichten ist 2), eine Hausiersteuer 
(Verordn. vom 7. November 1908, Kolonialhi. 1909, S. 5). Branntwein­
verbrauchssteuer (Verordn. vom 18. September 1908, Kolonialbl. 1909, 
S.192). Biersteuer (Verordn. vom 20. Februar 1909, Kolonialhi. S. 666). 
Grundsteuer (Verordn. vom 19. März 1909, Kolonialbl. S. 479). Ausfuhr­
zoll auf Diamanten (Verordn. vom 28. Februar 1909, S. 478). Einführung 
der Diamantenregie. Kaiserl. Verordn. v. 16. Jan. 1909 (RGBI. S. 270); 

in K a m e r  u n eine Hafenabgabe von Seeschiffen 3); Gummi­
Ausfuhrzoll (Verordn. vom 20. Januar 1906; vom 2. April 1907 , § 2 

1) Dies ist aber nicht unzweifelhaft und wird bestritten. Vgl. Gi e r  k e, Zeit­
schrift für Kolonialpolitik 1907, S. 426. Ba c kha u s, Verordnungsrecht S. 44 ff. 

2) Verordnung des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 1895. Zimmermann II, 
s. 205. 

3) Verordnung des Reichskanzlers vom 27. Sept. 1903, § 5 (Kolonialbl. S. 509). 
Die Haupteinnahme besteht in den Zöllen und in zweiter Reihe in Landverkäufen. 
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(Kolonialbl. S. 654 und vom 3. Januar 1910, Kolonialhi. S. 164). Woh­
nungssteuer (15. April 1907). Branntweinsteuer (Verordn. vom 14. Juli 
1909, Kolonialbl. S. 884). Immobilien Umsatzsteuer (Verordn. vom 
1. November 1909, Kolonialbl. 1910, S. 43); 

in T o g o eine Firmenabgabe, d. h. eine Gewerbesteuer, welche 
jede im Schutzgebiet etablierte Firma, welche Import- und Export­
handel treibt, zu entrichten hat 1); sowie verschiedene Steuern und 
Verbrauchsabgaben; 

in 0 s t a f r  i k a eine Häuser- und Hüttensteuer 2), eine Gewerbe­
steuer 3), eine Holzschlaggebühr von 30 Prozent vom Wert der ge­
schlagenen Hölzer 4) und eine Erbschaftssteuer von dem Nachlaß Far­
biger, welche je nach dem Grade der Verwandtschaft 2 oder 5 Pro­
zent vom Wert des Nachlasses nach Abzug der Schulden beträgt 5); 

in N e u  - G u i n e a  eine Gewerbe- und Einkommensteuer 6) ; und 
eine jährlich zu entrichtende Kopfsteuer der Eingeborenen (Verordn. 
vom 18. März 1907, Kolonialbl. S. 708 und Verordn. vom 15. April 
1910, s. 621) ; 

in den M a r s c h a 1 1  i n s e 1 n eine Kopfsteuer, welche für E i n­
g e b o r e n e in der Lieferung von Kopra besteht; sie beträgt für jeden 
männlichen Bewohner des Schutzgebietes, welcher n i c h t als Einge­
borener anzusehen ist und das sechzehnte Lebensjahr überschritten 
hat, jährlich 40 M. 7); ferner eine Gewerbesteuer 8) und eine Hunde­
steuer (Verordn. vom 29. Mai 1909, Kolonialbl. S. 951); 

in S a m o a  die in der Steuerverordnung vom 12. November 1909 
(Kolonialbl. 1910, S. 312 ff.) geregelten Abgaben; 

in K i a u t s c h o u endlich außer der Grundsteuer von 6 Prozent 
vom Kapitalwert des Bodens eine Abgabe von Landversteigerungen 
und von einem Drittel der Werterhöhungen der Grundstücke und eine 
Verbrauchsabgabe von Opium 9). 

XII. D i e K o 1 o n i a 1 h e a m t e n. 1. Die Beamten, welche zur 
Verwaltung, Rechtsprechung usw. in den Schutzgebieten bestimmt sind, 

1) Verordnung vom 27. Oktober 1890 und 25. Mai 1891 bei Riebow S. 278. 
Außerdem eine Wegegebühr (Verordn. vom 5. November 1906) und eine Hundesteuer 
(Verordn. vom 3. Febr. 1910). 

2) Verordnung des Gouverneurs vom 1. November 1897. Kolonialbl. 1898, S. 50. 
Zimmermann II, S. 368. Dazu das Rundschreiben vom 28. Januar 1898 bei Zimmer­
mann III, S. 20. 

3) Verordnung vom 22. Jl'ebruar 1899. Kolonialbl. S. 430. Zimmermann IV, S. 39. 
4) Verordnung vom 1. April 1899. Zimmermann IV, S. 54. 
5) Verordnung vom 4. November 1893. Kolonialbl. 1894, S. 41 und Zimmer­

mann II, S. 46 fg. 
6) Verordnung der Neu-Guinea-Kompagnie vom 30. Juni 1888 bei Riebow S. 530. 
7) Die neueste Regelung dieser Steuer enthält die Verordnung vom 30. Juli 1908 

(Kolonialbl. 1909, S. 258). 
8) Verordnung des Reichskanzlers vom 10. November 1895. Kolonialbl. S. 569. 

Zimmermann II, S. 188. 
9) Vgl. die eingehende Darstellung von K ö b n e r. Enzyklop. S. 1124 ff. 
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fallen unter den Begriff der Reichsbeamten. Die Begriffsbestimmung, 
welche das Reichsbeamtengesetz § 1 aufstellt, paßt auf sie vollkommen. 
Die Schutzgewalt ist, wie oben ausgeführt wurde, i d e  n t i s c h mit 
der Reichsgewalt; es gibt keine von der Reichsgewalt begrifflich ver­
schiedene Schutzgebietsgewalt. Der Kaiser übt dieselbe als 0 r g a 11 

d e s R e i c h s  und i m  Na m e n  des Reichs aus; sie ist zwar inhalt­
lich von den verfassungsmäßigen Präsidialbefugnissen verschieden, 
aber ihr Rechtsgrund ist die Staatsgewalt des Reichs über die Schutz­
gebiete. Wäre die Schutzgewalt eine selbständige Gewalt neben der 
Reichsgewalt und mit ihr in der Hand des Kaisers nur durch eine 
Art von Personalunion verbunden, so müßte dasselbe auch vom 
Reichskanzler gelten; er wäre zugleich Reichsminister und Schutzge­
bietsminister und als letzterer Schutzgebietsbeamter, auf den die Reichs­
verfassung und das Reichsbeamtengesetz keine Geltung haben würden. 
An solchen Konsequenzen erweist sich die Unrichtigkeit der Theorie. 
Der Dienst in den Schutzgebieten ist sonach Reichsdienst und der 
Kaiser als Organ des Reichs der Dienstherr der Schutzgebietsbeamten 1). 
Auf die letzteren war daher von Anfang an das Reichsbeamtengesetz 
anwendbar; denn dasselbe hat keine territoriale Geltung, sondern be­
trifft das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis der Reichsbeamten; es 
gilt für sie auch dann, wenn sie ihren dienstlichen Wohnsitz im Aus­
lande haben. Es bedurfte daher keiner gesetzlichen Einführung des­
selben in den Schutzgebieten. Wegen der Entfernung der Schutz­
gebiete vom Reichsgebiet, der mit dem tropischen Klima verbundenen 
Gefahren, der besonderen Anforderungen an den Dienst usw. bedurfte 
das Reichsbeamtengesetz aber einiger Ergänzungen und Abänderungen, 
welche durch kaiserliche Verordnungen für einzelne Schutzgebiete fest­
gestellt und in der Verordnung vom 9. August 1896 (RGBI. 1896 S. 691 ff.) 
zusammengefaßt und auf alle Schutzgebiete ausgedehnt worden sind 2). 
Im Art. 1 dieser Verordnung werden das Reichsbeamtengesetz und die 
zur Ergänzung desselben ergangenen Reichsgesetze auf diejenigen 
Beamten für anwendbar erklärt, welche ihr Diensteinkommen aus dem 
Fonds eines Schutzgebietes beziehen, mit gewissen in den nachfolgen­
den Artikeln enthaltenen anderweitigen Bestimmungen. Für diese 
Beamten ist die Bezeichnung Landesbeamte, Schutzgebietsbeamte, jetzt 
K o 1 o n i a 1 b e a m t e üblich geworden. Dieselben werden von den 
Reichsbeamten unterschieden; sie sind aber nur eine besondere Kate­
gorie oder Art derselben, welche durch das Kriterium bestimmt ist, 
daß sie ihr Diensteinkommen aus den Fonds eines Schutzgebietes 
(nicht aus der Reichskasse) beziehen und für welche gewisse besondere 

1) Es besteht in dieser Hinsicht kein begrifflicher Unterschied zwischen den Be­
amten des Reichskolonialamts und den Beamten, welche in den Schutzgebieten ihren 
dienstlichen Wohnsitz haben. 

2) Durch die Verordn. vom 23. Mai 1901 (RGBl. S. 189) ist die Verordn. vom 
9. Aug. 1896 in einigen Punkten abgeändert worden. 
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Bestimmungen gelten. Mit der Entwicklung der Schutzgebiete wuchs 
nicht nur die Zahl und Bedeutung dieser Beamten, sondern auch das 
Bedürfnis besonderer Vorschriften über ihr Dienstverhältnis. Nachdem 
das Reichsbeamtengesetz im Jahre 1907 neu gefaßt und durch das 
Besoldungsgesetz 1908 ergänzt worden war und nachdem die beson­
deren Verhältnisse der Schutztruppen in den Militärpensionsgesetzen 
bereits eingehend berücksichtigt worden waren, wurden auch die 
Rechtssätze über das Dienstverhältnis der Kolonialbeamten kodifiziert 
in dem K o 1o n i a1 b e amt en g e s  e t  z 1) vom 8. Juni 1910 (RGBI. 
S. 881). Auf Grund der im § 159 des Gesetzes erteilten Ermächtigung 
ist die kaiserliche Verordnung vom 3. Oktob. 1910 (RGBI. S. 1091) zur 
Ausführung des Kolonialbeamtengesetzes ergangen. Durch Besoldungs­
ordnungen sind die Diensteinkommen der Schutzgebietsbeamten der 
Zivil- und Militärverwaltung in den Schutzgebieten Afrikas und der 
Südsee und der etatsmäßigen und nicht etatsmäßigen Beamten im 
Schutzgebiet Kiautschou festgesetzt worden 2). 

2. Obgleich durch das Kolonialbeamtengesetz das bisher tatsächlich 
schon bestehende Recht nicht sehr wesentlich verändert worden ist, 
so hat dieser Gesetzgebungsakt doch erhebliche staatsrechtliche Folgen. 

Der Kaiser kann durch Verordnungen das Dienstverhältnis der 
Kolonialbeamten nicht mehr regeln, soweit ihn das Gesetz selbst nicht 
dazu ermächtigt. Das Gleiche gilt von dem Verordnungsrecht des 
Reichskanzlers und dem delegierten Verordnungsrecht der Gouverneure. 

Sodann ist dadurch, daß das Kolonialbeamtenrecht besonders ko­
difiziert worden ist, jeder Zweifel darüber beseitigt, daß Gesetze und 
Verordnungen, welche das Dienstverhältnis der Reichsbeamten be­
treffen, auf die Kolonialbeamten nur Anwendung finden, wenn ihre 
Geltung auf sie erstreckt wird. Dies gilt z. B. vom Beamten-Unfall­
fürsorge-Gesetz vom 18. Juni 1901. Jedoch bestimmt § 1 des Gesetzes, 
daß die Vorschriflen, durch welche das Reichsbeamtengesetz und das 
Beamtenhinterbliebenengesetz abgeändert werden, ohne weiteres auch 
auf die Kolonialbeamten Anwendung finden sollen .. 

Ferner ist für den Schutzgebietsetat hinsichtlich der Besoldung 
und anderen Diensteinkünfte der Beamten eine gesetzliche Grundlage 
gegeben. 

Endlich ist hinsichtlich der im Reichsbeamtengesetz dem Bundesrat 
vorbehaltenen Bestimmungen und Entscheidungen der Reichskanzler 
an die Stelle des Bundesrats getreten. (Gesetz § 1 Ziff. 3.) 

3. Da an der Spitze des Gesetzes der Grundsatz steht, daß auf die 
Kolonialbeamten die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes nnd des 

1) Ausgaben des Gesetzes mit Ergänzungen und Erläuterungen von K. Romb e r g. 
Mannheim und Leipzig (ohne Jahreszahl, aber von 1910), von D o e r  r 1910 und von 
G e r s  t m e y e r ,  Berlin 1910 (280 S.). 

2) Das Kolonialbeamteng·es. gilt für eingeborene (farbig·e) Beamte nicht; der 
Kaiser kann aber Bestimmungen dieses Gesetzes für sie in Geltung setzen, § 58. 
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Beamtenhinterbliebenengesetzes insoweit Anwendung finden, als sich 
aus diesem Gesetz nicht ein anderes ergibt und auch diese Ab­
weichungen sich teils an das Besoldungsgesetz teils an die Bestim­
mungen der Militärpensionsgesetze anlehnen, so genügt es, auf die 
Bd. 1 § 47 ff. gegebene Darstellung zu verweisen und hier nur die 
wesentlichen Besonderheiten hervorzuheben. 

a) In Ansehung ihres G e r i c h t s s t a n d e s  haben die Kolonial­
beamten ihren Wohnsitz in dem Schutzgebiet, in dem sie angestellt 
sind; die Gouverneure und richterlichen Beamten behalten aber da­
neben für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten den Wohnsitz, den sie im 
Heimatsstaate hatten und auf die anderen Kolonialbeamten findet dies 
Anwendung für Klagen wegen solcher vermögensrechtlicher Ansprüche, 
die gegen die Beamten während ihres Aufenthalts in der Heimat ent­
standen sind (§§ 7, 8). Die Gläubiger haben also die 'Wahl, ob sie 
ihre Ansprüche vor dem Schutzgebietsgericht oder vor dem Gericht 
des Heimatsstaates verfolgen wollen. Ein bei einem Gericht des Schutz­
gebiets anhängig gewordenes Strafverfahren gegen einen Kolonialbe­
amten, welcher seinen dauernden Aufenthalt im Reichsgebiet hat, 
k a n n an das zuständige Gericht im Reichsgebiet übertragen werden, 
so daß das Verfahren in der Lage fortgesetzt wird, in welcher es sich 
bei der U ebertragung befindet; ausgenommen ist aber das militärge­
richtliche Verfahren. Das Gleiche gilt, wenn ein Strafverfahren gegen 
einen Kolonialbeamten im Reichsgebiet anhängig geworden ist und 
der Beschuldigte seinen dauernden Aufenthalt in einem Schutzgebiet 
hat, sowie zwischen zwei Schutzgebieten (§ 9). 

b) Der § 6 unterwirft die Kolonialbeamten der wichtigen B e­
s c h r ä n k u n g, daß sie innerhalb der Schutzgebiete nur mit Erlaub­
nis des Reichskanzlers Grundeigentum erwerben oder sich an Erwerbs­
unternehmungen beteiligen dürfen. Die Erlaubnis ist für jeden ein­
zelnen Fall zu erteilen; der Reichskanzler kann aber die Gouverneure 
zur Erteilung der Erlaubnis ermächtigen. 

c) Kolonialbeamte, mit Ausnahme der etatsmäßigen Richter (§ 51), 
müssen sich, wenn das dienstliche Bedürfnis es erfordert, die Ver­
setzung in ein Amt desselben oder eines andern Schutzgebiets oder in 
ein Reichsamt gefallen lassen, falls das neue Amt mit einem nicht 
geringeren Range und p e n s i o n s f ä h i g e n Diensteinkommen ver­
bunden ist und die vorschriftsmäßigen Umzugskosten vergütet werden 
(§ 11). Gouverneure, erste Referenten und Referenten beim Gouver­
nement können durch Verfügung des Kaisers jederzeit e i n s t w e i 1 i g 
in den Ruhestand versetzt werden; andere Kolonialbeamte bis zur 
Dauer von 3 Jahren, und zwar, wenn sie eine kaiserliche Bestallung 
erhalten haben, durch Verfügung des Kaisers, andernfalls durch Ver­
fügung des Reichskanzlers (§ 12). U eher die Versetzung in den dauern­
den Ruhestand entscheidet der Kaiser hinsichtlich der Kolonialbeamten, 
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welche eine kaiserliche Bestallung 1) erhalten haben; hinsichtlich der 
anderen Beamten die oberste Reichsbehörde (§ 13). 

d) Hinsichtlich der P e n s i o n s- u n d  W a r t e g e l d a n s p r ü che 
unterscheidet das Gesetz, ob die Kolonialbeamten aus dem Reichs­
oder heimischen Staatsdienst in den Kolonialdienst übernommen sind 
oder nicht. Auf die ersten finden die Vorschriften des Reichsbeamten­
gesetzes Anwendung; auf die anderen treten an Stelle derselben die 
für sie weniger günstigen Vorschriften der §§ 15-21. 

e) Ein Kolonialbeamter hat nach 12jähriger Dienstzeit in Deutsch­
Ostafrika, Kamerun, Togo oder Neuguinea und nach 15jähriger Dienst­
zeit in Südwestafrika, Samoa, den Südseeinseln oder in Kiautschou 
auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit oder der Erwerbsunfähig­
keit den Anspruch auf lebenslängliche Pension. Bei der Berechnung 
dieses Zeitraums findet keine Doppelrechnung statt und es wird nur 
die in den Schutzgebieten tatsächlich zugebrachte Zeit berücksichtigt2) 
(§ 22). 

f) Hinsichtlich der Berechnung der Pension und des Wartegeldes 
bestehen erhebliche Besonderheiten, teils in doppelter Anrechnung der 
Dienstzeit (§ 24), teils durch Gewährung einer Tropenzulage, falls der 
Beamte infolge der Einflüsse des Klimas oder der besonderen Fähr­
lichkeiten des Dienstes pensionsberechtigt geworden ist (§ 25-28). 

g) Sowie die Dienstunfähigkeit in den Militärpensionsgesetzen eine 
besondere N uancierung als Militärdienstunfähigkeit erhalten hat, so 
hat sie im Kolonialbeamtenges. eine weitere Nuance als Kolonialdienst­
unfähigkeit erhalten ; d. h. es kann ein Kolonialbeamter zum Kolonial­
dienst unfähig geworden, zum Dienst im Reichsgebiet fähig geblieben 
sein, so daß er aus dem Dienst im Schutzgebiet in den Reichsdienst 
oder heimischen Staatsdienst übernommen werden kann. Diesen Fall 
betreffen die §§ 29-31. 

h) Für den Anspruch auf Witwen- und Waisengeld und Elterngeld 
und die Höhe und Berechnung desselben bestehen besondere Regeln 
(§§ 32-39). 

i) Hinsichtlich des D i s z i p 1 i n a r v e r f a h r e n s kommen die 
allgemeinen, Bd. 1 S. 414 ff. u. 484 ff. dargestellten Grundsätze zur 
Anwendung. Besonderheiten für die Schutzgebiete sind nur folgende: 

Außer der obersten Reichsbehörde steht auch den Gouverneuren 
und gegenüber den der Justizverwaltung unterstellten (nicht richter­
lichen) Beamten den Oberrichtern die Befugnis zu, Geldstrafen bis zum 

1) Nach der Verordn. vom 8. Juni 1910, § 3 (RGBL S. 1092) erhalten eine kaiserl. 
Bestallung die Gouverneure, die ersten Referenten, der Zivilkommissär für Kiautschou 
und die etatsmäßigen Richter. 

2) Der Reichskanzler kann bestimmen, daß der Aufenthalt eines Beamten außer­
halb des Schutzgebietes, sofern er unter ähnlichen klimatischen Verhältnissen im 
Dienste der Schutzgebietsverwaltung stattfindet, dem Aufenthalt im Schutzgebiete 
gleich zu erachten ist, § 47. 
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höchsten zulässigen Betrage zu verhängen; den Bezirksamtmännern, 
den Vorständen der Bezirksgerichte und einigen anderen Beamten steht 
diese Befugnis gegen die ihnen unterstellten Beamten bis zum Betrage 
von 30 Mark zu (§ 40) 1) . Auch können die Gouverneure und Ober­
richter, wenn Gefahr im Verzuge ist, vorläufig die Einleitung des förm­
lichen Disziplinarverfahrens verfügen, vorbehaltlich der alsbald einzu­
holenden Genehmigung der obersten Reichsbehörde (Kolonialamt) § 41. 

Für sämtliche Schutzgebiete wird nur eine Disziplinarkammer und 
ein Disziplinarhof gebildet, deren Sitz durch kaiserliche Verordnung 
bestimmt wird (§ 42 Abs. 1). In der Verordnung vom 3. Okt. 1910 
(RGBl. S. 1091) § 5 ist als Sitz der Disziplinarkammer Potsdam, als 
Sitz des Disziplinarhofs Berlin bestimmt und die bisherige Geschäfts­
ordnung der Disziplinarbehörden einstweilen in Geltung erhalten wor­
den 2) . Für die Schutztruppenbeamten, welche ausschließlich unter 
Militärbefehlshabern stehen, ist die Disziplinarbehörde erster Instanz 
die Militärdisziplinarkommission beim Generalkommando des Garde­
korps und für die richterlichen Justizbeamten der Schutztruppen ist 
die für den Bereich des Gardekorps gebildete Disziplinarkammer das 
Disziplinargericht erster Instanz (§§ 53, 54). 

Zur Verfügung der Suspension vom Amte und der Innebehaltung 
eines Teils des Diensteinkommens (Reichsbeamtengesetz § 127; 128 
Abs. 2) ist gegenüber den Beamten, welche eine kaiserliche Bestallung 
erhalten haben, sowie gegenüber den richterlichen Beamten der Reichs­
kanzler, den übrigen Beamten gegenüber der Gouverneur zuständig (§43). 

k) B e s o n d e r  e V o r s c h r i f t e n bestehen für richterliche Be­
amte, Schutztruppenbeamte und Polizeibeamte. 

Richterliche Beamte üben ihr Amt als unabhängige, nur dem Ge­
setz unterworfene Richter aus; d. h. sie sind hinsichtlich ihrer richter­
lichen Tätigkeit Dienstbefehlen der vorgesetzten Behörden nicht Ge­
horsam schuldig 3) . Im übrigen sind die für richterliche Beamte gel­
tenden besonderen Vorschriften bereits erwähnt. 

Auf die Schutztruppenbeamten finden hinsichtlich der Pensionie­
rung und Hinterbliebenenversorgung die Vorschriften des Offizierpen­
sionsgesetzes vom 31. Mai 1906 und des Militärhinterbliebenengesetzes 
vom 17. Mai 1907 an Stelle der Bestimmungen des Kolonialbeamten­
gesetzes Anwendung. Für die richterlichen Militär-Justizbeamten gelten 
die Vorschriften des Reichsgesetzes vom 1. Dez. 1898 (RGBl. S. 1297 ) 
über Dienstvergehen, Versetzung in den Ruhestand usw. (§ 54). 

Für die Landespolizeibeamten und die Beamten der Polizeitruppen 

1) Gegen richterliche Beamte können Ordnungsstrafen nur vom Reichskanzler 

verhängt werden, § 48, Abs. 2. 
2) Sie ist vom 3. März 1897. Zentralbl. des D. R. S. 72. Vgl. Kolonialbeamten­

gesetz § 42, Abs. 5. 

3) Mit dem Grundsatz freier Beweiswürdigung hat dies nichts zu schaffen, wie 
die Motive behaupten. R o m  b e r  g· S. 217, Note 1. 
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hat das Gesetz nur subsidiäre Geltung; es kommt nur zur Anwendung 
als nicht durch kaiserliche Verordnung abweichende Vorschriften er­
lassen sind (§ 55) 1). 

4. Durch das Reichsgesetz v. 7. Sept. 1911 (RGBI. S. 897) sind die 
Tagegelder, Fuhrkosten und die Umzugskosten der etatsmäßigen Kolo­
nialbeamten bei Dienstreisen außerhalb der Schutzgebiete oder zwi­
schen verschiedenen Schutzgebieten, sowie für die Heimreise und Ver­
setzungen festgestellt (§§ 1-15). Für die nicht etatsmäßigen Kolonial­
beamten werden die ihnen zu gewährenden Vergütungen innerhalb 
dieser Beträge von der obersten Reichsbehörde (Kolonialamt) festge­
stellt (§ 16. 17). Auf Dienst- und Versetzungsreisen innerhalb eines 
Schutzgebiets findet dieses Gesetz keine Anwendung (§ 19). 

XIII. Für G e s e l l s c h a f t e n 2), welche sich für die Kolonisa­
tion der deutschen Schutzgebiete , für den Betrieb wirtschaftlicher 
Unternehmungen in denselben oder für ihre Verwaltung bildeten, er­
wiesen sich die rechtspolizeilichen Vorschriften des Aktiengesetzes als 
hinderlich und zu beengend. Man ergriff daher anfangs den Ausweg, 
um für solche Gesellschaften die juristische Persönlichkeit zu erlangen, 
sie nach den Regeln des preußischen allgemeinen Landrechts zu or­
ganisieren. Da dies aber im Grunde genommen eine offiziell gestattete 
Umgehung des Aktiengesetzes war, dieser Ausweg auch nur für die­
jenigen Gesellschaften, welche in Preußen und zwar im Geltungsge­
biet des allgemeinen Landrechts ihren Sitz haben, möglich war, da 
ferner das vom preußischen Landrecht aufgestellte Erfordernis eines 
gemeinnützigen Zweckes bei reinen Erwerbsgesellschaften nur kraft 
einer gewagten Fiktion als gegeben erachtet werden konnte, da end­
lich die Genehmigung und Beaufsichtigung von Gesellschaften, deren 
geschäftliche Tätigkeit in den dem Re i c h gehörenden Schutzgebieten 
sich entfaltet, von seiten des p r e u ß i s c h e n Ministeriums mit prak­
tischen Mißständen verbunden war , so hat das Reichsgesetz vom 
15. März 1888, §· 8 fg. die erwähnten Gesellschaften von den Vor­
schriften des Aktiengesetzes befreit und die Erlangung der privatrecht­
lichen Persönlichkeit (Rechtsfähigkeit, Korporationsrechte) für sie er­
leichtert. Der w e s e n t l i c h e  Unterschied dieser Kolonialgesellschaf­
ten gegen die Aktiengesellschaften besteht darin, daß ein Gr u n d­
k a p i t a 1 nicht zu den Erfordernissen der Errichtung gehört. Damit 
fallen zugleich die zahlreichen Vorschriften des Aktiengesetzes fort, 
welche die reelle Beschaffung und Erhaltung des Grundkapitals be-

1) Für die Beamten der Landespoliz ei in Deutsch-Südwestafrika ist eine kaiserl. 
Verordn. vom 4. Okt. 1907 (RGBl. S. 736) ergangen. 

2) Ueber die Kolonialgesellschaften gibt es eine reiche Literatur. K a y s e r  in 
der Deutschen Weltpost von 1887, S. 45 ff., 57 ff.; V i c t. Ri ng , Deutsche Kolonial­

gesellschaften, Berlin 1888; V e i t S i m o n in der Zeitschrift für das gesamte Handels­
recht Bd. 34, S. 85 ff.; v. S t e ng e  1 in Schmollers J ahrb. Bd. XII, S. 219 ff., und in 
Hirths Annalen 1889, S. 90 ff. ; M e y e r  S. 129 ff. 
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zwecken ; auch ist den Gesellschaften die rechtliche Möglichkeit ge­
geben, statutenmäßig eine Nachschußpflicht der Mitglieder zu begrün­
den. Das Gesetz vom 15. März 1888, § 8 stellt zwei Erfordernisse 
aufl). Die Gesellschaft muß den Erwerb und die Verwertung von 
Grundbesitz, den Betrieb von Land- oder Plantagenwirtschaft, den Be­
trieb von Bergbau , gewerblichen Unternehmungen und Handelsge­
schäften in den Schutzgebieten 2) zum a u s s c h 1 i e ß1 i c h e n Gegen­
stand ihres Unternehmens haben, und sie muß ferner ihren Sitz ent­
weder im Reichsgebiet oder in einem deutschen Schutzgebiete oder 
in einem Konsulargerichtsbezirk haben. Den unter diese Kategorien 
fallenden Gesellschaften kann vom B u n d e s  r a t die Persönlichkeit 
erteilt werden, wenn sie ein dem § 9 des Gesetzes entsprechendes 
Statut haben und dieses vom R e i c h s  k a n  z 1 e r  genehmigt ist; sie 
unterliegen der Aufsicht des Reichskanzlers , dessen einzelne Befug­
nisse in das Statut aufzunehmen sind 3) . Den Gläubigern haftet für 
alle Verbindlichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Vermögen der­
selben. 

Die Errichtung von A k t i e n gesellschaften oder von Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung zum Zweck kolonialer privatwirtschaftlicher 
Unternehmungen ist durch das Gesetz vom 15. März 1888 selbstver­
ständlich nicht ausgeschlossen. 

XIV. Endlich hat hinsichtlich der k i r c h 1 i c h  e n V e r h ä lt­
n i s s  e das Schutzgebietsgesetz § 14 bestimmt, daß den Angehörigen 
der im Deutschen Reich anerkannten Religionsgemeinschaften in den 
Schutzgebieten »Gewissensfreiheit und religiöse Duldung« gewährleistet 
werden. Es fügt hinzu, »daß die freie und öffentliche Ausübung dieser 
Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienstlicher Gebäude und der 
Einrichtung von Missionen der bezeichneten Religionsgemeinschaften 
keinerlei gesetzlicher Beschränkung noch Hinderung unterliegen«. 
Hierdurch sind aber die a 11 g e m e i n e n  gesetzlichen Befugnisse der 
Behörden zu polizeilichen Sicherheitsmaßregeln usw. nicht ausge­
schlossen. Dahin gehören z. B. die baupolizeilichen und gesundheits-

1) Durch das Reichsgesetz vom 2. Juli 1899 (Reichsgesetzbl. S. 365) ist die Fas­
sung der §§ 8 und 10 des Gesetzes vom 15. März 1888 abgeändert worden. Diese 

Bestimmung·en sind in die Redaktion des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 
1900, § 11 fg. aufgenommen. 

2) Oder in dem Hinterland eines deutschen Schutzgebietes oder in sonstigen 
dem Schutzgebiet benachbarten Bezirken. Schutzgebietsgesetz § 11, Abs. 2. 

3) Ebenda § 13. K a r 1 Le h m a n n , Die Statuten der deutschen Kolonialgesell­
schaften (Zeitschr. für das ges. Handelsr. Bd. 53, S. 1 ff.). D e c h a r m e ,  Compagnies 
et Societes coloniales allemandes. Paris 1903. Besondere Bestimmungen werden den 

Eisenbahngesellschaften bei Erteilung der Konzession vorgeschrieben. Vgl. z. B. für 
die ostafrikanische Eisenbahngesellsch. das Statut im RGBl. 1904, S. 339 ff. Der Ge­
sellschaft "Deutsche Ostafrikanische Bank" in Berlin, mit der Hauptniederlassung in 
Daressalam ist das Recht zur Ausgabe von B a n  kn o t e n  verliehen worden. Kon­
zession des Reichskanzlers vom 15. Januar 1905 (Kolonialbl. S. 132). 
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polizeilichen Maßregeln, auch wenn sie die Einrichtung gottesdienst­
licher Gebäude betreffen, sowie das Recht zur Ausweisung von Aus­
ländern, auch wenn dadurch die Einrichtung einer Mission berührt 
wird. Auf die Kirchen v e r  fa s s  u n g ,  wenn deren Ordnung in einem 
Schutzgebiet erfolgen sollte, z. B. die Errichtung eines Bistums u. dgl., 
bezieht sich der § 14 nicht, soweit nicht etwa zugleich die freie und 
öffentliche Kultusausübung durch gewisse kirchliche Organisationen 
bedingt wird. 
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